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über 

die Landes-Obliegenheiten. 

Swod der Gesetze Th. IV. Buch 2. 
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M i t a u ,  

gedruckt bei I. F. Steffenhagen und Sohn. 

1849. 



D e r  D r u c k  w i r d  g e s t a t t e t ,  

mit der Anweisung, nach Vollendung desselben die gesetzliche Anzahl von 
Eremplaren hieher einzuliefern. 

Riga, am 24. Juni 1849. 

Dr. C. E. Napiersky, 

Censor. 



An 

Eine Kurländische Ritterschafts-Committee. 

ei der in letzterer Zeit immer größer werdenden Vermehrung der 

Prästanden und der dadurch gesteigerten Theilnahme an den Ange­

legenheiten derselben, die zu den vielfältigsten, die Erleichterung der 

Steuerpflichtigen betreffenden Wünschen und Vorschlagen Veranlas-

sung gegeben, dürfte es sich als ein dringendes Bedürfniß der Gegen­

wart herausgestellt haben, die Gesetze selbst, durch welche jene 

Steuer bestimmt ist, in deutscher Sprache zu besitzen. Durch die, 

so erst zu erlangende und möglich werdende, allgemeinere und ge-

nauere Kenntniß von den in dieser Hinsicht bestehenden gesetzlichen 

Bestimmungen wird ein richtiges Urtheil begründet werden in wie weit 

die Steigerungen dieser Abgabe ihren letzten Grund in den gesetzlichen 

Anforderungen selbst haben und in wiefern die gehegten Wünsche zur 

Verminderung derselben diesen entsprechend, als ausführbar erscheinen. 

Das Reglement über die Landesobliegenheiten — Band IV. 

Buch 2 des Swods der Gesetze — enthalt alle, auf die für die Civil-

und Militärverwaltung, in Geld und in Natura zu leistenden Oblie-

genheiten, sich beziehenden Vorschriften in systematischer ausführ­

licher Darstellung; — durch das Provinzialrecht Th. 2 Z. 32 P« 5 

sind wir auf dasselbe als das hier geltende Gesetz verwiesen, — 

und es giebt insbesondere noch die Nachweisung darüber, worin und 

in wie weit namentlich die Theilnahme besteht, die dem Adel und 

seiner Repräsentation in Beziehung auf die Prastandenangelegenheiten 

gesetzlich zugestanden ist. (Diese Theilnahme findet aber Statt: 

1) bei der Anfertigung des Budgets, — durch den Gouver­

nements-Adelsmarschal (§§. i3—19); 

2) bei der Beprüfung des Budgets und der Anfertigung der 

Reparation, — durch die Adels-Versammlung und die De-

putirten (§§. 20—42); 



3) bei der Leistung der Obliegenheiten, — rücksichtlich' der 

Torge und aller vorbereitenden Anordnungen, durch den 

Gouvernements-Adelsmarschall (§. 7 5 zc.) — rücksichtlich 

der vorgangigen Torge in den Kreisen, durch die Kreis-

Adelsmarschalle (§. 77.) — und endlich bei Ausführung 

auf ökonomische Weise (§. 85); und 

4) bei Beprüfung und Revision der abzustattenden RechnungS-

ablegung, — durch die Deputirten und die Adelsversamm-

lnng (§. 107), ) 

Die angedeuteten Rücksichten, welche eine deutsche Uebersetzung 

dieses Reglements wünschenswerth machen, haben mich veranlaßt, 

diese Arbeit zu versuchen, die vielleicht bei dem gefühlten Bedürfniß 

als nützlich erscheinen dürfte, — und indem ich die Ehre habe, die-

selbe hiemeben Einer Kurlandischen Ritterschafts-Committee, als der 

Repräsentation des Adels, ehrfurchtsvoll zu überreichen, fühle ich 

mich noch verpflichtet hinzuzufügen, daß wenn meine Arbeit mit 

Wohlwollen aufgenommen wird, dieses der schönste Lohn ist, der 

mir zu Theil werden kann. 

Mitau, den i2ten Marz 1849. 

Wilhelm von Bolschwing. 



Von fc« 
Kurländischen 

Ritterschafts-
Committee. •au 

-oo-
Mitau.d.t4.März den hochwohlgebornen Herrn Obereinnehmer 

1849. 

Baron Wilhelm v. Bolschwing. 

^Jnbem die von Ew. Hochwohlgeboren mit einem so ver-

kindlichen Schreiben an die Ritterschafts-Committee 

unterm i2ten Marz d. I. derselben überreichte Ueber-

t setzung des 2ten Buchs des IV. Theils der Reichsgesetze 

enthaltend das. Reglement über die Landesobliegenheiten 

(Prästanden) eine Arbeit ist, welche rucfsichtlich des so 

wichtigen Geschäftszweiges für diese Committee und 

alle Behörden, wie auch des allgemeinen Interesses 

wegen für das ganze Publikum auf dem Lande und in 

den Städten nicht anders als höchst erwünscht seyn 

kann: so hat die Committee zur allgemeinen Verbrei-

tung und nöthigen Kenntniß deren Inhalts den Druck 

derselben beschlossen, und findet sich zugleich veranlaßt 

Ihnen einen verbindlichen Dank mit voller Anerkennung 

Ihrer so gemeinnützigen Bemühung, hierdurch aus-

zusprechen. 

(Unterschrift der Ritterschfts-Committee.) 



Von der zweiten Abtheitnng der Allerhöchst-Eigenen Kanzle Seiner 
Kaiserlichen Majestät sind bei Durchsicht dieses Reglements sol-

gende Verbesserungen angeordnet und beim Gebrauch 
desselben zuvor einzufügen. 

S. 1 Z. 3 v. u. §. 4 P. 1 statt wo sie nicht unter der besonder« Oberverwaltung be-
stehen l. „wo sie nicht unter besonderer Oberverwal-
tung stehen." 

„ 2 „ 12 „ u. § 4P. 7 „ Landfahrten l. „Fahrten der Landpolizei." 
„ 4 „ 10 „ o. § 6 „ und in Fällen l. „auch in den Fällen." 
„ 5 „ 7 „ o. § 10 „ Armen l. „Armeen." 
„ 5 „ 3 „ u. § 14 „ Geldkosten l. „Geldausgaben." 
„ 6 „ 11 „ o. § 17 „ sogleich l. „ohne allen Verzug." 
„ 7 „ 18,19 v. o. § 24 „ wenn die im Rückstände verbliebenen wenig Aussicht 

auf Beitreibung derselben gewähren l. „wenn die un-
ter den Resten befindlichen Nestantien wenig Aussicht 
aufBeitreibung geben." 

„ 8 „ 9 v. u. § 32 „ wenn l. „indem." 
„ 10 „ 7 „ o. §45 „ unterzieht sich l. „unterliegt." 
„11 „ 16 „ o. § 49 „ Anzeigen l. „Nachweisungen." 
„ 11 „ 20 „ u. § 52 „ gleich gemacht l. „ausgeglichen." 
„ 12 „ 6 „ o. § 56 „ vorausbestimmten l. „veranschlagten." 
„ 12 „ 22 „ u. § 60 „ Erhebung l. „Zusammenziehung." 
„ 13 § 65 ist so abzuändern: „Ein wenn auch nur beispiels-

weiser Nachweis über alle Obliegenheiten, die im 
Laufe des Trienniums in Natura oder durch Arbeits-
anstellung der Einwohner geleistet werden sollen, 
muß JC. JC. 

„ 13 „ 24 „ u. § 66 nach 4330 ist einzuschalten 4347. 
„ 14 „ 4 „ o. § 69 „ Abgaben l. „Kronsabgaben." 
„ 14 „ 5,6 „ o. § 69 „ für die allgemeine Summe l. „zu der allgemeinen 

Summe." 
„ 14 „ 6 „ o. § 69 „ in Anwendung gebracht l. „hinzugeschlagen." 
„ 14 „ 24 „ u. § 71 „ eine Ausschließung der Pön l. „Erlaß der Pön." 
„ 14 „ 9,8 „ u. §74 „ aufökonomischeWeise l.im „Administrationswege." 
„ 15 „ 13 „ o. § 77 „ Landrichter l. „Landpolizeirichter." — hinter „Ka-

meralhof" bloß einzuschalten. 
„ 15 „ 15 „ o. § 78 „ so zeitgemäß l. „so zeitig." 
„ 15 „ 16 „ u. § 81 „ für eine Person l. „auf den Namen einer Person." 
„ 15 „ 13 „ u. § 82 der Schluß des §. 82 ist so abzuändern: „so unver-

brüchlich gehalten, als hätten sie die eigenhändige 
Unterschrift Kaiserlich er Majestät." 

u 16 „ 2 „ o. § 85 „ ermäßigtem Preise aufökonomischeWeise l. „beson­
ders mäßigen Preis im Administrotionswege." 

i, 16 „ 10 „ o. § 87 „ Landesbeamten l. „Landpolizeibeamten." 
„ 16 „ 16 „ o. § 88 „ aus der das ganze Budget bildenden l. „die das 

ganze Budget bildende." 
„ 16 „ 17 „ o. „88 „ auszuscheiden l. „zu überschreiten." 
„ 17 „ 3 „ o. „ 90 „ die Kreisrentei l. „den Reichsschatz" — statt: son­

dern zu denen l. „sondern bei der Steuer." 
„ 17 „ 4 „ o. „ 90 f, hinzugerechnet l. „in Berechnung gebracht." 
„ 17 „ 21 „ o. § 91 u außerdem l. „andern Falls." 
,, 17 „ 9 „ u. § 93 „ zur Einholung derselben nachgeschickten Beisitzer 

dieser Verwaltung herausgegeben l. „versehene Bei-
sitzer herausgegeben." 



S. 183- 4 ti. v. § 94 P. 1 statt werden können l. „werden müssen." 
„ 22 „ 2 „ o. § 107 „ 1 „ Beprüfung l. „Berücksichtigung." 
„ 22 „ 13 „ o. § 107 „ 2 „ über die Ordnung der Rechnung f. „in Betreff der Rech-

nungsführung." 
„ 22 „ 6 „ u. § 107 „ 6 „ in der Angabe l. „in der Anordnung." 
„ 23 „ 1415v. o. §. 108 P. 2 statt der Reichsrentei l. „des Reichsfchatzes." 
, 27 „ 5,10,26,29,34, v.o. §§ 121,122,124,125,126, statt Landgerichte l. „Land-

Polizeigerichte." 
„ 27 „ 7 v.u. § 126 statt Landpferde l .  „Landpolizeipferde." 
„ 28 „ 1 „ o. § 127 „ Fuhren l. „Fuhrwerken." Z. 3,7,10,16,18,27,35,36, 

45, v. o. §§. 128—133 und 135 statt Landgerichten l. „Landpolizeigerichten." 
„ 29 „ 3 v.u. § 139 $.1 „ Landgerichtl. „Landpolizeigericht." 
„ 30 „ 3, 4, 6, 16, 17 v. o. § 139 P. 2,3 und §§ 142,143 statt Landgericht l .  „Land­

polizeigericht." 
„ 31 „ 3ti. u. § 163nach Bücher ist einzuschalten „(Allg.Gouv.Verf.Art.2621 folg.)" 
„ 34 „ 7,8v.o.§ 176 statt Bestimmung der Quartiere für jedes Regiment in gewissen 

Bezirken oder Kreisen l. „Bestimmung des Bezirks oder Kreises in welchem ein 
Regiment Quartiere erhalten soll." 

„ 36 „ 12 v. u. § 189 P. 5 statt wobei alsdann l. „auch dann." 
„ 36 „ 13 „ u. § 189 „ 5 „ Nachstehendes l. „wobei Nachstehendes." 
„ 37 „ 13 „ o. § 189 „ 5 Anm. statt Kommandeure l. „die Kommandeure." 
„ 39 „ 1,2 „ u. § 197 „ 1 statt ihren Unterhalt l. „Gehalt." 
„ 44 „ 7,8 „ o. § 203 „ 20 „ welche über die Leistung der Einquartierungsobliegenheit 

durch eine Geldprocentsteuer für selbige besondere Verord-
nutig haben l. „welche besondere Verordnungen für Lei-
stung der Einquertierungsobliegenheit durch eine Geld-
procentsteuer haben." 

„ 48 „ 9 „ o. § 227 „ je nach der Zahl, die l .  „wie viel auch." 
„ 49 „ 2,3 „ o. § 236 „ Einquartierungslast 1. „Einquartierung." 
„49 „ 18,19 v.u. §.236 „ gegenwärtigenl. „gegenseitigen." 
„ 50 „ 15,16 „ u. §.250 „ eine Unordnung l. „Unfug." 
„51 „ 21 v.u. § 257 „ bei der Verwaltung l. „in die Verwaltung." 
„ 51 „ 20 „ u. § 257 „ Antheil nehmen l. „eindrängen." 
„ 53 „ 6 „ o. § 266Anml „ Zugpferde l. „Gepäckpferde." 
„ 53 „ 22 „ o. § 266Anm2 „ gemiethet l. „dazu gemiethek." 
„ 53 „ 21 „ u. § 267 „ Zugpferde l. „Gepäckpferde." 
„ 53 „ 19 „u. §267 „ Artelfoldatenpferde l. „Pferde der Soldatenartels." 
„ 53 „ 16 „ u. § 267 „ Getreidemagazine l. „Habermagazine." 
„ 54 „ 6 „ o. § 270 „ benachtheiligende l. „bedrückende." 
„ 54 „ 16 „ u. § 276 „ zum Lokal L „zur Benutzung." 
„ 55 „ 3 „ u. § 283 „ Reiseverpflegung l. „Marschverpflegung." 
„ 56 „ 2 „ o. § 283 • „ Reiseverpflegung l. „Marschverpflegung." 
„ 56 „ 7 „ o. § 284 „ keine etatmäßige Anordnung l. „keinen etatmäßigen Be-

stand." 
„ 56 „ 10,11V. o. §.284 „ eine etatmäßige Anordnung l. „einen etatmäßigen Be-

stand." 
„ 56 „ 11 v. o. § 284 „ ausgegeben l. „consumirt." 
„ 57 „ 15 „ o. § 290 „ eine etatmäßige Anordnung l. „einen etatmäßigen Be-

stand." 
„ 58 „ 12 „ u. § 296 nach: gebraucht wird, setze hinzu: „Ktmia, machen." 
„ 59 „ 3,2 „ u. § 301 statt Militairbeamten l. Militair-Beamten." 
„ 67 „ 6,5 „ u. § 357 „ Jägerregimentern l. „Jägerregimentern der Armee." 
„ 72 „ 23 „ u. § 378 „ (§. 387) l. „(§§. 383 und 387)." 
„ 75 „ 15 „ u. § 399 „ Kreisarsenals l. „Bezirksarsenals." 
„ 75 „ 2 „ u. § 400 Die Anmerkung fehlt, weil auf Kurland ohne Bezug. 
„ 76 „ 9 „ o. § 407 statt Droschken l. „bedeckten Linien." 



„ 77 „ 17 „ u. § 409 Anm. statt Landgerichts l. „Landpolizeigerichts." 
„ 81 „ 2,1 v. u. § 427 statt Gemeinen, zur Erhebung von Podwoden und Führern, mit 

Nemontepferden abfertigen, denselben keine Abschriften l. „Gemeinen mit Nemonte-
Pferden abfertigen, denselben zur Erhebung von Podwoden und Führern, keine 
Abschriften." 

„ 84 in den Verzeichnissen fehlen einzelne Fortsetzungen, die auf Kurland ohne Bezug. 
„86Z.20v.u. § 6P. 18 statt die Auszüge aus den Senatszeitungen l. „das Ver-

schreiben (Abonnement) der Senatszeitung." 
„ 86 „ 19 „ u. § 6 „ 18 „ aus den l. „der." 
„ 87 „ 17 „ u. § 8 statt Waren auch l. „Es giebt." — statt: daß die l. „daß auch die." 
„ 87 „ 16 „ u. § 8 „so geschah dies" ist zu streichen. 
„ 88 „ 19 „ o. § 75 „ Landgericht l. „Landpolizeigericht." 
„ 88 „ 14 „ u. § 84 „ im §.' 83 erwähnten l. „im§. 83 angegebenen." 
„ 93 „ 12,13,14,17 v. o. § 143 statt Gerichtsbarkeit l. „Ressort." 
„ 93 „ 5,4 v. u. §. 162 statt Renteien l. „Kreisgerichten." 
„ 95 „ 21,20 v. u. § 225 statt Obergeistlichen l. „Oberseldgcistlichen." 
„ 95 unten fehlt „§ 302 (VII. Forts.)" weil auf Kurland ohne Bezug. 
„ 97 „ 7 v. u. § 434 statt eigenmächtige l. „eigenwillige." 



I n h a l t .  

Einleitung. §. 1—3. 
Erste Abtheilung. Allgemeines Reglement über die Landesobliegenheiten für die 

Civilverwaltung. 
Erstes Kapitel. Gegenstände und Eintheilung derselben. §. 4—10. 
Zweites Kapitel, lieber die Bestimmung, Berechnung und Vertheilung der 

Landesobliegenheiten. JT / 
Erster Titel. Von den Geldprästanden. 

I. Allgemeine Geldprästanden. §. 11—60. 
A. Jährliche Prästanden. 

1. Vom Budget. §. 12—19. 
2. Von der Reparation. §. 20—42. 
3. Von der Bestätigung. §. 43—52. 

B. Einmalige Prästanden. §. 53—58. 
C. Ausserordentliche Prästanden. §. 59—60. 

II. Besondere Geldprästanden. §. 61—63. 
Zweiter Titel. Von den in Natura zu leistenden Landesobliegenheiten. 

§. 64—66. 
Drittes Kapitel. Von der bei der Leistung der Landesobliegenheiten zu 

beobachtenden Ordnung. 
Erster Titel. Von der Leistung der Geldprästanden. §. 67—93. 
Zweiler Titel. Von der Leistung der Natural-Landesobliegenheiten. 

§. 94—96. 
Viertes Kapitel. Von der Nechnungsablegung über die Landesprästanden. 

§. 97-110. 
Fünftes Kapitel. Besondere Bestimmungen über einige Gegenstände der 

Landesobliegenheiten für die Civilverwaltung. §. 111. 
Erster Titel. Von dem Hülfslandeskapital. §.112—118. 
Zweiter Titel. Von der Landsteuer zur Unterhaltung der Land-

Polizei. §. 119—122. 
Dritter Titel. Von der Unterhaltung der Podwoden zum innem 

Landesbedarf. 
I. Von Unterhaltung der Podwoden in den Städten. §. 123—135. 
II. Von Unterhaltung der Podwoden auf dem Lande. 

1. Allgemeine Regeln. §. 136—143. 
2. Besondere Regeln. §. 144—155. 

Vierter Titel. Von der Gemeindesteuer der Reichsbauern. §.156—170. 
Zweite Abtheilung. Allgemeines Reglement über die Landesobliegenheiten für die 

Militärverwaltung. 
Erstes Kapitel. Gegenstände derselben. §. 171—174. 
Zweites Kapitel. Von der Militaireinquartierung. 

.Erster Titel. Von der Dislokation der Truppen in Städten und 
Kreisen. §. 175—181. 

Zweiter Titel. Von der bei dem Marschiren der Truppen nach den 
Quartieren und der Nachsuchung um Anweisung von Quartieren 
zu beobachtenden Ordnung. §. 182—186. 

Dritter Titel. Von den Personen, die berechtigt sind, Quartiere von 
den Einwohnern zu erhalt u, £. ib"<^lb7. 



Vierter Titel. Von den der Einquartierungsobliegenheit unterliegenden 
Personen. §. 198—212. 

Fünfter Titel. Von der Repartition der Einquartierung. 
I. Von der Repartition der Einquartierung in den Städten. §. 213-237. 
II. Von der Repartition der Einquartierung in den Dörfern. 

§. 238—240. 
Sechster Titel. Vom Zubehör der Quartiere und von den gegenseiti-

gen Verhältnissen und Verpflichtungen der Einquartierten und der 
Hausbesitzer. §. 241—263. 

Drittes Kapitel. Von der Anweisung eines Lokals für die Militairanstalten 
und der Erbauung von Gebäuden für dieselben. 

Erster Titel. Allgemeine Vorschriften. §. 264—279. 
Zweiter Titel. Besondere Vorschriften über die Ställe. §. 280—282. 

Viertes Kapitel. Von den Einquartierungsbedürfnissen. §. 283. 
Erster Titel. Von der Reiseverpflegung der Gemeinen mit Proviant 

und Fourage. §. 284—291. 
Zweiter Titel. Von der Beheizung und Beleuchtung der Quartiere 

und der Militairanstalten. §. 292. 
I. Von der Beheizung und Beleuchtung durch die Hauswirtbe der 

Quartiere. §. 293—300. 
II. Von der Beheizung und Beleuchtung auf Rechnung der Stadts-

einkünfte oder der Landessteuer. §. 301—306. 
A. Allgemeine Vorschriften. 

a) Von der Beheizung. §. 307—324. 
b) Von der Beleuchtung. §. 325—332. 

B. Besondere Vorschriften. §. 333—345. 
Fünftes Kapitel. Von den Lagerplätzen und den Bedürfnissen der Truppen 

zur Zeit ihrer Anwesenheit im Lager. §. 346—355. 
Sechstes Kapitel. Von den Weideplätzen für die den Truppen gehörigen 

Pferde. §. 356—369. 
Siebentes Kapitel. Von den für die Truppen zu stellenden Podwoden und Führern. 

Erster Titel. Von den Podwoden. 
I. Allgemeine Vorschriften. §. 370—376. 
II. Von den bei den Bewegungen der Regimenter und anderer etat-

mäßigen Kommando's zu stellenden Podwoden. §. 377. 
1. Von den Podwoden für die Garnisonbataillone. §. 378—381. 
2. Von den Podwoden für die Infanterie- und Kavallerie-

regimenter und Artillerie. §. 382—390. 
/ III. Von den Podwoden bei Märschen der verschiedenen abgetheilten 

Kommando's, die keinen etatmäßigen Bestand haben. §.391—396. 
IV. Von den besondern Fällen, in welchen sür's Militair gegen die 

gesetzliche Progon Podwoden gegeben werden. §. 397—421. 
Zweiter Titel. Von den Führern. §. 422—429. 

Achtes Kapitel. Von der Untersuchung der Streitigkeiten und Beschwerden in 
Sachen betreffend die Obliegenheiten für die Militärverwaltung. 
§. 430—439. 

Dritte Abtheilung. Besondere Reglements über die Landesobliegenheiten. §. 440—633. 

— 



N e g l e m e n t  

Über 
d i e  L a n d e s o b l i e g e n h e i t e n .  

E i n l e i t u n g .  

§. i. £>ie Landesobliegenheiten bestehen in der von den Bewoh-
nern des Gouvernements zu bewerkstelligenden Leistung einiger be-
stimmten Bedürfnisse für die örtliche Verwaltung desselben, ivenn de-
ren Anordnung und Unterhaltung nicht in die Rechnung der allgemei-
nen Staatseinnahmen aufgenommen ist. 

% 2. Die Gegenstände der Landesobliegenheiten werden nicht 
anders bestimmt, als in der nämlichen Ordnung, die für Abgaben 
und Auflagen im Allgemeinen festgesetzt ist. Keine Landesobliegen-
heit kann nämlich im Gouvernement bestehen ohne ausdrückliche Be-
statigung der höchsten gesetzgebenden Gewalt. 

§. 3. Im Allgemeinen gehören die Gegenstande der Landes-
obliegenheiten entweder i) zur Civil- oder 2) zur Militairverwaltung. 
In einigen Gegenden des Reichs bestehen besondere Bestimmungen 
über die Landesobliegenheiten. Alles dieses wird in dem unten folgen­
den Reglement bestimmt. 

Erste Abtheilung. 
Allgemeines Reglement über die Landesobliegenheiten 

für die Civilverwaltung. 
Erstes Kapitel. 

Gegenstände und Einteilung derselben. 
*§. 4. Die Gegenstande der Landesobliegenheiten für die Civil-

Verwaltung sind: 
1) die Errichtung und Erhaltung der die Gouvernements- und 

Kreisstädte verbindenden Wege und der Hauptstraßen des Reichs 
da, wo sie nicht unter der besondern Oberverwaltung bestehen; 

*) Die mit einem * bezeichneten Paragraphen sind in den Fortsetzungen zum Swod 
I.—X. ergänzt oder abgeändert. 

I  
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2) auf allen diesen Wegen die Errichtung und Unterhaltung der 
nöthigen Ueberfahrten, als: Brücken, Faschinendamme und 
Fahren, trenn sie nicht unterKronsjurisdikktion oderunter der Ju­
risdiktion der besondern Oberverwaltung stehen; 

3) die Errichtung und Unterhaltung derPosten auf den obenbezeich-
neten Wegen, mit allen zur Beförderung derselben gehörenden 
Erfordernissen, als: Unterhaltung der bestimmten Anzahl von 
Pferden nebst Anqespann, Wagen und Führern, Erbauung und 
Reparatur der Lokale, Beheizung und Erleuchtung der Gast­
stuben darin und Unterhaltung von Aufsehern zur Aufsicht über 
die Reinlichkeit, Unversehrtheit und Ordnung dieser Lokale da, 
wo dieselbe» nicht unter der besondern Jurisdiktion der Post-
Verwaltung stehen; 

4) die Bedürfnisse zum Unterhalt derArrestanten an den Orten ihrer 
Haft und zur Abfertigung der Verbrecher und Umhertreiber nach 
den Orten ihrer Verschickung, als: Beheizung und Beleuchtung 
der Gefangnißlokale, Unterhalt der Gefangnißaufseher, Er­
bauung, Reparatur, Beheizung und Erleuchtung der Etappen-
lokale und Unterhaltung von Podwoden zum Transport der er-
krankten oder gebrechlichen Deportirten und der erkrankten 
Konvoisoldaten; 

5) Hülfsleistungen für die Pockeneinimpfung, da wo die Kollegien 
der allgemeinen Fürsorge von der Ablassung von Summen für 
selbige befreit find; 

6) die Steuer für die von einem Gouvernement dem andern zu lei-
steude Hülfe bei Erfüllung der Landesobliegenheiten, nach der 
Bestimmung des §. 112 u. f.; 

7) die Steuer zur Unterhaltung der Landpolizei gemäß den im 
§. iiq u. f. erörterten Regeln; die Unterhaltung der bestimm­
ten Zahl von Leuten zum Verschicken (Boten) bei den Land-
gericdten und, zufolge der in §. 12Z u. f. enthaltenen Regeln, 
die Unterhaltung von Podwoden für die Landfahrten; 

8) der Unterhalt der ständigen Mitglieder und der Kanzclleien der 
Gouvernernents-Volksverpflegungskommissionen, nach dem Etat 
derselben, und die Anfertigung gedruckter Schnurbücher, Ta-
bellen und Verschlage für die Landoorrathsgetreidemagazine, auf 
Grund des Reglements über die Volksverpflegung; 

g) die Unterhaltung der Kanzelleien bei den Adelödeputirtenversamm-
lungen und den Adelsmarschallen, als: der Sekretaire des 
Ädels, Schriftführer. Tischvorsteher, Buchhalterund übrigen Be-
amten und K^nzelleidiener; Verabfolgung von Pensionen und ein-
maligen Unterstützungen an dieselben; Reparatur, Beheizung und 
Beleuchtung Der von den Adeleversammlungen benutzte,» Hauser; 
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io) die Unterhaltung der Kanzelleien der adelichen Vormundschafts-
amter, unabhängig von den aus der Reichsrentei abzulassenden 
Geldern; 

n) die Besoldung der Vezirkshaupter und andere besondere Obliegen-
heiten der zu den Reichsdomainen gehörenden Bauern, nach 
den unten erörterten Regeln. (§. i56 u. f.) 

§. 5. Die obenbezeichneten Obliegenheiten werden im Gouver-
nement entweder von allen abgabenpflichtigen Einwohnern desselben, 
oder nur von einigen unter ihnen geleistet. Bei der Leistung der 
Obliegenheiten der (im §. 4 bezeichneten) ersten 6 Klassen nehmen im 
Gouvernement alle abgabenpflichtigen Stadt- und Landbewohner nach 
dem Maaßstabe Theil, wie solches durch die besonderen, in der weiter 
unten festgesetzten Ordnung alle drei Jahre für jedes Gouvernement 
erlassenen Verordnungen (Rospissanie) und nach den im Punkt 6 an­
gezeigten Regeln, bestimmt wird; bei der Leistung der Obliegenheiten 
der 7ten Klasse nehmen nur die abgabenpflichtigen Landbewohner 
jeder ArtTheil; bei der Leistung der Obliegenheiten der 8ten Klasse 
participiren ebenfalls nur die Landbewohner, mit Ausnahme der zu 
den Reichsdomainen gehörenden Bauern, der Appanage- und Hofes­
bauern und überhaupt der Landbewohner der Sibirischen, Ostseeischen 
und des Archangelschen Gouvernements, gleichwie der Kolonisten und 
der Zaranen (in Bessarabien), rückfichtlich deren Verpflegung beson-
dere Regeln bestehen; bei der Leistung der Obliegenheiten der yten und 
ivten Klasse nehmen nur die Privaterbbauern Theil und endlich bei den 
der Ilten Klasse nur die Bauern der Reichsdomainen. Nach dieser 
Grundlage werden die Obliegenheiten der ersten 5 Klassen allgemeine, 
die nachfolgenden aber besondere genannt. 

*§. 6. Zu den Gegenstanden der Landesobliegenheiten für die 
Civilverwaltung gehören gleichfalls: 1) die Beheizung der Krons-
und gemiethetenHäuser, in denen die Gouvernements-Chefs wohnen; 
2) die Erbauung besonderer Häuser in den Kreisen zum beständigen 
Aufenthalt der Stanowoipristaws; 3) die Bestreitung der Summen 
zum Unterhalt der Zöglinge der Gouvernements in der Civilingenieur-
schule, gemäß der Verordnung über diese Schule, und zu Reise­
geldern für dieselben nach St. Petersburg und zurück, gleichwie, 
nach Beendigung des Kursus, zu Equipirung, Instrumenten und 
Büchern, und nach Anstellung im Dienst im Gouvernement zu Pro-
gongeldern für Fahrten, betreffend die Anlegung oder Reparatur von 
Wegen, Brucken und Ueberfahrten; 4) die Einrichtung besonderer 
Tische bei den Kameralhöfen (s. §. 104) zur Revision der größeren 
Jahresrechnungen; 5) die Zulagegage an die Vorsitzer der Justizpala-
ten (aus den allgemeinen Summen der Landsteuer); 6, 7, 8 und 9, 
(Bestimmungen für einzelne Gouvernements); 10) die Steuer von 
den Reichsbauern zu Besoldung und Kanzelleiausgaben für die 

1 0 
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Pockenimpfer unter ihnen; 11) die Anlegung und Unterhaltung na­
türlicher Ziehwege auf den Grund des Reglements über dieWege-
kommunikation; 12) Ausgaben für die Vermittelungskommissw-
nen zc.; i3) die von der Krone verwandten Kosten zur Versendung 
von Arrestanten nach Sibirien; 14) die Progongelder für die Mit-
glieder der Baukommissionen und andern in Sachen der Landschaft 
abdelegirten Beamten; die Portionsgelder für die Civilingenieure, 
die zur Ausführung der die Landsteuer betreffenden Arbeiten gebraucht 
werden; die Verabfolgung dieser Gelder an sie geschieht aus eben 
diesen Steuern und in den Fallen, wenn von den für dteArbeiten ange­
wiesenen Summen kein Rest nachgeblieben, oder wenn die designirten 
Ingenieure sich bei Arbeiten befanden, für welche überhaupt keine 
Summe angewiesen war, als: bei Besichtigung von Wegen, Auf-
nähme der Lokalitaten u. s. w.; diese Regel bezieht sich indeß, in 
Gemaßheit des Reglements der Wegekommunikation, nur aufarbei­
ten und Besichtigungen von größerem Belange, die nicht weniger als 
einen Monat Beschäftigung erfordern. 

7. Zu den Landesobliegenheiten werden nicht gerechnet und 
den Regeln über selbige unterliegen nicht: 1) die besondern Bedürf-
nisse der Stadtgemeinden zur Unterhaltung ihrer Polizei-, Gerichts­
und Oekonomieverwaltung, zur Instandhaltung der kleinen Wege 
'innerhalb der Grenzlinie des Stadtgebiets, der öffentlichen Platze, 
des Steinpflasters und dergl. mehr; 2) die besondern Bedürfnisse der 
Landgemeinden, als: Steuern zur Besoldung ihrer besondern Ge-
meindeverwaltungsbeamten, zur Erbauung und Reparatur der Ge-
treidevorrathsmagazine, zu den Wachen beiden Kirchen, zum Unterhalt 
der zu Schreiberstellen sich vorbereitenden Bauerkinder in den Schulen, 
zum Aufsuchen der in Der Rekrutenreihefolge stehenden Lauflinge, zur 
Leistung der Naturalobliegenheiten durch Miethe oder Podrad, wenn 
die Bauern selbst sie in Natura nicht erfüllen können, und andere 
dem ähnliche Ausgaben; und 3) freiwillige Beitrage und Opfer. Die 
Regeln über die Steuern zu den obenbezeichneten Bedürfnissen und 
über die freiwilligen Beitrage sind in den Reglements über den Civil-
dienst, Wohlfahrt des Reichs und Polizei enthalten. 

*§ 8. Die Landesobliegenheiten werden geleistet: entweder durch 
persönliche Arbeit, nach angeordneter Stellung und Reihenfolge, 
oder durch Miethe, vermittelst der desfallsigen Geldsteuer. Welche 
von denselben in Geld und welche in Natura geleistet werden können, 
wird durch die besondern Verordnungen (Rospissanie) für jedes Gou-
vernement bestimmt. Keine in Natura zu leistende Obliegenheit kann 
ohne Allerhöchste Bestätigung in eine Geldleistung umgewandelt werden. 

§. 9. Obliegenheiten werden eingeteilt in jährliche und ein­
malige. Zu den jährlichen gehören: Reparatur der Wege, Unter-
Haltung der bestimmten Podwoden, Beheizung und Beleuchtung der 
verschiedenartigen Lokale, und dem ahnliche, immerwahrende Be­
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dürfnisse des Gouvernements; zu den einmaligen gehören Neubauten, 
oder bedeutendere Reparaturen der vom Lande zu unterhaltenden 
Gebäude. 

§. ro. Zu den einmaligen Obliegenheiten gehören auch die auf 
besondere Allerhöchste Befehle vom Lande zu gebenden ausserordent-
lichen Hülfslejstungen, als: Lieferung der verschiedenen Bedürf-
nisse für die Armen, Transportirung von Kronsgepäcken und dergl. 
mehr. 

Zweites Kapitel. 
Ueber die Bestimmung, Berechnung und Vertheilung 

der Landesobliegenheiten. 

Erster Titel. 
V o l l  d e n  G e l d p r ä s t a n d e n .  

I. Allgemeine Geldprästanden. 
A. Jährliche Prästanden. 

§. ii. Die durchs Gesetz oder durch einen besondern Allerhöchsten 
Befehl bestimmten Geldprästanden können nicht anders eingefordert 
werden, als in Gemaßheit der Allerhöchst bestätigten Budgets und 
Reparationen. 

i. Vom Budget. 

§. 12. Das Budget wird für jede drei Jahre angefertigt, und 
wo möglich vor dem Eintritte der Adelswahlen. 

§. i3. Das Budget wird angefertigt von dem Gouvernements-
Chef mit dem Gouvernements-Aoelsmarschall, dem Vorsitzer des 
Kameralhofes, dem Dirigirenden des Domainenhofes, und den Di-
rigirendcn des Appanagenkomptoirs und der Gestüt-Bezirke, wo sich 
dergleichen befinden; rücksichtlich derjenigen Obliegenheiten, die ihrer 
Natur nach auf den Städten lasten, wegen Unzulänglichkeit der 
Stadtsmittel aber oder wegen Armuth der Einwohner, zufolge der 
weiter unten angeordneten Regel, auf das ganze Gouvernement ver-
theilt werden, roifd zu diesem Konnte auch ein Deputirter der Kauf-
Mannschaft der Gouvernements-Stadt zugezogen. In denjenigen 
Gouvernements, wo keine Adelswahlen stattfinden, sind die standi-
gen Mitglieder der Kommissionen für die Volksverpflegung auch Mit-
glieder der Gouvernements-Prästandenkomites. 
A n m e r k u n g .  D e r  D i r i g i r e n d e  d e s  D o m a i n e n h o f e s  s i t z t  s o w o h l  i n  

dem Prästanden-, als in dem Wegekomite und in allen sonstigen 
Komites, die bei Gelegenheit irgend welcher ausserordentlichen 
Anordnungen zeitweilig niedergesetzt sind. 

§. 14. In dem Budget müssen alle Artikel der Geldkosten berech­
net sein, die zur Leistung der Landesobliegenheiten jährlich erforder-
lich sind (sowohl für die Civil- als Militairverwaltung, zusammen). 
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§. i5. In dem Budget wird mit der nöthigen Ausführlichkeit, 
der Betrag eines jeden Bedürfnisses, für welches die Landsteuer be-
stimmt ist, nach der hier angeschlossenen Form angeführt. 

§. 16. Ausser der Berechnung der für das künftige Triennium 
vorgeschlagenen Ausgaben, muß das Budget eine Vergleichung der-
selben mit denen des abgelaufenen Trienuiums, sowohl nach den Ar-
titeln als nach den Summen, enthalten. 

*§. 17. /I„ allen Gouvernements, wo vom Adel zur Einrich-
tung von Pensionen bei den Gymnasien Summen gewilligt sind, 
Werve,, diese Summen in die Budgets der Landesobliegenheiten einge-
tragen, mit der Bestimmung, daß sie sogleich bei Einzahlung der 
Kronsabgaben, aus den Einkünften derGutobesitzer selbst erlegt wer-
den, und der Gouvernements-und dieKreisadelsmarschalle sehen darauf, 
daß solches gehörig erfüllt wird. 

§. 18. Oem Budget werden Bemerkungen hinzugefügt, in denen 
naher angeführt werden muß: 1) nach welcher Berechnung die Sum-
me für jeden Artikel bestimmt ist, d. h. ob auf den Grund von Tor-
gen, oder beispielsweise, oder in Grundlage der im abgelaufenen 
Triennium gewesenen Preise; 2) auf welches Gesetz namentlich die 
Anweisung jeder besondern Ausgabe sich gründet; 3) wenn eine Ver­
mehrung' der Postpferde oder eines andern Artikels im Verhaltniß zu 
dem abgelaufenen Triennium angesetzt wirb, so muß bemerkt werden, 
ob dies mit Genehmigung der hohern Obrigkeit, oder nach welcher 
vorhergegangenen Erwägung geschehen; 4) alle Veränderungen über­
haupt, die in dem Betrage jedes Bedürfnisses erfolgt sind, und die 
Ursachen der Erhöhung oder Verminderung der Preise; 5) alle übri­
gen Auskünfte und Erklärungen, die man dem Budget anzuschließen, 
für nöthig erachten würde. 

§. 19. Ausserdem werden diejenigen Auskünfte, die ihres Um-
fanges und ihrer Ausführlichkeit wegen nicht füglich in die Anmer­
kungen gebracht werden können, als besondere Beilagen dem Budget 
angeschlossen. So muß z. V. wenn für die Militärverwaltung 
Beheizung und Beleuchtung lautPodrad augesetzt ist, eine Aufzahlung 
der Truppen, für die solches nöthig, nebst Anzeige über die Zahl der 
Offiziere, Stabe und verschiedenen Militairlokale (Wachen, Laza-
rethe zc.) dem Budget beigefügt werden. 

2 .  V o n  d e r  R e p a r t i t i o n .  
§. 20. Das auf die obenbezeichnete Art angefertigte Budget nebst 

allen dazu gehörigen Beilagen, wird zur E-twerfung der Repartition 
den vom Adel und insbesondere von der Kaufmannschaft aller Städte 
erwählten Deputirten vorgelegt. Kein Budget kann ohne Beprüfung 
dieser Deputirten Wirksamkeit haben; die Aufsicht hierüber hat der 
Finanzminister. 

§. 21. Wirb das Budget behufs der anzufertigenden Repartition 
zur Zeit der Adelswahlen vorgelegt, so muß es allem zuvor bei der 
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Adelsversammlung eingebracht und dann von dieserden Deputirten vor-
gelegt werden. 

§. 22. Vei der Vorlage des neuen Budgets zum Behuf der zu 
entwerfenden Repartition wird auch eine Nachmessung über die gesche-
heue Verwendung der in dem abgelaufenen Triennium eingeflossenen 
Steuern, nebst genauer Auskunft über die nachgebliebenen Reste bei­
gebracht (f. §. 90). 

§. 23. Nach aufmerksamer Beprüfung des Budgets fertigen die 
vom Adel und von den Städten erwählten Deputirten, in Gegenwart 
des Gouverneurs und der übrigen im §. i3 benannten Personen, für 
jeden Stand die so viel als möglich gleichmäßige Repartition der nach 
dem Budget erforderlichen Steuer an. 

§. 24. Die unumgänglich nöthige Summe, nach Abzug der 
Ueberreste, die zu gleichen Theilen auf jedes Jahr des Trieimiums 
verrechnet werden, bestimmt den wirklichen Bedarf der Steuer. 
Wenn aber die Gouvernements-Obrigkeit aus offenbaren und beach-
tungswerthen Gründen es nothwendig finden sollte, einen Theil der 
Reste als Reservefonds zurückzubehalten, oder wenn die im Rück-
stände Verbliebenen wenig Aussicht auf Beitreibung derselben ge-
wahren, so muß dieses in einer besondern Schrift bei der Vorlage 
des Budgets selbst erörtert und nur die hiernach übrigbleibende Summe 
in Abrechnung gebracht werden. 

§. 25. Die Repartition erstreckt sich auf alle Personen, welche 
die Seelensteuer oder eine derselben entsprechende Abgabe zahlen und 
nicht durch ein besonderes Gesetz von den Landesobliegenheiten ausge-
nommen sind. 

§. 26. Auf den Grund der im §. 25 enthaltenen Regel, werden 
die Kaufleute und Bürger, die in einigen Städten des Erlasses von 
Zahlung der Gildenobliegenheiten, oder des Erlasses bloß der Oblie-
genheiten zun« Besten der Krone genießen, von den Zahlungen für 
die Landes- und Stadtobliegenh.iten nicht aufgenommen. Hiervon 
sind diejenigen Personen aufgeschlossen, welche neuerdings Fabriken 
angelegt haben und die, auf Grund des Reglements über Fabriken, 
eines Erlasses von Zahlung der Gildenobliegenheiten genießen: mit 
der Befreiung von dieser Zahlung sind sie auch von der Einzahlung 
der Gelder für die Landes- und Stadtobliegenbeiten befreit, auf nicht 
langer jedoch als für den Lauf von drei Jahren, wenn gleich der Er-
laß von den Gildenobliegenheiten nachher verlängert würde, oder 
anfangs auf einen langem Termin auch gegeben wäre zc. 

!-§. 27. Zur Zahl der Abgabenpflichtigen, die aber von der 
Zahlung für die Landesobliegenheiten ausgenommen sind, gehören 
einige Personen, die in der hier angeschlossenen Beilage benannt sind. 

§. 2H. Einige Personen sind, obwohl sie keine Abgaben zahlen, 
nichts destoweniger zur Leistung der Landesobliegenheiten verpflichtet. 
Dergleichen sind die Militairansiedler im Kaukasus. 
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§. 2g. Die Kaufleute aller Gilden participiren au der Landsteuer 
nach Verhaltniß der von ihnen angegebenen Kapitale, und nament-
lich zahlen sie überall gleichmaßig zu einem Viertelprocent fürs Jahr. 
Kaufleute, die sich in Kronsdörfern angesiedelt haben, müssen ausser 
dem Viertelprocent vom angegebenen Kapital rücksichtlich ihres Stau-
des als Stadtbewohner, auch noch für sich und ihre Familien, als 
Landbewohner, die Landesobliegenheiten nach derselben Grundlage 
zahlen, wie sie unten im §. 32 für die in Kronsdörfern sich ansiedeln-
den Bürger und Zünftige angeordnet ist. 

§. 3o. Bei der Repartition der Landsteuer hinsichtlich der übri­
gen Stande müssen in Betracht gezogen werden: i) die Zahl der Be-
völkeruug im Kreise und in der Stadt; 2) ihre örtlichen Vortheile, 
Industrie u. dgl. m.; 3) die Entfernung derselben von dem Orte, wo 
die Hauptlandesobliegenheiten sich vereinigen; 4) die Einquartierung, 
welche die Bewohner einiger Kreise in Natura tragen, und andere Na-
tural- oder Geldobliegenheiten, die nicht von allen, sondern nur von 
einigen Einwohnern geleistet werden, als z. B. die Unterhaltung von 
Podwoden für den innern Landesbedarf. Nach allen diesen Erwa-
Zungen kann die Repartition auch nach ungleichen Theilen für alle 
Stande angefertigt werden, doch immer nach Städten und Kreisen 
mit Beobachtung der größtmöglichen Gleichmäßigkeit. 

§. 3i. Wenn irgendwo (wie z. B. im Astrachanschen Gouver-
nement) die Landsteuer von unbebauten Landereien, Fischereien und 
dergl. mehr angeordnet wird, so wird dieselbe auf die Zahl der Dessa-
tinen oder auf die Einkünfte repartirt, auf Grund der desfallsigen 
örtlichen Bestimmungen. 

§. 32. Bürger uud Zünftige, welche, in Kronsdörfern wohnend, 
der dem Stande der Landbewohner verliehenen Berechtigungen ge-
nießen und auf Gemeindelandereien Ackerbau treiben, müssen so-
wohl für ihren Stand als Stadter wie als Landbewohner, die Pra-
standen bezahlen, und namentlich die vor dem Jahre 1825 sich ange­
siedelt haben, vom Anfange des genannten Jahres, die spater sich 
angesiedelt haben, von der Zeit der Ansiedelung an. Einer solchen 
Zahlung unterliegen aber nicht: a) Personen der erwähnten Stande, 
die, wenn gleich in Kronsdörfern, aber nicht in eigenen, sondern in 
gemietheten Hausern, wenn sie bloß Obrokstücke oder irgend welche 
nach dem Handelsreglement erlaubte Anstalten innehaben, wohnen; 
und b) diejenigen Bürger und Zünftige, auch das weibliche Geschlecht 
nicht ausgenommen, welche zwar auf ben Gemeindelandereien Hauser 
und andere Anstalten besitzen, keinen Ackerbau aber treiben und der 
Berechtigungen der Kolonisten nicht genießen; diese Letzteren sind in-
dessen verpflichtet, unverzüglich mit den Gemeinden, auf Grund der 
in dem Reglement über die Kronskolonieen vorgeschriebenen Regeln, 
wegen Beibehaltung der von ihnen eingenommenen Theile des Ge­
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meindelandes Kontrakte abzuschließen oder zum Staude der Land-
bewohuer in vorschriftmäßiger Ordnuug überzutreten. 
A n m e r k u n g .  A l l e  K a u f l e u t e ,  B ü r g e r  u n d . Z ü n f t i g e  ,  s o w o h l  d i e ,  

welche ihren bestandigen Wohnort in den Krousdörfern haben, 
als auch die'nur zeitweilig sich in denselben aufhalten, müssen 
unfehlbar die gesetzlichen Pässe oder Legitimationen haben; dieje-
uigen derselben, welche daselbst ohne die gesetzliche Berechtigung 
dazu sich aufhalten, müssen unverzüglich fortgeschickt werden. 

§. 33. Ausser der laufenden Steuer werden in die Repartition 
aufgenommen: i) die für die vergaugene Zeit zu bestimmenden Prä-
standen von den in der Revision Ausgelassenen, wenn deren entdeckt 
werden; diese Steuern werden immer nur einfach uud uicht doppelt 
beigetrieben; 2) die für die Postobliegenheit beizutreibende Steuer 
von den in der Revision ausgelassenen Postbauern (welche bestandig 
die Postobliegenheiten statt anderer Abgaben zu leisten haben),- gleich-
falls im einfachen Betrage; 3) die Steuer für die Landesobliegenheiten 
von Leuten, die von der Flucht zurückgekehrt und zum Oklad anzu-
schreiben sind. Diese Steuer wird von den Hehlern derselben, wenn 
deren ermittelt worden, und vom Anfange der Revision an, erlegt. 

§. 34. In allen den Städten, deren ökonomische Einkünfte 
(von verschiedenen Gegenständen den Städten verliehen), nach Unter-
Haltung ihrer eigenen Polizei nebst allem was dazu gehörig, entweder 
gar keine, oder nur unbedeutende, nicht über 3OO Rub. S. betra­
gende jährliche Ueberreste haben, werden die Obliegenheiten für die 
Militärverwaltung, so wie die Beheizung und Beleuchtung der Ge-
fängnisse und der Unterhalt der Gefängnißaufseher, auf das ganze 
Gouvernement, zusammen mit diesen Städten, repartirt. Hierbei 
wird in die Repartition die nämliche Zahl von Bürgern und Zünftigen 
aufgenommen, für welche die Reichsabgaben von ihnen gezahlt werden. 

§. 35. In den Ostfeegouveruemeuts werden die einmal und 
jährlich nöthigen Summen zur Erbauuug uud Unterhaltung der Ge­
fängnisse in den Städten, welche dieselben aus ihren Einkünften nicht 
ablassen können, auf die Landesobliegenheiten gestellt. 

§. 36. Wenn Städte wegen Unzulänglichkeit ihrer eigenen Mit-
tel, einer Beihülfe aus den Landesprästanden bedürfen (§. 34), so 
sind die Gouvernements-Chefs verpflichtet, das Maaß solcher Bei­
hülfe zeitig zu bestimmen, namentlich aber bei Anfertigung der Bud-
gets dieser Prästanden. 

§. 37. In der Repartition ist die Seelenzahl jedes Standes be-
sonders anzuzeigen, wenn auch für alle eine gleichmäßige Steuer an-
gesetzt wäre. 

§. 38. Wenn die Steuer, behufs ihrer Gleichmäßigkeit, zu 
verschiedenem Betrage bestimmt wird, so muß in der Repartition, bei 
Anzeige der hieraus sich ergebenden Klassen, auch die Seelenzahl oder 
(nach §. 3i) der Betrag der Einkünfte, besonders für jede Klasse, 
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angezeigt werden; die Ursachen einer solchen Vertheilung selbst aber find 
in den Anmerkungen zu der Repartition, oder in besondern Beilagen 
anzuführen. 

§. 3g. Wenn in dem Stande der Personen, oder in den Ge-
genstanden, für welche die Steuer repartirt wird, im Verhaltniß zu 
dem abgelaufenen Triennium eine Veränderung eingetreten ist; so 
werden die Ursachen davon gleichfalls in den Anmerkungen zu der 
Repartition erklärt. 

§. 40. Zur Gleichförmigkeit werden alle Ansätze der Ausgaben 
und Steuern in den Budgets und Reparationen der Landesobliegen­
heiten auf Silber gestellt, ohne daß irgendwo eine andere Münze für 
die Berechnung statthaft wäre. 

§. 41. Bei der Summe der ganzen Repartition wird das Budget 
als Grundlage genommen. Die von den Deputirten zu diesem ge-
machten Bemerkungen werden der Repartition einverleibt, behufs der 
nach weiter unten vorgeschriebener Ordnung der höhern Obrigkeit zu 
machenden Vorstellung. 

§. 42. In denjenigen Gouvernements, wo keine Adelswahlen 
sind, wird die Repartition, in Grundlage der obenerwähnten Regeln, 
von dem Gouvernements-CHef mit den übrigen im §. i3 benannten 
Personen und den Deputirten der Städte angefertigt. 

3 .  V o n  d e r  B e s t ä t i g u n g .  
§. 43. Die in oben bemerkter Art angefertigten, unterschriebe-

nen und vom Kriegsgouverneur oder Generalgouverneur, wo deren 
sind, bestätigten Budgets und Reparationen der Geldlandesprasuin-
dcn werden zugleich mit Abschriften der Journale, Verfügungen oder 
Akten, aufweiche dieselben sich gründen, dem Finanzminister vor-
gestellt. Hiervon sind ausgenommen die Budgets und Reparationen 
über die besondern Landesobliegenheiten der Reichsbauern: die Gou-
vernements-Chefs übersenden dieselben an das Ministerium derReichs-
domainen. 

§. 44. Der bestimmte Termin zur Absendung der Budgets und 
Reparationen an das Finanzministerium wird auf 8 Monate von dem 
Beginn des Trienniums für welches sie angefertigt find, festgesetzt. 
Anmerkung. Wegen der Gleichförmigkeit und der bequemen, Er­

hebung der Landsteuer muß der Termin des Trienniums in jedem 
Gouvernement mit dem isten Januar anfangen. 

§. 45. Für Abfertigung der Budgets und Reparationen nach 
dem obenbezeichneten Termin unterzieht sich der Civilgvuverneur der 
in der allg. Gouv. Verf. für die NichtVorstellung der Terminsachen 
angeordneten Verantwortung. 

§ 46. Das Budget wird vom Gouvernements-Chef vorgestellt 
unter genauer Beaufsichtigung des Ministers der innen, Angelegen­
heiten, damit keine durchs Gesetz nicht angeordnete Ausgabe in selbi-
ges aufgenommen werde. 
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§. 47. Nach Genehmigung des Budgets und reiflicher Beprü-
fung ob die Repartition ordnungsmäßig angefertigt worden, stellt der 
Finanzminister beide nebst seiner Meinung dem Reichsrath zur Erwa-
gung vor, in derselben Art, wie gewohnlich die allgemeinen Reichs-
budgets vorgestellt werden. 

§. 48. Nach geschehener Beprüfung des Budgets und der Re-
partition durch den Reichsrath und erfolgter Allerhöchster Bestätigung 
derselben, stellt der Finanzminister Abschriften von ihnen dem dirigi-
renden Senat zu, von wo sie zur gehörigen Erfüllung an die örtliche 
Obrigkeitgelangen. 

§. 49. Nach Empfang des Allerhöchst bestätigten Budgets der 
Landesprästanden nebst der Repartition, hat der Gouvernements-
Chef gedruckte Abschriften derselben, dergestalt wie sie vom dirigiren-
den Senat eingesandt worden, wem gehörig, nach Anleitung der 
allg. Gouv. Verf. (§. 44Z) zur Erfüllung mitzutheilen und laßt diese 
Anzeigen auf Rechnung derselben Landsteuer drucken. 

§. 5o. Die Allerhöchst bestätigten Budgets und Reparationen 
werden zu feiner Zeit der Gouvernements-Adelsversammlung zur 
Wissenschaft mitgetheilt. 

§ .  5 r .  B e s c h w e r d e n  w e g e n  U n g l e i c h m ä ß i g s t  d e r  R e p a r t i t i o n ,  
so wie wegen Uebermaaßes des Budgets, werden beim Finanzminister 
angebracht und von ihm zur endlichen Entscheidung dem dirigirende» 
Senate vorgestellt. 

§. 52. Der Finanzminister hat, bei Aufrechthaltung der oben 
erwähnten Regeln in aller ihrer Kraft, dafür Sorge zu tragen: 1) daß 
die Landesobliegenheiten für alle Gouvernements gleich gemacht, und 
2) daß sie allmählig auf die für Kronsabgaben bestehenden allgemei-
neu Regeln gebracht werden, so daß mit der Zeit die Krone alle diese 
Obliegenheiten übernimmt und sie aus den allgemeinen Reichseinkünf-
ten bestritten werden. 

B. Einmalige Prästanden. 

$. 53. Die einmaligen Landesobliegenheiten unterliegen, hin-
sichtlich der Ordnung ihrer Bestimmung und Vertheilung, denselben 
allgemeinen Regeln, die oben für die jährlichen Obliegenheiten festge-
setzt sind. 

§. 54 Die einmaligen Obliegenheiten werden, wenn sich ihre 
Notwendigkeit voraussehen laßt, in das allgemeine Budget fürs 
Triennium in einem besondern Artikel, mit aufgenommen; da aber 
Ausgaben dieser Art, sowohl in den Gegenständen selbst, als in der 
Anweisung der Summen, sich mit jedem Triennium verändern, so ist 
es nicht nöthig, jeden Artikel solcher Ausgaben für das abgelaufene 
Triennium zurVergleichung abgesondert zu berechnen, sondern es ge-
nügt, die allgemeine Summe derselbe«, im Ueberschlage anzugeben. 

§. 55. In der Anmerkung zum Budget muß mit der gehörigen 
Ausführlichkeit angeführt werden, nach welchem Plane und an welchen 



12 

Orten die beabsichtigten Neubauten ausgeführt werden sollen, ob stei-
nerne oder hölzerne Gebäude bestimmt sind, ob die speciellen An-
schlage über selbige in vorschriftmaßiger Ordnung beprüft und bestä­
tigt worden, und im entgegengesetzten Falle, nach welcher Berech-
nung die Summe für jeden Artikel angeschlagen ist. 

§. 56. Zur bequemern Repartition der vorausbestimmten Steuer 
werden die einmaligen Ausgaben ebenfalls auf das ganze Triennium 
vertheilt, so daß dem gemäß der dritte Theil jeder derselben auf die 
jährlichen Ausgaben gebracht wird. 

§. 5y. Wenn der Gegenstand der zu bestimmenden einmaligen 
Obliegenheit keinen Aufschub duldet, so werden, nach Anfertigung 
eines besondern Anschlages darüber, behufs der zu wachenden Re­
partition die Adelsdeputirten, zu welchen auch die Kreisadelsmar-
schalle in Kreisadelsversammlungen erwählt werden können, zusam-
menberufen; betrifft das Bedürfniß aber auch die Städte, so werden 
auch Deputirte von den Stadtgemeinden zugezogen. 

§. 58. Die Ueberreste der einmaligen Landesobliegenheiten wer-
den, in Grundlage der allgemeinen Regeln über die Reste der Land-
sieuern, auf die folgenden Budgets berechnet. 

C. Ausserordentliche Prästanden. 
§. 5g. Ausserordentliche Landesobliegenheiten werden nicht an-

ders angeordnet als auf besondere Allerhöchste Befehle. 
§. 6o. Wenn die örtliche Notwendigkeit Ausgaben dieser Art 

bei ausserordentlicher Erbebung von Truppen oder irgend einer andern 
Gelegenheit erfordert, so ist die Militairobrigkeit verpflichtet, ihre 
desfallsige Anforderung zeitig anzumelden, damit das Ministerium 
der inner» Angelegenheiten die Allerhöchste Bestätigung erbitten und 
selbige zur gehörigen Zeit den Gouvernements eröffnen könne. 

Ii. Besondere Geldprästanden. 
§. 6i. Die besonderen Landesobliegenheiten sind in Allem auf die 

nämlichen Regeln gegründet, wie die allgemeinen. 
§. 62. Daher wird den an das Finanzministerium abzusendenden 

Budjets und Reparationen der allgemeinen Landesprästanden immer 
auch die nach derselben Grundlage angefertigte Berechnung der be-
sondern Prästanden angeschlossen; wo aber für diesen Gegenstand 
keine Steuern bestehen und es deren nach der örtlichen Beschaffenheit 
und den Verhältnissen des Gouvernements auch nicht bedarf, da muß 
der Gouvernements-Chef zu dem Budget die ausdrückliche Befcheini-
gutig hinzufügen, daß ausser den Reichsabgaben und den in der Repara­
tion benannten Steuern, keinerlei andere Auflagen von den Einwoh-
nern erhoben werden. 

§. 63. Die Budgets und Reparationen der besondern Landes­
obliegenheiten der Reichsbauern werden vom Gouvernements-Chef, 
gemäß §. 43, dem Ministerio der Reichsdomainen vorgestellt; dieses 
Ministerium aber hat selbige, bis dahin daß die Verordnung über die 



i3 
. 

Gemeindesteuer der Reichsbauern (f. unten §. i56 u. f.) in volle Wirk-
famkeit gesetzt worden ist, behufs ihrer Einverleibung in die an den 
Reichsrath zu bringenden allgemeinen Budgets für die Gouvernements, 
dem Finanzministerio zuzustellen. 

Zweiter Titel. 
V o n  d e n  i n  N a t u r a  z  u  l e i s t e n d e n  L a n d e s -

O b l i e g e n h e i t e n .  
§. 64. Die Gegenstande und der Umfang jeder in Natura zu 

leistenden Obliegenheit werden von demselben Gesetz, Reglement ober 
Verordnung bestimmt, durch welche die Leistung derselben vom Lande 
gefordert wird. Die ortliche Obrigkeit kann aus eigener Machtvoll-
kommenheit keine Anordnungen treffen und keinerlei andere Arbeiten 
von den Einwohnern fordern. 

§. 65. Eine wenn auch nur beispielsweise Auskunft über alle 
Obliegenheiten, die im Laufe des Trienniums in Natura und auf be-
sondere Anordnung von den Einwohnern geleistet werden sollen, muß 
jedem Budget über die Geldprästanden angeschlossen werden. 

§. 66. Hinsichtlich derNatnral-Landesobliegenheiten derReichs-
bauern, dienen unter andern zur Anleitung die in der allg. Gouv. Verf. 
(§§. 1279—1289, 3u5, 3i35, 3296, 4321, 4322, 4327, 433o, 
4601—4604, 4779/ 4785) und in dem Reglement über die Krons-
ansiedelungen, enthaltenen Regeln. 

Drittes Kapitel. 
Von der bei der Leistung der Landesobliegenheiten zu 

beobachtenden Ordnung. 
Erster Titel. 

V o n  d e r  L e i s t u n g  d e r  G e l b p a s t a  1 1  d e n .  
§. 67. Die angeordnete Procentsteuer von ben Kaufleuten für die 

Landesobliegenheiten (zu einem Viertelprocent von dem angegebenen 
Kaufmannskapital) wird von ihnen alljährlich bei den Stadtdumen 
oder Rathhäusern in dem Termin eingezahlt, der zum Empfange der 
Handelsscheine festgesetzt ist, und diese letzteren werden ihnen aus der 
Kreisrentei nicht anbers herausgegeben, als auf Bescheinigung ber 
obenbenannten Behörden über bie geschehene Entrichtung biefer Steuer. 

§. 68. Die übrigen burch bie Repartition bestimmten Steuern 
werben zu ben gewöhnlichen KronSabgaben hinzugerechnet, zugleich 
mit ihnen beigetrieben, bei ben Krcisrenteien in ben festgesetzten Ter-
minen eingezahlt unb unter ber Oberaufsicht bes Kameralhofs aufbe-
wahrt, mit den Abgaben aber nicht vermischt. 
A n m e r k u n g .  D i e  b e i  E i n z a h l u n g  d e r  S t e u e r  f ü r  d i e  L a n d e s o b l i e ­

genheiten zu beobachtendeOrdnung ist, wegen des Zusammenhan-
ges mit ben Vorschriften über bie Abgaben, ausführlich in bern 
Reglement über die Abgaben bestimmt. 
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§ 69. Die Rückstände der Landsteuer werden unnachsichtlich 
beigetrieben; die vorschriftmäßige Pön für verspätete Einzahlung, 
zu einem Procent monatlich, wird aber nur von denjenigen Standen 
erhoben, die derselben auch in Beziehung auf die Zahlung der Abgaben 
unterliegen, und nicht den Abgaben zugerechnet, sondern für die all­
gemeine Summe der Landsteuer in Anwendung gebracht. Für die 
laut Willigungen des Adels zu entrichtenden , zur Klasse der freiwilli-
gen Beitrage gehörenden Steuern, wie z. B. zur Einrichtung von 
Kadetten-Korps oder Pensionen bei den Gymnasien, zum Unterhalt 
der Kuratoren der GetreidevorratHsmagazine u. dgl. m. wird im Falle 
ihrer nichtterminmäßigen Einzahlung in die Kreisrenteien ebenfalls 
keine Pön erlegt. 

§. 70. Jede Vcrsäumniß und Nachsicht in Beitreibung der Rück­
stände der Landesobliegenheiten wird im Allgemeinen auf die Verant-
wortung der Gouvernements-Chefs und der Gouvernemcnts-Regie-
rungen gestellt. 
A n m e r k u n g .  D i e  A u f s i c h t  a u f  d i e  z e i t i g e  E i n z a h l u n g  d e r  i m  2 t a t  

Punkt des §. 6g erwähnten Steuern liegt sowohl der örtlichen 
Oberverwaltung und dem Gouvernements-Chef, als auch den 
Gouvernements-und Kreisadelsmarschällen ob. 

§. 71. Zur Einzahlung der Rückstände der Landesobliegenheiten, 
werden weder Fristverlängerungen noch eine Ausschließung der Pön 
gewährt. Auch die Verjährung erstreckt sich nicht auf die Beitreibun-
gen wegen Staats- und Gemeindeobliegenheiten. 

§. 72. Wegen der Prästandenrückstände der zur Kronsjurisdik-
tion gehörenden Bauern, die sich von einem Gouvernement ins an-
dere übersiedeln, werden bei der Gestattung zur Ueberstedelung selbst 
besondere Anordnungen getroffen. 

*§. 73. Die Verwendung der im Budget bezeichneten und nach 
Beschluß des Reichsraths Allerhöchst bestätigten Summen, gehört 
zur unmittelbaren Anordnung des Gouvernements-Chefs unter Auf-
ficht des Ministers der innern Angelegenheiten, bei welchem auch 
alle Beschwerden und Anzeigen über diesen Gegenstand angebracht 
werden. 

°§. 74. Die Leistung der in das Budget aufgenommenen Landes­
obliegenheiten geschieht entweder durch Podrade in öffentlichen Torgen, 
oder durch Vergebung derselben in Kommission, oder aber auf ökono-
mische Weise. 

*§. 75. Die Torge überPodräde, Lieferungen undReparaturen, 
in Sachen betreffend die Leistung der Landesobliegenheiten, werden 
im Kameralhofe, nach den Regeln über die Verpflichtungen zwischen 
Krone und Privatpersonen, in Gegenwart des Clvilgonverneurs und 
des Gouvernements - Adelsmarschalls abgehalten. Der Letztere ist 
auch anwesend zur Zeit der vorbereitenden Anordnungen über diese 
Torge, alS: bei Entwerfung der Bedingungen (Konditionen) für die 
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Podradübern/Hmer, bei Anberaumung der Torgtermine und bei Vc-
Prüfung der beizubringenden Saloge, als bei welchem allen, so wie 
auch bei der Bestimmung über dieZuverlässigkeit der Saloge, er gleich 
den Gliedern des Kameralhofs Theil nimmt. Ausserdem sitzt hierbei 
im Kameralhof auch der Dirigirende des Domainenhofes. 

§. 70. Bei Abhaltung von Torgen über Bauten und Neparatu-
ren von Gebäuden müssen im Kameralhof gegenwartig sein, ein Mit-
glied der Baukommission oder des temporairen Komitcs und der Aus-
führer der Arbeiten. 

§. 77. Ueber die Leistung der Landesobliegenheiten können, wo 
solches nöthig befunden wird, vorgangige Torge in den Kreisstädten 
abgehalten werden, unter Leitung der Adelsmarschälle in Gemeinschaft 
mit den Landrichtern. In diesem Falle gehört dem Kameralhofe der 
endliche Torg. 

§. 78. Die Torgtermine werden so zeitgemäß als möglich anbe-
räumt und können, in Berücksichtigung der Notwendigkeit, bei den 
einmaligen Obliegenheiten nach Maaßgabe der Umstände abgekürzt 
werden. 

§. 79. Vor Bestätigung der aus den Torgen sich ergebenden 
Preise stellen die Civilgouverneure darüber den General- oder Kriegs-
gouverneuren, wo deren sind, vor, und genehmigen die Abschließung 
der Kontrakte nicht anders, als mit deren Zustimmung. 

§. 80. Die Kontrakte über Lieferungen und Podräde inPrästan-
denangelegenheiten, die Fälle mit inbegriffen, wenn vorgängige Torge 
in den Kreisen abgehalten waren, werden immer im Kameralhofe ab-
geschlossen. Der Termin für selbige wird in keinem Fall über das 
Triennium hinaus angesetzt, für welches das Budget gilt. 

§. 81. Wenn alle Mittel zu einer theilwcisen Uebergabe des 
Podräds erfolglos versucht worden, so ist es gestattet, den Podräd 
für eine Person zu bestätigen. 

*§. 82. Die Kontrakte in Prastandenangelegenheiten werden für 
jede Summe vom Gouvernements-Chef bestätigt, und, gleich den 
sonstigen mit der Krone abgeschlossenen, so fest gehalten, als wäre 
sie mit der eigenhändigen Unterschrift Kaiserlicher Majestät. 

§. 83. Die Leistung der Landesobliegenheiten wird nur dann in 
Kommission vergeben, wenn sich keine Liebhaber zur Uebernahme der-
selben in dem Torge gemeldet. 

84. Wenn in einen? solchen Falle (§. 83) der Gouvernements-
Chef es nöthig finden sollte, die Leistung einiger Erfordernisse, als 
Reparatur von Gebäuden, Lieferung von Holz u. s. w. in Kommission 
zu vergeben; so stellt er nebst seiner Empfehlung Kommissionäre vor, 
für deren Zuverlässigkeit er selbst verantworten muß; der Kameralhof 
aber girbt ihnen Bücher zum Eintragen der Einnahme und Ausgabe 
und läßr ihnen die abzulassenden Gelder auf Anweisung des Civil-
gouverneurs auszahlen. 
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§. 85. Wenn der Ade! die Leistung einiger Obliegenheiten für 
ermäßigtere Preise auf ökonomische Weise übernehmen will und solches 
durch die Adelsmarschalle oder Deputaten bei der Reparation der 
Steuern verlautbart hat, so muß derselbe dazu vorzugsweise vor den 
übrigen Liebhabern zugelassen werden. 

§. 86. Die Aufsicht auf die pünktliche Erfüllung der Verbind-
lichkeiten bei Leistung der Landesobliegenheiten wird der besondern 
Sorgfalt des Gouvernements-Chefs übertragen. 

87. Zur örtlichen Aufsicht über die Bauten werden, außer 
den Landesbeamten, aufBestimmung der Gouvernements-Chefs auch 
die Kreisadelsmarschalle gebraucht (indem in den meisten Gouverne-
ments die Privatbauern hauptsächlich zur Steuer für die Landesoblie-
genheiten beitragen). 

§. 88. Die nach dem Budget für einen Artikel der Steuer ange-
wiesen? Summe kann im Fall der Unzulänglichkeit durch eine andere 
ersetzt werden, ohne indessen aus der das ganze Budget bildenden all-
gemeinen Summe auszuscheiden. Diejenigen Ausgaben aber, welche 
nach bereits erfolgter Bestätigung des Budgets zum Etat der Landes-
Obliegenheiten hinzukommen (f. unten §. 91), dürfen nicht anders be­
werkstelligt werden, als aus den nach Bestreitung aller budgetmäßigen 
Ausgaben wirklich nachgebliebenen Ueberresten und können durchaus 
nicht aus Summen angeliehen werden, die nach dem Budget eine be-
stimmte aber noch nicht erfüllte Anweisung haben. 
A n m e r k u n g .  D i e  S u m m e n  d e r  a l l g e m e i n e n  L a n d e s p r a s t a n d e n  

werden in keinem Fall mit denen der besondern vermischt. 

§. 89. Wenn nach Abschluß der Torge die in dem Budget be-
rechnete allgemeine Summe für unzulänglich befunden würde, so 
muß zur Ergänzung derselben ganz auf dieselbe Weise verfahren wer-
den, wie bei Anfertigung des Budgets und der Reparation für ein 
neues Triennium oder für ein neues Erforderniß. Da aber dieser 
Fall nur in Folge einer Ungenauigkeit des Budgets eintreten kann, 
so wird es auf die ausdrückliche Verantwortung des Civilgouverneurs 
gestellt, daß das aus einer solchen Ergänzung entstehen könnende 
Versaumniß nicht den geringsten Aufenthalt in der Leistung der Geld-
prästanden nach sich ziehe und daß, gleichzeitig mit der Nachsuchung 
um Ergänzung, die klaren Gründe vorgestellt werden, aus welchen 
der Mangel entstanden und eine solche Ergänzung für nothwendig 
befunden worden. Von diesen Regeln ist ausgenommen die nöthige 
Ausgabe zur Anfertigung der Bücher, Tabellen und Verschlage für 
die Rechnungsablegung über die Landgetreidevorrathsmagazine; die 
Gouvernements-Chefs gestatten diese selbst, ohne einzuholende Genehmi-
gung, undwenden übrigens alle Mittel zu einer größtmöglichen Kosten-
ersparung an, unter persönlicher Verantwortung für alle überflüssi-
gen Ausgaben. 
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§. go. Wenn von den Steuern für die Landesobliegenheiten 
des laufenden Trienmums Reste nachbleiben, so werden diesel-
den nicht an die Kreisrentci abgesandt, sondern zu denen des nach-
folgenden Trienniums hinzugerechnet und zu solchem Behuf, gemäß 
§.22, der Deputirtenversammlung angezeigt. 

°§. 91. Wenn nach eingetretener Wirksamkeit des Budgets fürs 
laufende Trienmum solche neue Erfordernisse sich ergeben würden, 
die bei Anfertigung desselben unmöglich vorausgesehen werden konnten, 
und diese Erfordernisse eine unverzügliche Erfüllung verlangen, in-
zwischen aber von den Steuern fürs laufende Triennium ein effektiver 
Rest vorhanden ist; so kann der Gouverneur es genehmigen, aus 
diesen Resten bis zu 600 Rubel S. für jene Erfordernisse zu verwen-
den und bei Anfertigung des Budjets für das neue Triennium in sel-
biges diese Kosten, als eine schon auf dieses neue Triennium sich be­
ziehende Ausgabe, eintragen; im Fall die Ausgaben jene Summe 
aber übersteigen, hat der Gouverneur der höheren Obrigkeit darüber 
vorzustellen. Wenn effektive Reste vorhanden sind und keine Er-
ganzungssteuer erforderlich ist, so kann der Finanzminister, nach 
Uebereinstimmung mit dem Minister des Innern, es genehmigen, für 
notwendige neue Ausgaben bis zu SOOO Rubel S. zu verwenden; 
ausserdem wird in der oben vorgeschriebenen Ordnung die Allerhöchste 
Genehmigung nachgesucht. 

§. 92. Bei der Leistung der ausserordentlichen Obliegenheiten 
(§. 5g) wird es auf die ausdrückliche Veranwortung der Gouverne-
ments-Chefs gestellt, darauf zu sehen, daß keinerlei Mißbräuche oder 
Bedrückungen für die Einwohner gestattet werden, und dieselben 
sind verpflichtet, die hierbei Schuldigen der ganzen Strenge der Ge-
setze zu unterziehen. 

§. 93. Die Wirksamkeit der in den §§. 67 bis 92 enthaltenen 
Regeln erstreckt sich in gleichem Maaße auf die allgemeinen, wie auch 
auf die besonder» Landesobliegenheiten, unterBeobachtung des Nach­
stehenden : 1) die Summen der allgemeinen Prästanden (§. 5) dürfen 
in keinem Fall mit den Summen der besonder» Prästanden und diese 
letztern untereinander vermischt werden; 2) die nach denBudgets für 
die besondern Landesobliegenheiten der Kronsbauern bestimmten Sum-
men werden aus der Kreisrentei dem mit einer Requisition der Be-
zirksverwaltung zur Einholung derselben nachgeschicken Beisitzer dieser 
Verwaltung herausgegeben, und namentlich die Gagengelder nach 
Ablauf jedes Tertiais, die zur Unterhaltung der Bezirksverwaltung 
erforderlichen aber, für jedes Tertial zum voraus. 

Zweiter Titel. 
V o n  d e r  L e i s t u n g  d e r  N a t u r a  l l a n d e s o b l i e g e n h e i t e n .  

*§. 94. Die bei Leistung der Natnrallandesobliegenheiten zu 
beobachtende Ordnung, wird, nach Verschiedenheit ihrer Gegenstände 
durch die des felsigen besondern Gesetze, Reglements und Verord-

2 
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nungen bestimmt, unter Beobachtung der nachfolgenden allgemei-
nen Regeln: 

1) rucksichtlich derjenigen Obliegenheiten, die gesetzlich in Natura 
geleistet werden können, darf die örtliche Obrigkeit, unter per-
fönlicher Verantwortung, von sich aus durchaus keine Podrade 
über die Leistung derselben gestatten und zulassen; 

2) im Fall der nach den örtlichen Verhaltnissen gänzlichen Unmög­
lichkeit, einigeNaturalobliegenheiten ohne Geldsteuer zu erfüllen, 
hat die Gouvernements-Obrigkeit, nach Feststellung des Betra-
ges der notwendigen Ausgabeil und nach Anfertigung eines be-
sondern möglichst maßigen Budgets nebst Reparation, selbige 
dem Finanzminister vorzustellen, um in vorschriftmaßiger Ord­
nung an den Reichsrath gebracht zu werden; vor erfolgter Ge­
nehmigung und bevor von der höhern Staatsregierung der offen-
bare Nutzen der Einwohner bei Abänderung dieser Natural- in 
Geldleistungen anerkannt worden ist, dürfen in keinerlei Art 
irgend welche Steuern, Podräde, freiwillige Beiträge, oder 
andere nicht durchs Gesetz oder das Prästandenbudget angeord-
nete Auflagen, gestattet werden. 

§. 95. Die Ausgaben zur Errichtung der in Natura zu unter-
haltenden Wege, Brücken und Faschinendämme werden mit Geneh-
migung des Ministers des Innern, nach Relation desselben mit dem 
Finanzminister, in das Budget eingetragen. 

$. 96. Wenn Reichsbauern ihre Obliegenheiten nicht selbst in 
Natura erfüllen können, so wird zur Leistung derselben durch Miethe 
oder Podräd, gemäß den oben im §. 66 angezeigten Regeln über die 
NaturalobliegenHeiten dieser Bauer»,, eine Steuer von der Gemeinde 
angeordnet. 

Viertes Kapitel. 
Von der Rechnungsablegung über die Landesprästanden. 

§. 97. Alle Summen der Geldprästandensteuer unterliegen der 
gesetzlichen Rechnungslegung, in Grundlage der untenfolgenden 
Regeln (§§. 98—108), die sich auf alle Gouvernements und Ge-
biete erstrecken. 

§. 98. Die Rechnungslegung über die Summen der Land-
steuer ist entweder eine besondere, oder allgemeine. 

§. 99. Der besonderen Rechnungsablegung unterliegen: 1) die 
Kommissionaire, Stadtsdumen und alle diejenigen Behörden und Per-
sonen, denen eine theilweise Verausgabung von Prästandensummen 
übertragen ist; 2) die Deputirtenversammlungen und Adelsmarschälle 
bei Verwendung der Steuer für die bcsondern Landesobliegenheiten 
(S. P. 9 und 10 in §. 4 und §. 5) der Bauern der Privatgüter, und 
3) die Bezirköverwaltungen, bei Verwendung der Steuer für die 
besondern Landesobliegenheiten der Bauern der Kronsgüter. 
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§. ioo. Der allgemeinen Rechnungsablegung unterl iegen: 
i )  die Gouvernements - Chefs, 2) die Kameralhöfe und 3) das 
Finanzministerium. 

§. 101. Die Revision der Rechnungen über die Landesprastan-
den geschieht in doppelter Hinsicht: in ökonomischer und in Hin-
ficht der Kontrole. 

§. 102. Die ökonomischeArt der Revision hat die Adelsversamm-
lung, bei Gelegenheit der Adelswahlen, in gemeinschaftl icher Sitzung 
mit den Deputirten der Städte. 

*§. io3. Die Revision in kontrolirender Weise bewerkstell igt der 
Kameralhof, und die weitere Oberrevision das Finanzministerium 
und die Reichskontrole. 

§. 104. Zur Verstärkung der Mittel zur Revision bedeutenderer 
und umfangreicherer Jahresrechnungen über die Landesprastanden 
können bei den Kameralhbfen besondere Tische errichtet werden; und 
namentl ich, wenn das Finanzministerium, nach zur gehörigen Zeit 
geschehener Beprüfung des Gouvernements-Budgets über die Landes-
Obliegenheiten, es für nothig erachtet, für die Angelegenheiten der-
selben einen besondern Tisch bei dem örtl ichen Kameralhof zu errichten, 
so bringt dasselbe zugleich mit den Budjets seinen Vorschlag wegen 
Errichtung eines solchen Tisches bei dem Reichsrath ein, mit Anwci-
fung von 36o bis zu 600 Rub. S. aus der Landsteuer zur jährl ichen 
Unterhaltung desselben. 

% io5. Hinsichtl ich der besonder» Rechnungsablegung wird 
Nachstehendes beobachtet: 

1) Jede Behörde und Person, der die Verausgabung von Landes-
prastandensummen, sowohl al lgemeinen als besonderen, übertragen ist, 
wird jedesmal vom Kameralhof mit den erforderl ichen Schnurbüchern 
zum Eintragen der Einnahme und Ausgabe versehen; nur in Betreff 
der Rcichödomainen werden diese Bücher den Bezirksverwaltungen 
von den Domainenhöfen gegeben. 

2) Alle besonderen Rechnungen überhaupt, nebst den Büchern 
und Dokumenten, nach welchen die Ausgaben bewerkstell igt sind, 
werden in den, durch dasKontrolreglement vorgeschriebenen Terminen 
dem Kameralhöfe vorgestellt. 

Anmerkung. Nach diesen Regeln ist unter andern bestimmt: die 
Schnurbücher nebst den Rechnungen über die etatmäßigen Sum­
men verschiedener Behörden spätestens zum isten Februar vorzu? 
stellen; über unbedeutende Bauten so früh als möglich, über die 
anderen unfehlbar binnen 4 Monaten nach Beendigung des 
Baues; dauert der Bau aber länger als 2 Jahre, so jährl ich bei 
Anschluß von Rechnungsextrakten spätestens zum isten Mai, 
und die allgemeine Rechnung nebst den Buchern binnen 4 Mo­
naten nach beendigtem Vau; die Jahresrechnungen über die 

2 * 
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Landesprästanden aber von Seiten der Gouverneure, Adels-
marschalle und übrigen Personen, spätestens zum isten Juni. 

3) Zu derselben Zeit werden, von den nämlichen Behörden und 
Personen, Abschriften bloß von jenen Rechnungen dem Civilgouver-
neur vorgestellt, zur Berücksichtigung bei der Anfertigung der allge-
meinen Rechnung über die Landesprastanden für das ganze Triennium. 

§. 106. Die Regeln der al lgemeinen Rechnungsablegung sind: 
1) Der Chef des Gouvernements oder Gebiets tragt nach seinem 

Ermessen Jemand die Anfertigung der ökonomischen Generalrechnung 
über die Landesprästanden für das Triennium auf. Unabhängig von 
der Kontrole des Kameralhofes, durch deren Hülfe zu seiner Zeit die 
etwa stattf indenden Unrichtigkeiten hinsichtl ich derKontrole entdeckt wer-
den müssen und der nach den Regeln über die Rechnungsablegung da-
für angeordneten Verantwortung, wird jene Rechnung zusammen-
gestellt: i )  aus den vom Kameralhof erhaltenen Auskünften über die 
Einnahme, Ausgabe und Reste der Prästanden, nach ihren verschie-
denen Arten, für jedes Jahr; 2) aus den gleichmäßigen Auskünften 
über die Summen, die im Kameralhöfe selbst ausgegeben und an ver-
schiedene Behörden und Personen verabfolgt sind, und 3) aus den 
im 3tat Punkt des §. i o5 erwähnten Abschriften der Rechnungen ver-
schiede,,er Behörden und Personen, mit Ausnahme jedoch derer der 
Bezirksverwaltungen über die besondern Prästanden der Reichsbauern, 
die bloß wegen der Ueberführung der Summen in die ökonomische 
Rechnung kommen und zufolge der Verfassung der Domainenhöfe 
(al lg. Gouvernem. Verf. §. 980 u. f.) der Revision des Kameralhofs 
unterl iegen. 

2) Eine solche ökonomische Rechnung muß auf summarische 
Wt' ise für die beiden verflossenen Jahre vollständig, für das letzte Jahr 
des Trienniums aber annäherungsweise, nach der hier angeschlosse-
nen Form, zusammengestellt sein. In derselben müssen angeführt 
sein: 1) jeder Gegenstand der in das Budget aufgenommenen Aus-
gaben, getrennt; 2) die in das Budget nicht aufgenommenen Aus-
gaben; 3) die Preise für die verschiedenen Artikel der Sachen, Mate-
rial ien und Arbeiten, die auf Rechnung der Landsieuer zu l iefern oder 
zu leisten waren, und 4) die Beziehungen auf die Hauptdokumente 
und Anordnungen, auf welche die gemachten Ausgaben sich 
gründeten. 

3) Die auf solche Weise angefertigte Rechnung wird vom Civil-
gouverneur, Gouvernements-Adelsmarschall, dem Vorsitzer des Ka-
meralhofes, dem Dirigirenden des Oomainenhofes, dem Dirigiren-

* den des Apanagekomptoirs (wo ein solcher ist), dem Stadthaupt der 
Gouvernements-Stadt und den übrigen im §. i3 benannten Personen, 
durchgesehen und alsdann eine Abschrift derselben, nebst dem Journal 
mit ihrer Unterschrift und den erforderl ichen Bemerkungen, bei Ge-
legenheit des ersten folgenden Budgets, den zur Anfertigung der Re-
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partit ion zusammen berufenen Deputirten des Adels und der Städte, 
eine zweite gleichmaßige Abschrist aber, zufolge des Gesetzes über die 
Stande, bei Gelegenheit der Adelswahlen, der Adelsdeputirteuver-
sammlung, behufs der l . iut §. 102 in gemeinschaftl icher Sitzung mit 
den Deputirten der Städte zu bewerkstell igender Veprufung derselben, 
vorgelegt. 

4) Ausserdem werden dieser Rechnung zwei summarische Ver-
schlage angeschlossen: a) über den Betrag der jahrl ichen, zu Behei-
zung, Beleuchtung und Streu für die im Gouvernement befindlichen 
Truppen, Kommandos und Offiziere abgelassenen Vorrathe, gleichwie 
Über die Preise dieser Vorrathe und die für selbige zustandige Summe, 
nebst schließlicher Anführung der Gesetze, auf deren Grund die Ver-
abfolguug geschehen; b) über die jahrl ich zur Beheizung uud Beleuch-
tung der Gefangnisse, Etappen und wo erforderl ich der Posthaufer, 
im Gouvernement abgelassenen Vorrathe, gleichwie über die Preise 
für selbige, nebst Beziehung auf die Gesetze. 

5) Die summarischen Rechnungen über die Summe der Landes-
Obliegenheiten fert igt die Gouvernements-Obrigkeit so zeit ig an, daß 
sie den Versammlungen der Deputirten des Adels und der Städte 
unverzüglich nach deren Eröffnung vorgelegt werden können und da-
mit dieses in keinem Fall eine Ursache werde zur Dauer der Versamm­
lung über die gesetzliche Zeit. 

6) Da bei der Anfertigung der summarischen Rechnung, um bei 
Gelegenheit des neuen Budgets über die Landesprästanden der Depu-
tirtenversammlung vorgelegt zu werden, die Ausgabe des letzten 
noch nicht abgelaufenen Jahres des Trienniums nur beispielsweise an­
gezeigt werden kann; so hat die Gouvernements-Obrigkeit die wirk-
Iiche Rechnung für jenes letzte Jahr des Trienmums, mit einer An-
zeige darüber, wie viel im Verhaltniß zu der vorausgesetzten Ausgabe 
mehr oder weniger verausgabt worden, der darauffolgenden Oepu-
tirten- und Adelsversammlung, als Ergänzung zu der frühem Rech­
nung, vorzulegen. 

7) Die Aufsicht darüber, daß die Rechnungen den Versammlun-
gen ver Deputirten des Adels und der Städte vorgelegt werden, führt 
das Ministerium des Innern; die Aufsicht aber, daß sie an den Ka-
meralhof gelangen, l iegt dem Finanzministerio ob. 

*§. 107. In ökonomischer Beziehung werden die Rechnungen von 
den Deputirten beprüft und von den Adelsversammlungen revidirt, 
in Grundlage der nachstehenden Regeln: 

1) Die Verpfl ichtung zur Revision der Rechnung in ökonomischer 
Hinsicht haben die, auf Grund des Standerechts, von: Adel erwähl-
ten Deputirten, in gemeinschaftl icher Sitzung mit den Deputirten der 
Städte; die nämlichen Deputirten des Adels und der Städte, welche 
zur Beprüfung des neuen Budgets und zur Anfertigung der Reparti-
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t ion zusammen berufen f ind, nehmen die ihnen mitgetheilte summa-
rische Rechnung über die Landesprästanden nur zur Beprüfung entgegen. 

2) Die Adelsversammlung, in gemeinschaftl icher Sitzung mit den 
Deputirten der Städte, hat bei der Revision den Zweck, darauf zu 
sehen: a) ob nicht im Widerspruch mit dem Budget und den Vor-
schritten überflüssige Ausgaben, ohne die erforderl iche Genehmigung 
gestattet sind; b) ob nicht Ausgaben ermittelt werden, die für die 
Zukunft ganz ausgeschlossen werden könnten; c) ob sich nicht eine 
unverhältnißmaßige Erhöhung der Preise erglebt, für welche die ver-
schicdenen Bedürfnisse, insbesondere auf ökonomische Weise, ange-
schafft sind; d) ob sich nicht in gleicher Art eine offenbare Unverhalt-
nißmaßigkeit in dem Betrage der verbrauchten Vvrräthe ergiebt. 
Alles Anderweitige, das eine umständliche Beprufung über die Ord­
nung der Rechnung und eine vergleichende Erwägung der rücksichtl ich 
der Podrade, Lieferungen und ökonomischen Maaßregeln erlassenen 
Gesetze, so wie der verschiedenen anderen Verordnungen über die Lei­
stung der Landesobliegenheiten und der allgemeinen Regeln über die 
Rechnungsablegung ,  erfordert, bezieht sich auf die im Kameralhof, 
in Hinsicht der Kontrole, zu bewerkstell igende Revision der Rechnungen. 

3) Die Deputirtenversammlungen haben bei der Beprufung der 
Rechnung hauptsachlich zum Gesichtspunkt: a) die Richtigkeit der 
Berechnung der Ueberrcste; b) welche Ermäßigungen in den Ausga­
ben bei dem neuen Budget über die Landesprastanden eintreten können; 
e) für welche Artikel eine Vermehrung der Ausgaben unerläßlich noth-
wendig ist. 

4) Die nämlichen Deputirten des Adels sind angewiesen sowohl 
zur ökonomischen Beprufung der Rechnungen des verflossenen Trien-
niums, als auch zur Anfertigung der Reparation nach dem Budget 
des künftigen Trienniums; bei dieser Angelegenheit nehmen überhaupt 
die Deputirten der Städte Theil, und ausserdem, bei Anfertigung 
der Reparation, auch der Eivi lgouverneur, der Vorsitzer des Ka-
meralhofs, der Dirigirende des Domamenhofs und die übrigen Per­
sonen zufolge §. i3. 

5) Es versteht sich von selbst, daß die Deputirten- und die Adels­
versammlungen ,  im Fall einer Ungewißheit der Angaben in den Rech­
nungen der Gouvernements-Obrigkeit, von wem gehörig die fernem 
Auskünfte und Abschriften der Dokumente selbst verlangen können, 
die ihnen denn auch unverzüglich mitgeteilt werden müssen. 

6) Wenn die Deputirten- oder dieAdelsversammlung, nach Durch-
ficht der ihr vorgelegten Rechnung, in der Angabe der Gegen­
stände oder Ausgaben einen Ueberfluß oder eine Unordnung f indet, 
so stellt sie ihre Meinung hierüber durch den Gouvernements-Abels-
Marschall dem Ministerio des Innern vor; eine Abschrift der Rech-
nung aber, mit den bei der Revision gemachten Bemerkungen, wird 
dem Kameralhof zur Benutzung derselben bei der Kontrole zugestellt; 
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und die Originalrechnung nebst den gemachten Bemerkungen bleibt 
bei den Akten der Deputirtenversammlung zur Berücksichtigung der 
Deputirten bei Beprüfung des neuen Budgets nebst den Bemerkungen 
der Adelsversammlung hinsichtl ich der Beschaffenheit und des Betra-
ges der Artikel des Budgets. 

§. 108. Die Revision der Rechnungen in Hinsicht der Kontrole 
geschieht auf folgende Weise: 

1) Die Kameralhöfe unterziehen die ihnen zugestellten Rechnun-
gen über die Landesprästandengelder der Revision in Grundlage der 
ihnen im Kontrolreglement ertheilten Vorschriften. 

2) Aus den besondern Iahresrechnnngen und Auskünften, die 
im Kameralhof selbst über die Einzahlung und Auszahlung der Pra-
standen sich befinden, fert igt der Kameralhof die allgemeinen Jahres-
rechnungen an: eine Kassenrechnung für das Departement der Reichs-
rentei, und eine ausführl iche summarische für das Departement ver-
sckiedener Abgaben und Steuern, nach den vom Reichskontroleur 
genehmigten Formen. 

3) Die Kameralhöfe dürfen in der Ausgabe die Summen der 
allgemeinen Landesprästanden mit den der besonderen der Reichs-
und Privatbesitzl ichkeiten, so wie diese letzteren unter einander, durch-
aus nicht vermischen; demzufolge muß auch in der Rechnung des 
Kameralhofs jede derselben abgesondert angeführt werden. 

4) Wenn für einen im Budget angewiesenen Gegenstand, zufolge ab-
geschlossene,, Kontrakts, wegen vergrößerter Eincmartirung von Trup-
pen, Erhöhung der Preise, oder aus andern Ursachen, eine größere 
Summe, als im Budget veranschlagt war, ausgegeben, oder eine 
ganz neue Ausgabe gemacht worden; so hat der Kameralhof solches 
in der ansfübrl ichen summarischen Rechnung zu bemerken und dabei 
anzuzeigen, in Kraft welches Gesetzes und auf Grund wessen Ge-
nehmigung die Anweisung erfolgt sei. 

5) Die Departements der Reichsrentei und verschiedener Abgaben 
und Steuern verfahren bei Revision der Rechnungen der Kameralhöfe 
über die Landesprastanden, nach der für sie in dem Kontrolreglement 
vorgeschriebenen Regeln. 

§. 109. Nach geschehener Leistung irgend einer ausserordent-
l ichen Obliegenheit berichtet der Civi lgouverneur hierüber jedesmal, 
n a c h  d e r  i n  d e r  a l l g .  G o u v .  V e r f .  § .  4 4 8  g e g e b e n e n  F o r m  S e i n e r  
Kaiserl ichen Majestät und unterlegt eine gemeinschaftl ich von 
ihm und dem Gouvernements-Adelsmarschall, dem Vorsitzer des 
Kameralhofs, dem Dirigirenden des Domaiuenhofs, dem Dirigiren-
den des Appanagekomptoirs, wo ein solches ist, und dem Stadthaupt, 
wenn die Obliegenheit eine Stadt betraf, unterschriebene ausführ-
l iche Berechnung, auf wie hoch diese Obliegenheit dem Gouverne­
ment, dem Kreise oder der Stadt zu stehen kommt und welche Sum-
mc auf jede Revisionsseele fäl l t .  
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c§. i io. Ausser diesen Berichterstattungen über die Erfüllung 
ausserordentlicher Obliegenheiten (§. 109) sehen die Civilgouverneure 
darauf, daß überhaupt die über die Rechnungsablegung in diesem 
Fache, sowohl in ökonomischer Hinsicht als in Hinsicht auf die Kon-
trole, bestehenden Vorschriften genau erfüllt werden. Sie haben 
alljährlich nach der gegebenen Form (allg. Gouv. Verf. §. 449) 
Seiner Kaiserlich en Majestät zur Allerhöchsten Durchsicht 
einen Gcneralverschlag über alle Landesobliegenheiten vorzustellen. 
Anmerkung i°. Die vorsckriftmäßigen ausführl ichen Rechnun-

gen über die Landesprästanden werden, derHingehörigkeit nach, 
an das Ministerium der innern Angelegenheiten und an den Ka-
meralhof ebenfalls jährl ich in den bestimmten Terminen, an die 
Dep?nirtenversammlung aber, auf Grund der §§. 102, io3 
und 106 P. 3 bei Anfertigung des ersten folgenden Budgets, 
zugestellt. 

A n ni e r k u n g 2. Wenn irgend eine Natural- oder ausserordentl iche 
Landesobliegenheit von zwei verschiedenen Kreisen oder gar ver-
schiedenen Gouvernements geleistet worden, als z. B. bei An-
legung von Brücken, Unterhaltung von Ueberfahrten u. s. w., 
so wird dieses in einer Anmerkung zu dem Verschlage und den 
Rechnungen über die Landesprästanden besonders bemerkt. 

Anmerkung 3. Au den Landesobliegenheiten werden nicht gerech-
net und den Regeln über selbige nicht unterzogen einige, im §. 7 
bezeichneten, besondern Bedürfnisse der Stadt- und Landgemein-
den; die Civi lgouverneure sind aber, in Beziehung auf der-
gleichen Bedürfnisse verpflichtet, die in den §§. 449 und 460 
der al lg. Gouv. Verf. vorgeschriebenen Regeln zu beobachten. 

Fünftes Kapitel. 
Besondere Bestimmungen über einige Gegenstände der 

Landesobliegenheiten für die Civilverwaltnng. 
§ .  i n .  H i e r h e r  g e h ö r e n  d i e  B e s t i m m u n g e n  :  1 )  ü b e r  d a s  H ü l f s -

landeskapital; 2) über die Landsteuer zur Unterhaltung der Land-
polizei; 3) über die Unterhaltung der Podwoden zum innern Landes-
bedarf und 4) über die Gemeindesteuer der Reichsbauern. 

Crfter Titel. 
*  V o n  d e m  H ü  l  f s  l  a  n  d  e s  k a  p i  t a  l .  

§. 112. Zur Erleichterung der Leistung der Landesobliegenheiten 
für diejenigen Gouvernements, die wegen der örtl ichen Verhältnisse 
vorzugsweise mit Geldzahlungen dafür belastet werden, wahrend in 
andern Gouvernements dergleichen Obliegenheiten unbedeutend sind, 
wird einHülf.- landeskapital angeordnet, um aus selbigem jenen ersten 
Gouvernements auf Rechnung der letzteren eine Beihülfe anzuweisen. 
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§. 1i3. In dieser Beziehung sind die dem allgemeinen System 
der Landesobliegenheiten unterzogenen Gouvernements und Gebiete 
(ausser Bessarabien) in Klassen eingeteilt. 

§• 114. Zufolge des hier angeschlossenen Verzeichnisses sind die 
Gouvernements und Gebiete in fünf Klassen eingetheilt und mit der 
darin angezeigten Steuer belegt. Die Erhebung dieser Steuer ge-
schieht in derselben Grundlage wie die der übrigen Landesprastanden, 
doch in den Renteien wird über sie besonders Rechnung geführt. \  
Anmerkung. Diese Steuer muß bis zur endlichen Rückzahlung 

der in den Kreditanstalten zur Anlegung der Chausseen gemach-
ten Anleihen fortgesetzt werben. 

115. Zur Theilnahme an dieser gemeinnützigen Beisteuer 
wird auch für den Handelsstand eine, vom ortl ichen Werth der 
Handelsscheine zu erhebende Steuer angeordnet, und namentl ich: für 
die Kaufleute der 1 steil und 2tcn Gilde und die handeltreibenden 
Bauern der isten und 2ten Art in allen Städten, und für die Kauf-
leute der 3fett Gilde und die handeltreibenden Bauern 3ter Art nur in 
den Residenzen, Gouvernements- und Hafenstädten, zu vierProcent; 
für die Kanflente der 3ten Gilde und handeltreibenden Bauern der 
3te» Art in allen übrigen Städten aber zu zwei Procent, nach ge-
fchehenem Abzüge dessen von dem Werth der Handelsscheine, was 
für die Landes- und Stadtobliegenheiten vom Kapital zu erheben an-
geordnet ist. 
A n m e r k u n g .  V o m  J a h r e  i 8 3 6  i s t  d a s  H ü l f s k a p i t a l  u m  4 0  P r o -

cent für jede Seele gestiegen. Dabei ist bemerkt, daß auch die 
Procentsteuer von dem Handelsstande einer gleichen Vermehrung 
unterl iegen muß. 

§. 116. In denjenigen westl ichen Gouvernements, wo dieHülfs-
steuer angeordnet ist, wird sie den Bürgern und EinHäuslern nach Ranch-
fangen auferlegt und zwar für die Angesiedelten das dreifache im Ver-
haltniß zu dem Bauernoklad von jeder Seele, für die Einhausler 
aber das Nämliche wie für diesen. 

§. 117. Aus dem Gesammtbetrage der Hülfssteuer werden, in 
Folge gegenseit iger Uebereinknnst zwischen dem Finanzminister und 
dem Minister des Innern und nach erfolgter Beprüfung des Reichs-
raths, mit Allerhöchster Bestätigung Beihülfen für die Gouverne-
ments bestimmt. 

r iS. Die, nach diesen für die Gouvernements bestimmten 
Beihülfen, jährl ich etwa übrigbleibende Summe wird an die Leih-
dank abgegeben, um durch Renten anzuwachsen und sowohl bei ausser-
ordentl ichen im Laufe des Trienniums sich ereignen könnenden Ge-
legenheiten zu neuen Beihülfen an die Gouvernements bei Leistung 
der auf ihnen lastenden Landesobliegenheiten, oder zur Verstärkung 
der schon gegebenen, als auch überhaupt zu solchen Gegenständen der 
Staatswohlfahrt, die zu den Obliegenheiten der Landschaft gehören. 
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verwandt zu werden, unter der Bedingung jedoch, daß alle diese Aus-
gaben, nach vorhergegangener gehöriger Beprüfung ihrer Nothwen-
digkeit und Gesetzmäßigkeit und nicht anders als mit Allerhöchster Be-
stätigung, angewiesen werde». 
A n m e r k u n  g .  A u s  d e n  S u m m e n  d e r  H ü l f s l a n d s t e u e r  w e r d e n  j a h r ­

l ich an das Kommissariats-und Proviantdepartement des Kriegs-
Ministeriums, nach Relation dieses Ministerinms mit den der 
Finanzen und des Innern, die von diesen Departements zur 
Unterhaltung der bei den innern Garnison- und Linienbatail lonen 
errichteten Korrektionsabtheilungen verwandten Ausgaben wie-
der erstattet. Wenn in irgend einem Gouvernement eine ausser-
ordentl iche Truppenzusanimenziehung von mehr als einem Korps 
an einem Orte stattfand, so werden die für eine solche Zusammen-
ziehung erforderl ichen Kosten darlehnsweise aus den allgemeinen 
Reichseinknuften bestritten und, nach Feststellung der veraus-
gabten Summen, der Reichsrentei aus der Hülfslandsteuer 
wiedererstattet und zwar bei der ersten darauf folgenden Repar-
tit ion dieser Steuer, ohne sie auf irgend ein Gouvernement be-
sonders anzuweisen. 

Zweiter Titel. 
V o n  d e r  L a n d  s t  e u e r  z u r  U n t e r h a l t u n g  

d e r  L a n d p o l i z e i .  

% i  ig. Zur Unterhaltung der Landpolizei wird die, nach Re-
partit ionen für jedes Gouvernement angeordneteLandsteuer, — mitAus-
nahme der Ostseegouvernements, des Transkaukasischen Gebiets, und 
des Kaukasischen und Bessarabischen Gebiets ( in denen jene Unter-
Haltung, wegen der dasigen besondern Einrichtung der Landpolizei, 
nach der bis zum gten Januar i835 bestandenen Grundlage ver­
bleibt), so wie der Sibirischen Gouvernements, — um neunKop.S. 
für jede mannliche Revisionsseele aller die Landsteuer zahlenden 
Stande, ausgenommen die stadtischen, erhöht; für die Ernhausler 
in den westl ichen Gouvernements aber (ohne die Bürger mit einzu-
schließen) wird diese Erhöhung nach Rauchsangen repartirt, so daß 
für die Angesiedelten das Dreifache im Verhaltniß zu dem Baner-
oklad für jede Seele, und für die Einhausler das nämliche wie für 
diesen bestimmt wird. 

§. 120. Aus den für Rechnung der Landesobliegenheiten ein-
fl ießenden Summen wird diese besondere Steuer, nach Maaßgabe 
ihrer Einzahlung von den Bezirken, Landgemeinden undPrivatgütern, 
im vollen Betrage zu den Kronseinkünften abgetheilt, und zum Er-
satz dagegen werden alle zur Unterhaltung der Landpolizei ersorder-
I ichen Summen aus deu betreffenden Kreisrenteien abgelassen. Dem-
nach wird über diese Steuer und die Rückstände derselben keine be­
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sondere Rechnung geführt; ergiebt sich aber nach allgemeiner Be-
Prüfung ein Ueberschuß, so wird derselbe zu verschiedenen Bedürf-
nifsen und Verbesserungen, insbesondere für die Landpolizei, in An-
Wendung gebracht. 

§. 121. Welche Summe jedem Landgericht namentl ich, nach 
der Anzahl seiner Glieder, seinem Wirkungskreis u. s. w., zu seiner 
Unterhaltung abzulassen ist, wird durch die ausführl iche, auf Grund 
des Normaletats angefertigte und Allerhöst bestätigte Verordnung 
(Rospissanie) bestimmt. 

§. 122. Die Ueberreste von den, an die Landgerichte eigens für 
Kanzelleibeamte und Ausgaben abgelassenen etatmäßigen Summen 
werden von den lGouvernements-Chefs nach ihrem Ermessen zu Be-
lohnungen für die Beamten jener nämlichen Behörden, und zur 
Versorgung dieser letzteren mit den nöthigen Erfordernissen, verwandt; 
die Ueberreste wegen nicht vollständiger Zahl der Glieder aber, in all-
gemeiner Grundlage, aivdie Kameralhöfe abgefertigt. 

Dritter Titel. 
V o n  d e r  U n t e r h a l t u n g  d e r  P o d w o d e n  z u m  

i n n e r n  L a n d e s b e d a r f .  

I. Von Unterhaltung der Podwoden in den Städten. 
§. 123. In allen denjenigen Gouvernements und Gebieten, de-

nen für die Unterhaltung der Podwoden in den Städten für die Land-
polizei nicht besondere Vorschriften ertheilt sind, müssen in dieser Be­
ziehung die untenfolgenden Vorschriften (§§. 124—134) zur Richt­
schnur genommen werden. 

§. 124. Bei allen Landgerichten wird, zur Beförderung ihrer 
Glieder aus den Städten nach den Kreisen, die bestimmte Anzahl von 
Podwoden gehalten. 

§. 125. Die Anzahl der Pferde bei jedem Landgericht muß der 
Anzahl der Glieder desselben entsprechen, indem für den Landispraw-
nik 3 Pferde, für die Beisitzer vom Adel jedem zu 2 Pferden und für 
die Beisitzer vom Bauernstande jedem zu 1 Pferd bestimmt wird. 

§. 126. Diejenigen Gouvernements-Obrigkeiten, die es für 
möglich erachten, bei al len oder einigen Landgerichten mit einer ge-
ringcrcn als der im §. 125 angezeigten Anzahl von Pferden auszu-
kommen, sind nicht nur berechtigt, sondern auch verpfl ichtet, bei 
Miethe der Lciudpferde sich aus diese verminderte Anzahl zu beschran-
reu, und begründen ihre desfallsige Berechnung auf eine sorgfält ige 
Erwägung der ört l ichen Verhaltnisse über die Entfernung und Lage 
der Kreise, von deren Verschiedenheit das größere oder geringere 
Erforderniß in der Thatigkeit der Laiidpolizei abhangig ist. 
.  §. 127. Entsprechend der obenbestimmten Anzahl von Pferden 

für jedes Glied der Landpolizei befindet sich bei jenen Pferden die er­
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forderliche Anzahl bon Führern und Fuhren. Diese letzteren müssen 
solche sein, wie sie unter den örtlichen Bewohnern gebrauchlich sind. 

§. 128. Die Glieder eines jeden Landgerichts bewerkstelligen mit 
diesen Pferden ihre Fahrten aus der Stadt nach dem Kreise nach 
allen Gegenden hin, aus nicht weiter als 3o Werste; für eine weitere 
Fortsetzung der Fabrt in den Kreis nehmen sie von den Einwohnern 
Podwoden und schicken die Pferde des Landgerichts nach der Stadt 
zurück. 

§. 129. Mit den nämlichen Pferden fahrt auch der Sekretair 
des Landgerichts nebst den Kanzelleibeamten, zugleich mit den Glie-
dern desselben, aus der Stadt, in den ausserordentlichen Fallen, 
wenn das ganze Gericht sich wegen einer Untersuchung aufs Land 
hinausbegeben muß. 

°§. i3o. Nachdem der Beamte die bestimmte Entfernung gefah-
ren, müssen die erwähnten Pferde unfehlbar binnen der für Post-
pferde gesetzlich bestimmten Zeit nach ihrer Station beim Landgericht 
zurückkehren. 

§. i3i. Wenn sich aber der ausfahrende Beamte des Landge-
richts auf nicht weiter als 3o Werst für eine Zeit fortbegiebt, die nickt 
länger ist, als der durch die Postverordnungen für die Rückkehr der 
Pferde bestimmte Termin; so muß er mit den nämlichen Pferden mit 
welchen er gekommen, auch wieder zurückkehren, ohne von den Ein-
wohnern wiche zu entnehmen. 

§. I32. Da gewöhnlich nicht alle Glieder der Landpolizei zu-
gleich sich auf dem Lande befinden, sondern einer oder zwei von ihnen 
in der Behörde zurückbleiben, so erscheint die obenerwähnte Anzahl 
von Pferden genügend auch zum Verschicken des Boten des Land-
gerichts nach dem Kreise, jedoch nur auf solche Entfernungen, wenn 
das Verschicken von Boten zu Fuß unangemessen wäre; den im Innern 
der Stadt gebrauchten Boten wird es aber unter keinem Vorwande 
gestattet, diese Pferde zu benutzen, um so den unnöthigen Gebrauch 
derselben und die dadurch veranlaßte Vermehrung der Kosten ihres 
Unterhalts zu vermeiden. 
Anmerkung. Daher ist es nicht erlaubt, reitende Boten bei den 

Landgerichten zu halten. 
§. i33. Die bei den Landgerichten verordnete Anzahl von Pfer-

den, nebst Führern und Fuhren, werden nach derselben Grundlage 
wie Postpferde in Podräd vergeben. 

§. 134. Ein solcher Podräd wird alle drei Jahre, zugleich mit 
dem über die Postpferde, erneuert und die für diesen Gegenstand er-
forderliche Summe tu das Budget der Landesobliegenheiten ausge-
nommen. 

§. t 35. Die in den §§. 128—i3i enthaltenen Regeln legen 
nicht die ausdrückliche Verpflichtung auf, die Podräde über die bei 
den Landgerichten zu haltenden Podwoden bloß für Fahrten auf eine 
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Entfernung von 3o Wersten von der Stadt nach dem Kreise, abzu­
schließen ; im Gegentbeil müssen die Gouvernements-Obrigkeiten be-
müht sein, die Unterhaltung dieser Podwoden unter der Bedingung 
zu vergeben, daß die Fahrten der Landpolizei nicht bloß auf eine Ent­
fernung von 3o Wersten von der Stadt, sondern für die ganze Aus-
dehnung des Kreises, mit ihnen gemacht werden. In denjenigen 
Gouvernements, wo wegen des Umfanges der Kreise oder wegen ir-
geiid welcher anderen ortlichen Verhältnisse, eine solche Maaßregel 
mit Vorthcil für die Einwohner nicht ausführbar wäre, ist die Gou-
vernements-Obrigkcit verpflichtet, den auf mehr als 3o Werst von 
der Stadt lebenden Einwohnern, welche ausser der, in gleicher Weise 
mit den innerhalb jener Linie von 3o Werst lebenden, zu entrichtenden 
Geldsteuer für die erwähnten Podwoden, auch noch der Natural-
leistung dieser nämlichen Obliegenheit unterliegen, mit der erforder-
lichen Verhältnißmäßigkeit bei den Reparationen die Erfüllung einer 
anderen Landesobliegenheit, in Natura oder Geld, zu erleichtern, 
um auf diese Weise, zufolge §. 3o, die möglichste Gleichmäßigkeit 
in dieser Beziehung unter den Einwohnern herzustellen. 

iL Von Unterhaltung der Podwoden auf dem Lande. 
1. Allgemeine Regeln. 

§. i36. In den Dörfern werden die Podwoden für die innere 
Kommunikation entweder in Natura nach der Reihefolge, oder durch 
Miethe vermittelst einer desfallsigen Geldsteuer, von den Einwohnern 
gehalten. Die miethweise Unterhaltung ist nicht anders erlaubt, als 
auf Grund der allgemeinen Regeln über die Umwandlung der Na-
tural- in Geldobliegenheiten und in Grundlage der alle drei Jabre 
Allerhöchst bestätigten Budgets und Reparationen. 

§. 13y. Zur Unterhaltung der Podwoden für die innere Kom-
munikation auf den Dörfern, sowohl in Natura nach der Reihefolge 
oder miethweise, wo solches mit Genehmigung der höheren Obrigkeit 
angeordnet ist, sind alle abgabenpftichtigen Landbewohner, zu welcher 
Jurisdiktion sie auch gehören mögen, und die Militairangesiedelten 
oder ackerbautreibenden Soldaten, verpflichtet. Eine Ausnahme 
hiervon machen die durch besondere Gesetze von dieser Obliegenheit 
befreiten Personen (wie z. B. die Anhaltischen und andere Kolonisten, 
zufolge des Reglements über die Kolonien). 

§. i38. Mit den für die innere Kommunikation gehaltenen Pod-
woben werden die Fahrten ohneZahlung derProgon (Werstgelder für 
die Fahrt) gemacht. 

§. i3g. Diese Podwoden werden nur den nachstehenden Per-
sonnt gegeben: 

1) den Gliedern des Landgerichts (der Landpolizei), dem Jspraw-
nik und den Beisitzern, die in Dienstsachen sich im Kreise befin-
den, in den Fabrikdörfern aber dem Jsprawnik und den von 
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ihm in Untersuchungs- und andern Polizeisachen abgeordneten 
Personen; 

2) dem Sekretair und den Kanzelleibeamten des Landgerichts in 
den Fallen, wenn das ganze Landgericht sich wegen einer Unter-
suchnng auf dem Lande befindet; 

3) den Boten des Landgerichts (wo solche sind), die von dieser Be-
Hörde in Dienstsachen im Kreise verschickt worden. 

§. 140. Der Jsprawnik darf nicht mehr als 3, der Beisitzer 
vom Adel nicht mehr als 2 Pferde, und der Beisitzer vom Bauern-
stände nicht mehr als 1 Pferd nehmen. 

§. 141. Die Boten fahren nicht anders umher, als mit einer 
einspannigen Podwode. Wird ein Bote aber gemäß der hier an-
geschlosseneil Verordnung mit der Landpost abgefertigt, so fahrt er 
mit einer zweispannigen Podwode. 

§. 142. Der Sekretair und die Kanzelleibeamten fahren mit den 
nämlichen Podwoden, wie die Glieder des Landgerichts. 

*§. 143. Ausser den obenbenannten Beamten des Landgerichts 
und den Boten hat Niemand das Recht, Podwoden der Einwohner 
ohne Zahlung der Progongelder zu verlangen (nicht ausgenommen 
die Fiskale und andere Beamten, die in Untersuchungs- und andern 
Dienstsachen nach den Kreisen abgeordnet werden; denn sie erhalten 
dazu Progongelder). Es ist strenge verboten, offene Billete und Po-
doroschnen, zur Erhebung von Podwoden der Einwohner ohne Zah-
lung der Progongelder, auszufertigen. 
A n m e r k u n g  1 .  D i e s e s  b e z i e h t  s i c h  n i c h t  a u f  d i e  S t e l l u n g  v o n  

Podwoden der Einwohner, die in ausserordentlichen Fallen von 
einem ganzen Gouvernement oder einem ganzen Kreise, nach 
den obenerwähnten allgemeinen Regeln über die ausserordent-
lichen Obliegenheiten, zu bewerkstelligen ist, und auf den wei-
ter unten im §. 3y3 angezeigten Fall. 

A n m e r k u n g  2. Um mit Podwoden der Einwohner gegen Zah-
lung der gesetzlichen Progon fahren zu können, muß man: 
1) zur Erhebung namentlich dieser Podwoden eine Podoroschna 
der gesetzlichen Obrigkeit haben; 2) die Progongelder nach dem-
selben Anschlage, wie für Postpferde bezahlen und 3) nicht mehr 
Pferde verlangen als auf der Podoroschna angezeigt sind; 
nötigenfalls kann man mehrPferde für verabredete Preise miethen. 

2. Besondere Regeln. 
§§. 144 bis 164 (enthalten specielle Bestimmungen für einzelne 

Gouvernements). 
155  In den Ostsee- und westlichen Gouvernements wird 

es, wegen der Unzulänglichkeit der zu Fahrten bestimmten Summe, 
den Bezirksinspektoren der Reicksdomaiuen und ihren Gehülfen ge­
stattet , zu ihren Fahrten Podwoden der Einwohner von den Krons-
gittern, nach derselben Ordnung, wie solche für die Landpolizei an-
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geordnet ist, unentgeltlich zu nehmen. Was aber die Podwoden der 
Privatgüter betrifft, so muffen die Bezirksinspektoren und ihre Ge-
hülfen bei ihren Fahrten, für selbige die Progongelder nach allgemei-
ner Grundlage aus den Summen bezahlen, die in den Etats der 
Bezirksverwaltungen zu Fahrten bestimmt sind. 

Vierter Titel. 
V o n  d e r  G e m e i n d e s t e u e r  d e r  R e i c h s b a u e r n .  

§. i56. Zur Beseitigung der mit den vereinzelten Reparationen 
verbundenen Unbequemlichkeiten ist, an Stelle der Steuer für die be-
sondern Landesobliegenheiten der Reichsbauern, die Gemeinde-
ausgaben und dieHülfsleistung bei Brandschaden, eine einzige Steuer 
eingeführt, unter der Benennung der Gemeindesteuer. 

§. 167. Die Gemeindesteuer hat ausserdem zum Gegenstande 
die Bestreitung der Ausgaben für die Verwaltung, zur Vermessung 
der Grundstücke und zur Bildung eines Wirthschaftskapitals. 

§. i58. Nach Feststellung aller Ausgaben fertigt das Mini-
sterinm der Reichsdomainen für jedes Triennium an: 1) das allge-
meine Budget der Ausgaben und 2) die Reparation der Gemeinde­
steuer, nach Gouvernements. 

§. 15g. Die solchergestalt angefertigten Budgets und Repartitionen 
werden vomMinisterio der Reichsdomainen an den Reichsrath gebracht. 

§. 160. Nach erfolgter Bestätigung des Budgets und der Re-
partition erlaßt das Ministerium der Reichsdomainen für jedes 
Gouvernement eine Verordnung (Rospissanie): 1) wie viel von der 
veranschlagten Steuer zufolge Budgets zu den ortlichen Ausgaben, und 
2) wie viel davon zu Vermessungen, zum Wirthschaftskapital und 
zum Ersatz der aus der Reichsrentei zu den Verwaltungskosten abge-
lassenen Summen angewiesen wird und wohin abgefertigt werden soll. 

*§. 161. Eine solche Verordnung (Rospissanie) wird dem 
Finanzministerium zur Wissenschaft zugestellt; Auszüge derselben 
aber, getrennt für jedes Gouvernement, werden den Domainen-
Hofen mitgetheilt, die wieder Abschriften davon denKameralhofen über-
senden; zur Versendung an die Kreisrenteien fertigen sie auch Aus-
züge den Bezirksinspektoren zu. 

*§. 162. Zu den für die Gouvernements bestätigten Reparti-
tionen fügen die Domainenhöfe jahrlich noch die Summe hinzu, die 
im vorhergegangenen Jahr aus den Kreisrenteien als Unterstützung 
für abgebrannte Bauern ausgegeben war. 

§. i63. Die repartitionsmaßiq für die Gemeindesteuer zu ent-
richtenden Summen werden von den Abgabeneinnehmern in denselben 
Terminen beigetrieben, die für die Zahlung der Abgaben angeordnet 
sind, und werden bei den örtlichen Kreisrenteien eingezahlt, die selbige 
in die vorschristmaßigen Bücher unter einer besondern Abtheilung ein-
tragen und ohne sie niit den allgemeinen Einkünften zu vermischen, 
über dieselben, unter der Benennung von Summen des Domainen-
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Ministeriums, Rechnung führen. Nach Ablauf eines jeden halben 
Jahres vergleichen die Kreisrenteien die Einnahme der Summen für 
die Gemeindesteuer mit den Rechnungen der Bezii-ksinspektoren. 

§. 164. Die Kreisrenteien zahlen die Summen der Gemeindesteuer, 
gemäß der Rospissanie, zu den ortlichen Bezirks- und Gemeindeausga-
den an die Bezirksverwaltungen aus, die übrigen aber ihrer Vestim-
mung gemäß in den durch die Rospissanie festgesetzten Terminen. 

*§. i65. Diejenigen Summen, welche zur Erstattung der von 
der Krone zu den Verwaltungskosten der Reichsdomainen bestrittenen 
Ausgaben bestimmt sind, werden von den Kreisrenteien gemäß der 
Rospissanie, zu den allgemeinen Gouvernements-Einkünften gezogen. 

§. 166. Die Berechnung und Auszahlung der, für gemachte 
Zahlungen an abgebrannte Bauern, der Krone wieder zu erstatten-
den Summen (§. 162) geschieht durch die Domainenhöfe, nach vor-
gangiger Relation mit den Kameralhofen. 

§. 167. Die in der Rospissanie zu Vermessungen und zur Bil-
dung des Wirthfchaftskapitals angewiesenen Summen werden an den 
nach der Rospissanie bestimmten Orten gesammelt und auf Vor-
schrift des Domainenministers, gemäß den bestätigten Etats und 
Verordnungen, zu Ausgaben verwandt. 

§. 168. Im Fall der Notwendigkeit, den Termin zur Ein-
Zahlung der Summen für die Gemeindesteuer zu verlängern, geneh-
migt der Domainenminister solche Fristverlängerungen, gemäß der 
dem Finanzminister, im §. 940 P. 1, 4 und 8 Regl. über die Verf. 
der Ministerien, zugestandenen Berechtigung. 

§. 169. Nach Ablauf des Jahres werden die, nach bewerkstel-
ligten Ausgabeu, in den Kreisrenteien nachbleibenden Summen der 
Gemeindesteuer zum Wirthfchaftskapital zugezählt und an den Do-
mainenhof abgefertigt. 

*§. 170. Die Ordnung über die Erhebung und Ein- und Aus-
Zahlung der Summen wird durch eine besondere Instruktion des Do-
mainenministers bestimmt; die Rechnungsführung und Rechnungs-
ablegung über die allgemeine Steuer aber unterliegt der allgemeinen 
Ordnung der Rechnungsablegung, die für das Ressort des Domainen-
Ministeriums vorgeschrieben ist. 
A n m e r k u n g  1 .  D i e  f ü r  v e r s c h i e d e n e  G e g e n s t a n d e  l a u t  f r e i w i l l i g e r  

Uebereinkunft zu entrichtenden Steuern, mit Inbegriff der zur 
Erfüllung derNaturalobliegenheiten, sind durch die Verordnung 
über die Verwaltung der Reichsdomainen bestimmt. 

Anmerkung 2. Die in Kronsddrfern angesiedelten verabschiedeten 
Militairpersonen untern Ranges, welche aufAnweisung der Krone 
oder der Landgemeinden selbst Landstück'e benutzen, unterliegen 
gleich den Reichsbauern der Zahlung der Gemeindesteuer, mit 
Ausnahme jedoch der alleinlebenden und kinderlosen Soldaten, 
die von allen Obliegenheiten ganzlich befreit sind. 
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Zweite Abtheilung. 
Allgemeines Reglement über die Landesobliegenheiten 

für die Militärverwaltung. 

Grstes Kapitel. 
G e g e n s t a n d e  d e r s e l b e n .  

§. 171. Die Gegenstande der Landesobliegenheiten für die Mi­
litärverwaltung sind: 1) Militaireinquartierung, oder Versorgung 
desMilitairs nut Quartieren; 2) Placirung der Militairanstalten und 
Erbauung der Gebäude für sie; 3) Versorgung der Truppen mit den 
verschiedenen Bedürfnissen bei ihrer Einquartierung; 4) Anweisung von 
Lagerplatzen und Versorgung der Truppen mit dm verschiedenen Be­
dürfnissen während ihrer Anwesenheit in Lagern; 5) Anweisung von 
Weideplätzen für die den Truppen gehörenden Pferde; 6) Stellung 
von Podwoden nebst Führern in bestimmte» Fällen. 
A n m e r k u n g .  A l l e s  w a s  d i e B e q u a r t i e r u u g  u n d  a n d e r w e i t i g e n  B e ­

dürfnisse der Rekruten betrifft, ist in dem allgemeine» Rekruten-
reglerne»t angeordnet. 

§. 172. Zu den Obliegenheiten für die Militairverwaltung ge-
hört auch die Versorgung der Gemeinen von der innern Wache, 
welche an offenen Plätzen Wache halten, mit Pelzen und Pelzschuhen 
(auf Rechnung der Stadtseinkünste). 

§. 173. Die Landesobliegenheiten für die Militairverwaltung wer-
den in gleicher Art wie die für die Civilverwaltung, entweder in Natura 
oder in Geld geleistet. Die ausführliche Anordnung Uer die ersteren ist in 
den nachfolgenden Paragraphen enthalten, die letzteren aber unterliegen 
den oben in der ersten Abtheilung vorgeschriebenen allgemeinen Regeln» 

§. 174. Die hier erörterte» Regel» erstrecken sich nicht auf dieje-
nigen Städte und Dörfer, für welche hinsichtlich der obenbezeichneten 
Gege»sta»de besondere Verordnungen erlassen sind. 

Zweites Kapitel. 
V o n  d e r  M i l i t a i r e i n q u a r t i e r u n g .  

Erster Titel. 
V o n  d e r  D i s l o k a t i o n  d e r  T r u p p e n  i n  d e n  

S t ä d t e n  u n d  K r e i s e n .  

§. 175. Die Bestimmung der Städte und Kreise zur Einquar-
tierung der Regimenter (allgemeine Dislokation der Truppen) hängt 
von Seiner Kaiserlichen Majestät ab und keine Obrigkeit 
darf ohne besondern Allerhöchsten Befehl irgend eine Abänderung in 
den einmal angewiesenen Standquartieren machen oder gestatten. 
Anmerkung. Standquartiere oder stehende Quartiere werden dieje­

nigen Orte genannt, an welchen die Truppen nach der allge-
3 
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meinen Dislokation ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, im 
Gegensatz zu den temporairen Quartieren, die beim Wechsel oder 
beim Uebergange derTruppen von einem Orte zum andern, und den 
zusammengezogenen oder Kantonirungsquartieren, die beim Au-
sammenziehen der Truppen zu Revuen, Uebungen und Manö-
vern u. s. w. angewiesen worden. 

§. 176. Nach geschehener Bestimmung der O.nartiere für jedes 
Regiment in gewissen Bezirken oder Kreisen, erfolgt die Vertheilung 
desselben auf die Städte und Dorfer nur nach vorhergegangener 
Rücksprache zwischen der Militair- und Civilobrigkeit (uin jede Be-
drückung der Einwohner und der Einquartierten zu vermeiden). 

§. 177. Da wo Kiegsgouverneure sind, steht die Dislokation der 
Truppen auf die Quartiere der Einwohner, unter ihrer Aufsicht, und 
sie haben daher Sorge dafür zu tragen, daß die Vertheilung den Be-
dürfnissen der Kommando's entsprechend und für dieDoldaten bequem 
geschehe, mit gehöriger Berücksichtigung der deöfallsigen gerechten 
Vorstellungen der Militairchefs. 

§. 178. In den Städten werden vorzugsweise nur die Regi-
mentsstabe nebst den Unterstaben und im Verhaltniß zur Einwohner­
zahl derselben, eine oder zwei Kompagnieen einquartiert, die übrigen 
Kompagnieen oder Eskadrone aber in die umliegenden Dorfer vertheilt. 

§. 179. Zur Erleichterung für die Städte wird Kavallerie nur 
im äußersten Notbfall darin einquartiert; vorzugsweise muß sie in die 
nahe bei den Städten belegenen Sloboden oder nahe Güter gelegt 
werden, deren Bewohner gewöhnlich geraumige Scheuren besitzen, 
die zur Ausnahme von Pferden und Fourage geeigneter sind. 

§. 180. Die einmal getroffene Anordnung über die Einquartie-
rung der Kompagnieen und Eskadrone wird nur in dringenden Fallen 
und nicht anders, als auf Vorschrift des Korpskommandeurs, nach 
vorhergegangener Relation mit der Civilobrigkeit, abgeändert; den 
Regiments- und andern untergeordneten Chefs ist es aber verboten, 
nach eigener Willkühr dergleichen Abänderungen zu treffen. 

§. 181. Unterwegs und auf dem Durchmarsch nehmen dieTrup-
pen ihre temporairen Quartiere nur in den Städten und Dörfern, die 
nach ihrer Marschroute namentlich bestimmt sind. 

Zweiter Titel. 
V o n  d e r  b e i  d e m  M a r s c h i r e n  d e r  T r u p p e n  n a c h  d e n  
Q u a r t i e r e n  u n d  d e r  N a c h s u c h u n g  u m  A n w e i s u n g  d e r  

Q u a r t i e r e  z u  b e o b a c h t e n d e n  O r d n u n g .  

§. 182. Wenn einem Regiment oder andern Militärkommando 
ihre Standquartiere angewiesen worden oder der Befehl eingegangen, 
sie an einem andern Orte zu beziehen, so benachrichtigt der Militair-
chef vorgängig die Civilgouverneure derjenigen Gouvernements, 
durch welche das Regiment oder Kommando zu marschiren hat, über 
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die Zeit des Einrückens in jedes Gouvernement, und übersendet zu-
gleich jedem eine Abschrift der Marschroute. 

§. i83. Die Civilgouverneure erlassen auf den Grund dieser 
Benachrichtigungen an die Land- und Stadtpolizeien die erforderlichen 
Vorschriften, sowohl wegen Besorgung der Quartiere und anderwei-
tigen Bedürfnisse in Grundlage der hier erörterten Regeln, als auch 
wegen Abordnung von Beamten zum Empfange und zur Begleitung 
der durch die Orte ihres Junsdiktionöbezirks durchmarschirenden 
Truppen. 

§. 184. Bei Annäherung an den Kreis oder die Stadt benach-
richtigt der Chef des Kommando's hierüber zeitig das Landgericht und 
den Gorodnitsch (oder Polizeimeister), bemerkt in dieser Benachrich­
tigung genau die Anzahl der Mannschaft des Kommando's nach dem 
Range und die Anzahl der dazu gehörigen Pferde, und schickt zur 
Einnahme der Quartiere, die nach den Militairgesetzen bestimmte An-
zahl von O.uartlermeistern voraus. 

§. 185. Die Polizei, nachdem sie alles Nöthige besorgt, ordnet 
ein Glied ab zum Empfange des Kommando's auf der Grenze ihres 
Jurisdiktionsbezirks und verfahrt bei Anweisung der Quartiere zum 
temporairen oder bestandigen Aufenthalt nach Anleitung der hier un-
ten vorgeschriebenen Regeln. 

§. 180. Die Militairkommando's können, in Beziehung auf 
ihre Bequartierung, keinerlei Anforderungen direkt von sich aus ohne 
die Polizeiobrigkeit an die Einwohner machen, sondern müssen sich 
genau nach der Ordnung und den hier vorgeschriebenen Regeln richten. 

Dritter Titel. 
V o n  d e n  P e r s o n e n ,  d i e  b e r e c h t i g t  s i n d ,  Q u a r t i e r e  

v o n  d e n  E i n w o h n e r n  z u  e r h a l t e n .  

§. 187. Allen Truppen, die nicht in den, in den Städten ode. 
Dorfern erbauten Kasernen, oder in andern von Niemand eingenom-
mencii Krons- oder Gemeindegebauden, untergebracht werden kön-
nen, werden in den Hausern der Ortsbewohner Quartiere angewiesen. 

°§. 188. Die Berechtigung, von den Einwohnern Quartiere zu 
erhalten, haben überhaupt alle Generale, Stabs- und Oberoffiziere, 
Regimentsgeistliche und Militairpersonen untern Ranges der Armee 
und der Flotte, sowohl bei ihrer Dislokation in Standquartieren, 
als auch beim Durchmarsch durch Städte und Dörfer, oder bei 
ihrem temporairen Aufenthalt daselbst in Dienstsachen. 
A n  m e r k u n g .  D i e  G e i s t l i c h e n  d e r  Q u a r a n t a i n e w a c h e  e r h a l t e n  

Quartiere in gleicher Art wie die Geistlichen der Truppen. Den 
römisch-katholischen Geistlichen und ihren zur Besorgung der 
kirchlichen Handlungen für die Bezirke des Korps der innern 
Wache designirten Untergeistlichen werden in derselben Grund-
läge, wie den Geglichen der rechtgläubigen Kirche, Quartiere 

3* 
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von den Einwohnern gegeben; über die Zeit ihrer Ankutist be­
nachrichtigt das Kommando der innern Wache jedesmal die ort-
liche Polizei. 

18g. Ausserdem erhalten nach der allgemeinen Verordnung 
für die Armee von den Einwohnern Quartiere: 

1) alle beim Ingenieurkorps der Wegekommunikation effektiv be-
findlicken Beamten; 

2) alle Militairpersonen der innern Wache und die bei denBataillo-
neu befindlichen Ueberzahligen; auch alle Militairpersonen un-
kern Ranges, die, wenn gleich aus dem Dienste entlassen, docl) zu 
den Jnvalidenkommando's zugezahlt uno wegen Alters oderGe-
brechen sich auf vollen Unterhalt der Krone bei diesen Komman­
do's befinden; 

3) aus der Zahl der dienenden Invaliden, überhaupt alle Stabs-
und Oberoffiziere in allen Städten ohne Ausnahme und Dorfern, 
wo Etappen eingerichtet sind, ohne Beschränkung des Termins; 

4) alle zum Felddienst gehörigen Proviant- und Kommissariats-
beamten, ingleichen die Magazin- und Hospitalauffeber, Ma-
gazinwachter, Geldzahler, Unteroffiziere und unteren Militair-
Personen; 

5) Generale und Stabs- und Oberoffiziere, die Wunden halber 
zur Armee, Kavallerie, Artillerie, Garnison und Flotte gezahlt 
werden; verabschiedeten, schwerverwundeten Generalen, Stabs-
und Oderoffizieren sind ebenfalls Quartiere von den Einwohnern 
zu geben, jedoch nicht früher, als von dem Tage, wo sie von 
dem Komite des i8ten August 1814 als Kandidaten zur Anstel-
lung ober zur Peiiftonirutig angenommen sind, und nicht langer, 
als bis sie angestellt worden, oder eine Pension aus dem hierzu 
bestimmten Kapital erhalten; denjenigen unter ihnen aber, die 
für derartig im Kriege verstümmelt anerkannt sind, daß sie Fei­
nen Dienst mehr versehen können, sind von den Städten auch 
ferner, gemäß der allgemeinen Einquartierungsordnung, Quar­
tiere anzuweisen oder Quartiergelder zu verabfolgen, wo diese 
gegeben werden, wobei alsdann, wenn ihnen eine Pension aus-
gesetzt worden ist, Nachstehendes zu beobachten ist: r) in 
St. Petersburg sind nur denjenigen unter den erwähnten Per-
sonen Quartiergelder anzuweisen, welche zurHeilung ihrerWun-
den sich in dieser Residenz, wegen Mangels der nöthigen ärzt-
lichen Hilfsmittel in den übrigen Städten, befinden müssen 
und rücksichtl ich bereit ber Konnte bes i8ten August 1814 
nach gehörig gewonnener Ueberzeugung, bie Verfügung trifft, 
baß bie Heilung der Wunden durchaus ihren Aufenthalt in 
St. Petersburg erfordere;. 2) allen übrigen verwundeten Gene­
ralen, Stabs- und Oberoffizieren, die sich in St. Petersburg 
aus irgend welchen andern Ursache» aufhalten, sind keine 
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Quartiergelder zu verabfolgen, doch ist es ihnen anheimzustellen, 
Quartiere in Natura oder Quartiergelder, auf Anordnung der 
Stadtsdumen, an den Orten ihrer Herkunft, oder da wo sie 
sich ihren Wohnort wählen, zu beziehen, mit Ausnahme der 
Residenzen und derjenigen Städte, die durch besondere Verord­
nungen von dieser Obliegenheit befreit sind ;  

A n m e r k u n g  A l l e  S t a b s -  u n d  O b e r o s s i z i e r e ,  d i e  m i t  Z u  Zah­
lung zur Armee, Kavallerie, Arti l lerie, zum Ingenieur-
korps und zur innern Wache, zur Heilung ibrer Wunden oder 
Krankheiten auf Urlaub entlassen sind, müssen alle drei Mo­
nate, zur Vergewisserung über den gegenwartigen Zustand 
ihrer Wunden und Krankheiten, durch die Kommandanten oder 
Kommandeure der innern Garnisonbatail lone und Medizinal-
beamte besichtigt werden. Demgemäß werden diejenigen, die 
überhaupt keinen Dienst mehr leisten können, der Verordnung 
zufolge mit Belobnungen verabschiedet, die sich aber gebessert 
haben, wieder zum Dienst bestimmt. 

6) die Lokale für die Regimentskirchen, vom isten Oktober bis zum 
isten Mai. Für die bei dnt innern Garnisonbatail lonen errich­
teten römisch-katholischen Kirchen sind ebenfalls in den Städten 
Quartiere in Natura anzuweisen, oder nach den, in dieser oder 
jeuer Stadt bestehenden allgemeinen Regeln über die Einquartie-
rungsobliegenheit, Quartiere zu miethen; 

7) die Arti l lerie-, Divisions- und Kompaqnieschulen, die Brigade-
schulen der Jngenieurtruppen und die Schulen in den Garnison-
bezirken der Arti l lerie, wenn für sie keine Kronslokale Vorhan-
den sind; 

A n m e r k u n g .  A l l e  i m  L e h r f a c h  i n  d e n  M i l i t a i r l e b r a n s t a l t e n  d e r  
Landtruppen Dienenden erhalten Quartiere in Kronsgebauden, 
und in Ermangelung letzterer Quartiergelder ihrem Range 
gemäß aus der Reichsrentei. 

8) die innere Quarantaiuewache und die zum Schutze der europai-
schm Grenzen des Reichs gegen das Einschleppen der Pest vom 
schwarzen und asowschen Meere und von der türkischen 
Grenze her errichtete Grenzwache; dieser Wache werdeil nach 
den Vorschriften des Medizinalreglements Quartiere gegeben; 

9) die Forstreiter oder berittenen Unteroff iziere der zum Miiusterio 
der Reichsdomainen gehörenden Forstwache; sie werden bei den 
Reichobauern derjenigen Dörfer einquartiert, die in der Mitte 
der Distanzen der Wache oder in der Nahe größerer Walder sich 
befinden, und bei den Buschwachtern; 

10) in Sibirien die Stadtkosaken, die bei Regimentern dienen; die-
seil Leuten werden an den Orten, wo ihre Regimenter stehen, 
Quartiere gegeben; eine Berechtigung Quartiere zu bekommen 
haben alle diejenigen Gemeinen und Offiziere der Kosaken, welche 
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keine Häuser und sonstigen Wirthschaftseinrichtungen haben und 
kein Gewerbe gleich den Stadtbewohnern treiben; 

n) Generale, Stabs- und Oberoffiziere, die zur Armee, Kaval-
lerie, innern Wache und andern Abtheilungen gerechnet werden, 
bei Ernennung derselben zu Präsidenten und Assessoren derKriegs-
gerichte; 

12) die Gensd'armendivisionen in den beiden Residenzen stehen in 
Kasernen, die von den Stadtsdumen zu unterhalten sind; für 
diejenigen Offiziere aber, die sich nicht in den Kasernen einquar-
t ieren würden, lassen die Stadtsdumen auf Requisit ion der 
Divisionskommandeure die verordnungsmäßigen Quartiergelder 
ab, oder weisen ihnen Quartiere in Natura an. Die Gensd'ar-
menkommando's in den Gouvernements- und andern Städten 
werden in Krons- oder Stadtsgebäuden placirt und in Ermange-
lung von beiden wird ihnen ein Lokal von der Stadt angewiesen. 
Dergleichen Lokale für die Divisionen und Kommando's müssen 
alle Bequemlichkeiten haben, mit Einschluß des nöthigen 
Zubehörs, als: Stalle für die etatmäßige Anzahl von Pferden, 
Scheunen, Schmieden und überdies für bie Divisionen bedeckte 
und für die Kommando's offene Manegen; 

13) Nichtarretirten, unter Gericht stehenden Mil i tairbeamten sind 
Quartiere anzuweisen, oder die vorschristmaßigen Quartiergelder 
zu verabfolgen. Diese Regel erstreckt sich auf Mil i tairbeamte 
der Laub- unb Seemacht. 

§. 190. Alle Mil i tairs, bie von ben Einwohnern Quartiere er­
halten, si i ib berechtigt, auch ihre Frauen und Kinder bei sich auf-
zunehmen, in Beziehung auf die Mil i tairpersonen untern Ranges hört 
diese Berechtigung aber auf, wenn die Söhne das 14k Jahr erreicht 
haben und die Töchter verheiratet worden. 

§. 191. Beim Ausrücken auf den Marsch, so wie bei einer tem­
porairen Abkommandirung oder andern temporairen Abwesenheit, be-
halten die Frauen der Generale, Stabs- und Oberoffiziere, gleichwie 
der Geistl ichen und Mil i tairpersonen untern Ranges, nebst ihren Fa­
mil ien, dieselben Quartiere, die ihren Männern angewiesen waren, 
bis zu deren Rückkehr, wobei sie sich übrigens nur auf den nämlichen 
Ort beschränken müssen, aus welchem ihre Männer ausmarschirt sind 
oder sich sonst entfernt haben. Eben so können auch die Frauen die-
scrPersonen, wenn sie in ihren Angelegenheiten irgend wohin verreisen, 
ihre Familien aber an den früheren Orten zurücklassen, unzweifelhaft 
solche Quartiere für sich behalten. 
A n m e r k u n g  1 .  l i e b e r  d i e s e  F a m i l i e n  m ü s s e n  b i e  i n  d e n  f r ü h e r e n  

Quartieren zurückbleibenden Kommanbeure der ausmarschirten 
Regimenter unverzüglich demCivilgouverneur ausführl iche Nach­
richt ertheilen. 
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A n m e r k u n g  2 .  E s  v e r l i e r e n  n i c h t  i h r e  Q u a r t i e r e  d i e  F r a u e n  u n d  
Kinder derjenigen Generale, Stabs- und Oberoffiziere von den 
Seetruppcn, welche auf Kriegsfahrzeugen aus einem Hafen 
ausgeschifft f ind und in einem andern Hafen einigeZeit im Dienst 
bleiben, wenn sie auch in diesem letzteren für einen solchen tem-
porairen Aufenthalt Quartier oder Quartiergelder erhalten. 

A n m e r k u n g  3 .  D i e  W i t t w e n  u n d  W a i s e n  a l l e r  d e r j e n i g e n  v e r -
storberten Mil i tairpersonen, welche Quartiergelder von der Civi l-
obrigkeit bezogen, können diese Gelder noch 6 Wochen nach dem 
Tode ihrer Manner und Vater erhalten. 

§. 192. Alle erwähnten Mil i tairs und ihre Frauen können in 
solchen Fällen ihrer Abwesenheit in den ihnen angewiesenen Quartie-
reu auch ihre Equipagen und sonstigen Sachen zurücklassen und diese 
Quartiere werden dann für sie gerade so gehalten, als wenn sie selbst 
anwesend wären. 

§. ig3. Zur Erleichterung der Einquartierungslast für die Ein-
wobner wird rücksichtl ich der nachgelassenen Equipagen und andern 
Sachen Nachfolgendes beobachtet: Die in der Anmerkung 1 zu 
§. 191 erwähnten Cbefs stellen dem Civilgouverneur ausführl iche 
Auskünfte über diese Equipagen und Sachen zu: alles was abgeführt 
und an einem Ort aufbewahrt werden kann, wird weggeführt und 
entweder ins Regimentszeughaus, wenn sich ein solches am Orte der 
Einquartierung befindet, unter die Aufficht derselben oder anderer 
Mll i tairchefs, oder in ein besonderes Lokal, unter Aufsicht der ört-
l ichen Civi lobrigkeit abgeliefert. 

§. 194. Das Recht Quartiere von den Einwohnern zu erhalten 
erstreckt sich auf die Frauen und Familien der unter Gericht stehenden, 
in der Hauptwache befindlichen Mil i tairbeamten, bis zur erfolgten 
Entscheidung ihrer Sache. 

§. 196. Den Soldatenwittwen, welche in den Städten wo die 
Mil i tairkantonisten stehen, Kantonistenkinder zur Erziehung haben, 
sind so lange als ihre K^ntonistensohne sich bei ihnen befinden, Quar-
tiere anzuweisen. Da, wo die Quartierobliegenheit in Geld geleistet 
wird, sind diesen Wittwen, jeder für einen Gemeinen, Quartier-
gelber abzulassen. 

§. 196. In den Dörfern der Reichsbauern werden die obdach-
und famil ienlosen Soldatenfrauen, die wegen Alters und Hinfäll ig-
feit zu keiner Arbeit fähig sind, wenn nicht in Gemeindearmenhäuser, 
so doch wie Einqurtierung bei den Bauern untergebracht. 

§. 197. Es ist verboten Quartiere anzuweisen: 
1) Generalen, Stabs- und Oberoffizieren, die ohne Funktionen 

zur Armee gerechnet werden (mit Ausnahme der Verwundeten, 
deren oben in §. 189 erwähnt worden), wenn sie auch ihren 
Unterhalt von der Krone beziehen; 



2) Mil i tairpersonen, die nicht in Dienstgeschaften, sondern in ihren 
eigenen Angelegenheiten nach Städten oder Dörfern kommen; 

3) den aus dem Mil i tärdienst wenn auch auf Jnvalidenunterhalt 
entlassenen Offizieren, mit Ausnahme des in §• 189 P. 5 be­
zeichneten Falles; 

4) derGeneralitatunddenGliedernderKommissariats-undProviant-
kommissionen, so wie den Sekretairen und Kanzelleibeamten dersel-
ben, ausgenommen jedoch bei Fahrte», insbesondere wenn diejganze 
Kommission oderKommissionairschaft bei einerBewegungderTrup-
Pen, von einem Orte zum andern versetzt wird, in welchen Fallen 
allen Kommissariats- und Proviantbeamten ohne Ausnahme, sie 
mögen zum Felddienst oder zum Etatdienst gehören, nach allge-
meiner Grundlage Quartiere gegeben werden; 

A n m e r k u n g  1 .  N a c h  d e r  i m  J a h r e  i 8 3 2  g e s c h e h e n e n  H e r a u s ­
gabe der Rospissanie der Beamten, welche die Kommissionen 
und übrigen Verwaltungen des Kommissariatsressorts bilden, 
entstand die Frage: ob zu jeder Zeit und überhaupt allen in 
dieser Rospissanie benannten Beamten dieser Jurisdiktion, 
Quartiere oder Quartiergelder von den Städten gegeben wer-
den müssen. Der Ministerkomite hielt es für angemessen, 
die Sache zur Zeit in ihrer gegenwartigen Lage zu lassen, 
d. h. alle Kommissariatsbeamten überhaupt, die im Klassen-
ränge stehen und etatmäßige Stellen bekleiden, mit Quartie-
ren oder Quartiergeldern von'den Städten zu versehen; in 
Erwägung dessen aber, daß einige Städte wegen der großen 
Anzahl der auf sie repartirten Truppen und Kommando's, 
insbesondere belastet sind, während andere diese Obliegenheit 
nicht zu tragen haben, hielt es der Komite für nothig, den 
Ministerien des Innern und des Krieges anheimzustellen, 
nach gegenseit iger Relation ein genaues Verzeichniß über die 
Städte zu machen, welche wegen solcher Belastung und der 
Beschränktheit ihrer Mittel von der Versorgung der Kommis-
sariatsbeamten mit Quartieren in Natura oder Geld befreit 
werden müßten, demnach neue bestimmte Regeln über diesen 
Gegenstand zu entwerfen mit Anzeige dessen, in welchen Fal-
len und aus welchen Summen namentl ich den erwähnten 
Beamten die Quartiergelder auszuzahlen seien, und sodann 
diese ganze Angelegenheit der Ordnung gemäß dem Reichs­
rath zur Beprüfung vorzustellen. Dieser Beschluß des Mi-
nisterkomites ist der Allerhöchsten Bestätigung gewürdigt wor-
den. Im Jahre i83y ist in den Etats der innern Kommissa-
riatsverwaltung festgesetzt: daß alle in denselben erwähnten 
Beamten ihrem Range nach Quartiere in Natura oder Quar-
tiergelder erhalten. Eben so ist in den Etats der innern Pro-
viantverwaltung vom Jahre i836 bestimmt: 1) über die zum 
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Etat der Kommissionen und Kommissionairschaften gehörenden 
Beamten: „alle ( im Etat) erwähnten Beamten erhalten 
ihrem Range gemäß Quartiere in Natura oder Quartier-
gelber;" und 2) über die als Distanzaufseher, Gehülfen 
derselbe»!, Magazinaufseher, und Beamten bei den Kommissio­
nen und Komniissionairschaften, dienenden Proviantbeamten: 
„al le diese Beamten erhalten und Quartiere von den 
Einwohnern, sowohl wahrend ihres bleibenden Aufenthalts 
an Orten, als auch wahrend der Zeit daß sie abkommandirt sind." 

A n m e r k u n g  2 .  A l l e  B e a m t e n  ü b e r h a u p t ,  d i e  z u r  K o m m i s s a r i a t s -
und Proviantverwaltung (zu den Kriegskommissairverwaltun-
gen) der Ostseegouvernementsjurisdiktion gehören, bekommen 
entwederKronsqnartiere, oderQuartiergelder nach ihremRange, 
gleichwie die Beamten des Seeministeriums; die Wächter der 
Magaziene und die Schreiber aber gleich den Kourieren dieses 
Ministeriums. 

5) Allen Personen überhaupt, die ein Recht haben bei den Ein-
wohnern einquartiert zu werden, sind keine Quartiere anzuweisen, 
wenn sie an den Orten ihres Aufenthalts ihre eigenen oder väter­
l iche Hauser haben. 

Vierter Titel. 
V o n  d e n  d e r  E i n q u a r t i e r u n g s o b l i e g e n h e i t  u n t e r -

l i e g e n d e n  P e r s o n e n .  
§. 198. Die Versorgung der Mil i tairs mit Quartieren bildet 

eine allgemeine Obliegenheit der Einwohner, welche, getrennt nach 
Städten und Dörfern ,  in Beziehung auf die bleibend daselbst stehen-
den oder durchrnarschirenden Truppen, geleistet wird. 

§. 199. Die Einquartierungsobliegenheit wird sowohl in den Städten 
als in den Dörfern von den Einwohnern inNatura geleistet vermittelst 
unentgeldlicher Anweisung von Quartieren in ihren Hausern, fal ls sie 
nicht zu diesem Behuf besondere Gebäude unterhalten, ober nach beson­
derem Gesetze nicht statt dessen die sogenannten Quartiergelder zahlen. 

§• 200. Der Leistung der Quartierobliegenheit unterl iegen über­
haupt alle den Privatpersonen und der Gemeinde gehörigen Hauser, 
mit Inbegriff der Hauser der Edelleute, Beamten und Kanzelleiange-
stellten, ausgenommen der Armen, wenn sich auch Personen zur 
MietHe darin befinden. 

§. 201. Fremde Kaufleute, welche sich in einer Stadt oder 
einem Flecken zehn Jahre und langer dauernd aufgehalten haben, 
müssen an den Geldbeitragen zur Leistung der Einquartierungsoblie-
genheit jenes Ortes Tbeil nehmen, und namentl ich anderthalb Pro­
cent vom angegebenen Kapital zahlen; doch wenn diese Steuer, zusam-
men mit der von den Ortsbewohnern eingezahlten Summe, die für die 
Einquarticrungsobliegenheit erforderl iche Ausgabe übersteigen sollte, 
so muß dieselbe auf das entsprechende Maaß herabgesetzt werden; 
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diese Steuer aber zur Belästigung des Kaufmannsstandes zu erhöhen, 
ist jedeufalls untersagt. 

:S§. 202. Von der Mil i taireinquartierung (sowohl in Natura als 
von Zahlung der Quartiergelder) sind befreit: 

1) die Hauser der Gutsbesitzer auf dem Lande; 
2 )  alle Gedaude und Herbergen, die zu rechtgläubigen Kirchen, 

erzbischofl ichen Hausern und Klostern gehören, wenn sie auch 
vermiethet sind; auch die den Kirchen gehörigen Buden; alle 
Gebäude, die der geistl ichen Armenfürsorge gehören, wenn nicht 
irgend welche besondern Bestimmungen über sie bestehen; 

3) die Hauser der Geistl ichen und Kirchendiener der rechtgläubigen 
Kirche, sowohl der wirkl ich dienenden, als auch der wegen Al-
ters und Kränklichkeit aus dem Dienst entlassenen, ingleichen 
der Wittwen und Waisen dieses Standes, wenn auch diese Hau-
ser aus verschiedenen Wohngebauden oder Flügeln bestehen und 
ein Theil davon vermiethet ist, fal ls sie nur alle einen Hof bil-
den und unter einer Nummer gezahlt werden. Die Hauser aber, 
die eine andere Nummer haben und in welchen die obenerwähnten 
Personen nicht selbst wohnen, unterl iegen der Einquartierungs-
last nach allgemeiner Grundlage; 

4) alle Kirchen- und Klostergebaude, milde Anstalten, Kirchhöfe 
und Hauser der geistl ichen Verwaltungen und Personen der 
römisch-katholischen, evangelischen und armenischen Kirchen, mit 
Ausnahme derGebaude undAnstalten, welche vermiethet worden 
und Einkünfte tragen; 

5) die Hauser der Armenisch-Grcgorianischen Weltgeistl ichen, wenn 
sie selbst darin wohnen; 

6) die den öffentl ichen Bibliotheken in Gouvernements- und Kreis-
stadten gehörigen, so wie die von ihnen miethweise oder unter 
andern Bedingungen eingenommenen Hauser. Dieser Erlaß von der 
Einquartierungslast und den übrigen stadtischen Obliegenheiten er-
streckt sich aber nicht aufdiejenigen Theile dieser Hauser, welche ver-
miethet worden oder überhaupt irgend welche Revenuen tragen; 

7) alle Anstalten und Gebäude der Vormundschaftsgerichte und die 
Hauser ihrer Ehrenkuratoren, so lange sie in diesem Amte sich 
befinden, und auch nur diejenigen Hauser, in welchen sie selbst 
leben, aber nicht diejenigen, welche vermiethet worden; 

8) die Universitatsgebäude, die eigenen Hauser der Professoren, 
Adjunkten und Lektoren, wenn sie bestandig in ihnen wohnen. 
Die gemietheten, persönlich von den Professoren bewohnten 
Hauser sind ebenfalls von der Einquartierung befreit, außer in 
den Städten, rücksichtl ich deren ein besonderer desfallsiger Aller-
höchster Befehl besteht; 

A n m e r k u n g .  F r e i  v o n  E i n q u a r t i e r u n g  s i n d  a l l e  d e n  m e d i k o -
chirurgischen Akademieen gehörigen Gebäude und die von ihren 
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Professoren und Adjunkten bewohnten Hauser. Ebenmaßig 
sind von der Einquartierungslast, in Natura und Geld, befreit 
die Hauser und Anstalten der römisch-katholischen geistl ichen 
Akademieen ( inWilna) und die der St. Petersburgschen Com-
merzschule gehörigen Gebäude. 

9) 10) i  i) 12) i3) die Gebäude verschiedener Institute :c.; 

14) die Hauser der unten benannten, bei Lehranstalten befindlichen 
Personen: a) die eigenen Hauser der Direktoren, Inspektoren 
und Lehrer der Gymnasien, so wie der Aufseher und Lehrer der 
Kreisschulen, wenn sie dieselben selbst bewohnen; b) die Hauser 
der Lehrer der Elementar- oder Kirchspielsschulen in Städten, 
Flecken und Dörfern, welche sowohl auf Kosten der Krone, als 
für Rechnung der Stadt- und Bauergemeinden und der Guts-
besitzer errichtet sind; das Haus, in welchem der Lehrer der 
Kirchspielsschule wohnt, ist von Einquartierung frei, sein eige-
nes Haus aber auch von allen übrigen Obliegenheiten, (welche 
von denjenigenPersonen und Gemeinden geleistet werden, welche 
die Unterhaltung der Schule übernommen haben); c) die Hauser 
der Lehrer und Erzieher der in Städten befindlichen Madchen-
schulen, die von der Krone oder von den Städten unterhalten 
werden, auch die Hanser der Lehrer aller geistl ichen Schulen und 
die Hauser der Mitglieder und Beamten der Mil i tair lehranstalten; 
die Befreiung von Mil i taireinquartierung erstreckt sich auf dieje-
nigen Hauser dieser Personen, in welchen sie selbst bestandig 
wohnen, mit Inbegriff der abgesonderten Gebäude oder Flügel, 
sogar in dem Falle, wenn diese letzteren oder ein Theil des Hauses 
vermiethet worden, fal ls nur das Haus und die Nebengebaude 
einen Hofraum bilden und unter einer Nummer gezahlt werden; 
diejenigen Hauser dieser Personen aber, die sie nicht selbst be-
wohnen und die eine andere Nummer haben, sind von Einquar-
tierung und Zahlung der O.uartiergelder nicht ausgenommen; 

15) und 16) die Schulgebaude im Weißreußischen Lehrbezirk und 
die Hauser der Hofbeamten und Diener ic.; 

17) in den Gouvernements-, Kreis- und sonstigen Städten dieHau-
ser der Beamten der Stadtpolizei (mit Ausnahme der Sekre-
taire und anderen Kanzelleibeamten), sowohl ihre eigenen 
als die ihrer Frauen, wenn sie in denselben wohnen (Regl. über 
den Civi ldienst B. 1 §. 1013); 

18) mitAusnahme der Residenzen, die Hauser, in welchen die Stadt-
haupter, Bürgermeister und Rathsmänner wohnen, für die 
Zeit ihres Dienstes und ausser in den allerdringendsten Fallen; 

19) gleich den Häusern der Stadthäupter, Bürgermeister und Raths-
nimm er sind von Mil i taireinquartierung, ausser in den aller-
dringendsten Fallen, in den Städten befreit die Häuser der 
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Kirchenaltesten der rechtgläubigen Kirchen, für die ganze Zeit 
ihrer Amtsverwaltung ic.; 

20) die Hauser der Apotheker, solange in ihnen die Apotheken sich 
befinden, sind in allen Städten überhaupt von Einquartierung 
frei. Dieser Erlaß erstreckt sich aber nicht: 1) auf diejenigen Theile 
ihrer Hauser, die vermiethet worden, und 2) auf die Städte, 
welche über die Leistung der Einquartierungsobliegenheit durch 
eine Geldprocentsteuer für selbige besondere Verordnungen haben; 

21) in Anedenszeit, ausser den Residenzen, die Häuser der Glieder 
der Medizinalbehörden, der Kreisarzte und überhaupt der bei 
Kronsanstalten dienenden etatmäßigen Aerzte; 

22) die von den Synagogen und Vetschulen der Hebräer eingenom-
menen Gebäude; 

23) die Hanser der dienenden Invaliden, in welchen sie selbst in Er-
mangelung anderer Quartiere wohnen; diese Häuser sind wah-
rend ihres wirkl ichen Dienstes von den Stadtobliegenheiten befreit; 

24) die Hauser, die von verabschiedeten Mil i tairpersonen untern 
Ranges zu ihrer Wohnung in Kronsdörfern erbaut sind;. bei 
Lebzeiten dieser Leute genießen ihre Hauser des Erlasses von der 
Einquartierung, zufolge des Reglements über die Kronsdörfer; 

25) die Hauser der Inhaber von Fabriken. Dieses erstreckt sich aber 
nicht: i )  auf diejenigen Gebäude, in welchen keine zu ihren 
Fabriken gehörenden Anstalten sind, und in welchen sie 
nicht selbst wohne»; 2) auf diejenigen, die Fabriken auf dem 
Lande haben, und auf die bei den Fabriken sich befindenden 
Meister und Arbeitsleute, rücklichtl ich deren eigener Hauser, bei 
denen keine Fabriken sind; und 3) auf alle Städte, welche über 
die Leistung der Quartierobliegenheit durch Geldsteuer Verord-
nungen haben und in welchen die Hauser der Fabrikanten 
l iebst ihren Fabriken, der Inhaber der Apotheken und der übri-
gen Privatanstalten besitzenden Personen, nicht von jener 
S t e u e r  b e f r e i t  s i n d ;  

26) diejenigen Hauser armer Stadtbewohner, Beamten und Kanzellei-
angestellten, die nicht mehr als ein Wohnzimmer enthalten und 
nicht größer als vier Faden sind. Hiervon sind ausgenommen: 
a) ausserordentl iche Falle, als: temporairer Durchmarsch von 
Truppen, aussergewöhnlicheZusammenziehung derselben u. dgl. m.; 
b) die Häuser derjenigen Personen, die den Klassenrang von 
Beamten und Kanzelleiangestellten nicht haben und sich in Städten 
mit einem Gewerbe oder Handwerk beschäftigen, aus welchem 
sie, ausser dem notwendigen Unterhalt ihrer Familien, einigen 
Vortheil ziehen; die Befreiung dieser letzteren Häuser von der 
Einquartierung wird jedesmal nicht anders gestattet, als auf 
Beprüfung der Quartierkommissionen und Stadtdumen und mit 
Bestätigung des Civi lgouverneurs; 
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27) das von der Station der freien Post eingenommene Haus; 

28) in Hausern, in welchen sich die Komptoirs der Getranksteuer-
.  Inhaber, Vranntweinsmagazine und Getrankanstalten oderSchen-

ken befinden, sind von Einquartierung frei die eigens zu jenen 
Anstalten benutzten Zimmer, deren Zahl und Ausdehnung je 
nach der Lage des Ortes und dem Betrage des Absatzes von 
Getranken bestimmt ist; die andern Zimmer aber sind nicht von 
Naturaleinquarticrung oder Zahlung der Quartiergelder befreit. 
Uebrigens wird dieses durch die örtl ichen Pachtbedingungen ge-
nau bestimmt; 

29) den in Städten, Flecken, Kronsflecken neu erbauten Hausern 
wird ein Erlaß von der Einquartierung in Natura und von der 
Zahlung der Quartiergelder, gerechnet vom Beginnen des Fun-
damentsan, zugestanden: steinerncnHausern auf acht, steinerne 
mit einem hölzernen Aufbau auf sechs, hölzernen mit einem stei­
nernen Fundament auf fünf, und ohne steinernes Fundament 
vom Anfange des Baues an auf vier Jahre. Bei Berechnung 
dieses Erlasses werden nur die Wohuhauptgebaude und Flügel in 
Betracht gezogen, wenn auch die Scheuren, Stalle, Zaune 
und sonstigen Bauten anderer Art waren; gleichermaaßen ge-
nießen dieses Erlasses auch die Anbaue, aber nur diejenigen 
Theile, welche wirkl ich neu erbaut sind. Alles dieses erstreckt 
sich auch auf die nach einerFeuersbrunst neuerrichteten Gebäude. 

A n m e r k u n g :  D i e s e  R e g e l  b e z i e h t  s i c h  n i c h t  a u f  d i e  R e s i d e n z e n  
und diejenigen Städte, wo selbige, wegen der daselbst beste-
henden besondern Regeln und Privi legien, nicht mit Bequem­
lichkeit ausgeführt werden kann, oder wo besondere Verord-
nungen hierüber vorhanden sind. 

§. 2o3. Frei von Einquartierung auf sechs Jahre sind überhaupt 
die Kronsbauern verschiedener Benennungen, die sich mit Be­
wil l igung der Obrigkeit von einem Gouvernement nach dem andern 
übersiedeln, oder auf besondere Anordnung der Staatsregierung über-
gesiedelt werden. 

§. 204—209. (Besondere Bestimmungen für verschiedene ein-
zelne Gouvernements.) 

210. Ausserdem sind von der Leistung der Einquartierungs­
obliegenheit befreit: 1) die eigenen Hauser derjenigen Personen, die 
eine Berechtigung haben Quartiere zu erhalten, wenn sie selbst in den-
selben wohnen, was diesen Häusern als Einquartierung angerechnet 
wird; 2) diejenigen Hauser, deren Besitzer zur Leistung der nach der 
allgemeinen Reparation anf ihren Antheil fal lende» Einquartierung^» 
last, auf ihre eigene Rechnung andere besondere Häuser erbaut haben. 
Dies befreit sie jedoch nicht davon, nötigenfalls durchmarschirenden 
Kommando's Lokale zu geben. 
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§. 2i i .  Den Stadtgemeinden ist es erlaubt, auf ihre Rechnung 
besondere Lokale oder Kasernen in der Stadt zu erbauen. Wenn das 
Lokal auf diese Weise erbaut ist, so ist derjenige, der die hierzu be-
stimmte einmalige Summe entrichtet und darnach zur Erhaltung 
jener Gebäude die bestimmte Grund- oder andere Steuer bezahlt hat, 
von Leistung derEinquartierungsobliegenheit in Natura befreit; würde 
sich aber Jemand in Zahlung solcher Steuer saumig erweisen, so 
wird er nach allgemeiner Grundlage mit der Einquartierung in Na-
tura belegt. 

§. 212. Jedem zur Einquartierungsobliegenheit verpfl ichteten 
Hausbesitzer ist es erlaubt, um sein eigenes Haus von Einquartierung 
zu befreien, ein Lokal dazu in benachbarten Hausern zu miethen oder 
ein besonderes Haus hierzu zu erbauen. 

Fünfter Titel. 
V o n  d e r  R e p a r a t i o n  d e r  E i n q u a r t i e r u n g .  

I. Von der Reparation der Einquartierung in den Städten. 
§. 2i3. Die Repartit ion der Einquartierung l iegt in jeder Stadt 

der Quartierkommission ob. 
§. 214. Die Quartierkommission besteht aus dem Polizeimeister 

oder Gorodnitsch, aus einem in der Stadt hausbesitzl ichen Deputirten 
des Adels, und aus einem Deputirten der Kaufmannschaft und 
Bürgerschaft. 

§. 2i5. In Städten, die Gutsbesitzern gehören, wie es deren 
in den westl ichen Gouvernements giebt, muß der Besitzer der Stadt 
Vorsitzer der Quartierkommission sein. In Städten, wo ausser der 
russischen Kaufmannschaft noch griechische und bebraische Gemeinden 
oder Postbauern sind, die Hauser besitzen, sitzen in jener Kommission 
besondere Deputirte von jeder dieser Gemeinden. 

*§. 216. Die Deputirten der Quartierkommission werden von 
jedem Stande für ein Jahr erwählt; nach Ablauf des Jahres ist es 
aber nicht verboten, für dieses Amt auf deufelben Termin den näm-
lichen Deputirten wieder zu erwählen. 

§. 217. Die Einquartierung in den Städten wird nach der An-
zahl der Wohnzimmer in jedem Hause, mit Ausschluß der Badestube 
und der Küche, repartirt. 

§. 218. Die Einquartierung wird verschieden repartirt: 1) bei 
der bestandigen Einquartierung der Truppen, und bei dem tempo-
rairen Durchmarsch derselben durch die Stadt. In dem einen wie in 
dem andern Fall geschieht die Repartit ion gemäß dem Range und 
Stande der Einquartierten. 

§. 219» Bei den bleibenden Standquartieren, sind, wenn be-
sondere Zimmer zur Einquartierung (gemäß den §§. 211 und 212) 
erbaut oder angewiesen sind, in diejenigen derselben, welche in der 
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Lange bis vier, und im Durchmesser (von den Winkeln gerechnet) 
drei bis vier Faden haben, von Militairpersonen untern Ranges zu 
16 Mann einzulegen; in Zimmer aber, die in der Lange und im 
Durchmesser drei Faden haben, zu io, und in kleinere zu 6 Mann. 

§. 220. Wo keine besonderen Lokale sind, oder der Hausbesitzer 
im Ganzen zwei oder drei Zimmer hat, da sind gemäß der ortl ichen 
Bequemlichkeit die Militairpersonen nntern Ranges bei den Leuten 
des Hausbesitzers, wo im Ganzen aber nur ein Zimmer ist, auch 
bei den Hausbesitzern selbst, einzuquartieren. 

§. 221. Die Gemeinen der Kavallerieregimenter, wenn es un-
erlaßlich nöthig wäre sie in Städte zu legen, werden nach der obigen 
Berechnung mit einem Abzüge einquartiert und namentlich für vier 
Infanteristen ein Kavallerist nebst dem Pferde. 

§. 222. Unteroffiziere vom Adel werden, ohne Unterschied ob 
sie Bedienung haben oder nicht, nach dem Verhaltniß der Zimmer 
einquartiert, so daß auf ein Zimmer von 4 Faden, für die ganze 
Zahl von Gemeinen, nicht mehr als 3, auf ein Zimmer von 3 Faden 2, 
und auf ein kleineres 1 Mann kommt.' 

§. 223. Gemeine werden, ohne Unterschied ob sie unverhei-
rathet oder verheirathet sind und Kinder haben, gleichmaßig repartirt, 
so daß aus der ganzen Zahl der Einquartierten auf jedes Quartier an 
Verheiratheten nebst ihren Frauen nicht mehr als der vierte Theil 
komme. 

§. 224. Die Frauen der Gemeinen sind bei der Einquartierung 
jede für einen Mann zu rechnen ;  Söhne unter i3 Jahren alt und un-
verheirathete Töchter aber drei für einen. 

% 225. Für die Offiziere werden bei der bleibenden Einquartie-
rung in der Stadt, die Quartiere nach folgender Repartit ion an-
gewiesen: 

ein General von der Kavallerie oder Infanterie, der Verhei-
rathete 9, der Unverheiratete 7, für die Leute 2 Zimmer; 

ein Gcnerall ieutenant, der Verheirathete 7, der Unverheiratete 6, 
für die Leute 2 Zimmer; 

ein Generalmajor, der Verheirathete 5, der Unverheiratete 4, 
für die Leute 2 Zimmer; 

ein Obrist und alle übrigen Stabsoffiziere, die Verheiratheten 3, 
die Unverheirathetcn 2 Zimmer; 

ein Oberoffizier, der Verheirathete 2, der Unverheiratete 
1 Zimmer; 

die Leute der beiden letzteren sind bei den Leuten des Hausbesitzers zu 
placiren. 

§. 226. Diese Bestimmung der Einquartierung (§. 225) nach 
Zahl der Zimmer für Militairrangpersonen gilt nur für den Fall, 
wenn in der Stadt eine hinlängliche Anzahl von Häusern nach jenem 
Maaßstabe ist; wenn deren aber gar keine oder nicht genug vor-
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Händen sind, so muß man sich mit denen, die sich vorfinden, be-
gnügen, indem man die besseren Quartiere dem Range gemäß ein-
nimmt, durchaus aber nicht die Einwohner zwingt, in Gemaßheit 
der obigen Anordnung neue Hauser zu erbauen. 

§. 227. Beim temporairen Durchmarsch der Truppen durch eine 
Stadt sind, ohne die ausserste Notwendigkeit, nicht mehr als 
2 Mann Gemeine in jedes Zimmer zu legen; wenn aber wenig Woh-
Zungen sind und das Kommando zahlreich, so muß die Repartit ion 
nach Möglichkeit geschehen, je nach der Zahl, die auf jedes Zimmer 
kommt. 

§. 228, Bei dem im vorhergehenden §. erwähnten Fall wird den 
Generalen, Stabs- und Oberoffizieren die bestimmte Anzahl von 
Zimmern nicht gegeben; es sind ihnen aber Quartiere in den Hausern 
anzuweisen, wo sich genug, wenn auch nicht überflüssig Zimmer be-
finden, und es muß dabei beobachtet werden, daß für die Einwohner 
keine besondere Belästigung hieraus entstehe. 

§. 229. Die Quartierkommission muß eine genaue Kenntniß 
über die Anzahl der Zimmer in jedem Hause haben und jedem seine 
Reihefolge zur Einquartierung bestimmen. 

§. 23O. Ueber die Anzahl der, für das gesammte auf die Stadt 
zu repartirende Militair, nothigen Quartiere erhalt die Quartier-
kommission jedesmal Auskunft von der Stadtpolizei. 

§. 231. In Gemaßheit dieser Auskünfte weist die Kommission 
die Quartiere nach strenger Reihefolge an, und beobachtet dabei, daß 
kein einziges der, der Eiuquartierungslast unterliegenden Hauser bei 
der beständigen Einquartierung ausgelassen werde. 

§. 232. Für jedes auf solche Weise angewiesene Quartier er-
theilt die Kommission dem Gorodnitsch ein Quartierbil let, auf welchem 
das zur Einquartierung angewiesene Haus und die Namen der Ein-
quartierten verschrieben sind. 

§. 233. Nach diesen Bil leten geschieht die Anweisung der Quar-
tiere selbst durch den Gorodnitsch, welcher sie der Hingehorigkeit nach 
Jedem anzuzeigen, das Quartierbil let dem Hausbesitzer einzuhandi-
gen und ein anderes gleiches Bil let von sich aus dem Quartiermeister 
Behufs der genauen beiderseitigen Kenntniß hierüber, abzugeben hat. 

§. 234. Das Quartierbil let dient dem Hausbesitzer zugleich als 
Quittung über die geschehene Erfüllung dieser Obliegenheit, bis die 
Zieihefolge ihn wieder trifft. 

§. 235. Die Quartierkommission muß ein eigenes Buch füh­
ren, um dann namentlich zu verschreiben, wer, bei wem und an 
welchem Tage, Monat und Jahr einquartiert worden, und in der 
Folge zu bemerken, wann die Einquartierung sich geendigt. 

§. 236. Wenn wegen Ausmarsches oder Ueberführung nach 
einem andern Ort, die Zahl der Truppen und Militairrangpersonen in 
der Stadt sich vermindert und auf diese Weise ein Theil der Quartiere 
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unbesetzt bleibt, so trifft die Konimission zur möglichsten Gleichste!-
lung der Einwohner rücksichtlich der übrigbleibenden Einquartierungs-
last, die gehörige Anordnung, daß selbige alle drei Monate von die-
sen auf andere Quartiere übergeführt werde. 

§. 23y. Von den Regimentern und Kommandos selbst dürfen 
mit Vorbeigehung der Quartierkommission und Polizei durchaus keine 
Quartiere angewiesen werden, und ausser denen, deren Namen in 
den Bil leten verschrieben sind, können keine andern und fremden Leute 
ohne Bil lete und auf fremden Namen einquartiert werden und die 
Hausbesitzer haben solche nicht bei sich aufzunehmen. 

Ii. Von der Nepartition der Einquartierung in den Dörfern. 
§. 238. Die Repartit ion der Einquartierung in den Dörfern und 

die Anweisung der Quartiere darin gehört zu den Verpflichtungen der 
Landpolizei; daher kann kein Kommando ohne die letztere Quartiere 
anweisen und einnehmen und Die Dörfer und Güter sind nicht verpflichtet, 
selbiges ohne Befehl und erforderliche Anweisung bei sich in Quartier 
aufzunehmen. 

§, 23g. Die Einquartierung in den Dörfern muß auf solche 
Weise repartirt werden, daß weder das Militair noch die Einwohner 
einer vom anderen eine besondere Bedrückung haben, und ent-
sprechend der örtl ichen Möglichkeit und Bequemlichkeit. 

§. 240. Beim Durchmarsch oder temporairen Durchgehen der 
Truppen durch Dörfer werden die Offiziere jeder Kompagnie in einem 
Bauerhause einquartiert; die übrigen bleiben für die Kranken und 
die Gemeinen. 

Sechster Titel. 
V o m  Z u b e h ö r  d e r  Q u a r t i e r e  u n d  v o n  d e n  g e g e n  w a r -
t i g e n  V e r h ä l t n i s s e n  u n d  V e r p f l  i c h  t u  I l g e n  d e r  E i n -

q u a r t i e r t e n  u n d  d e r  H a u s b e s i t z e r .  

§. 241. Die Einwohner müssen feste und warme Zimmer zur 
Einquartierung geben, in welchen Oefen und Schornsteine gefahrlos, 
und Dächer, Decken, Fußböden, Thüren und Fenster ganz sind. 
Zu diesem Behuf werden beim Beziehen der Quartiere zum Besichtigeil 
derselben von den Regimentern und Kommandos besondere Empfan-
ger abgeschickt und die Hausbesitzer veranlaßt, alles, was sich be-
schädigt erweist, unverzüglich zu repariren, wo nöthig auch durch die 
Polizei dazu angehalten. Diese Regel bezieht sich übrigens nur 
auf die Städte. 

§. 242. In den Zimmern, welche gemäß den §§. 211 und 212 
getrennt von den übrigen für die Einquartierung erbaut oder angc-
wiesen sind, müssen Schlafbänke gemacht sein und bei den Zimmern 
ein Vorbaus und in diesem ein Verschlag und ein Abtritt. 

§. 243. Keller, Küche, Scheune und Stallraum für die eige-
ncn Pferde haben Stabs- und Oberoffiziere gemeinschaftl ich mit 

4 
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dem Hausbesitzer. Ausgenommen hiervon sind die eigenen Pferde 
der Kavallerie-Stabs- und Oberoffiziere; diese werden zusammen mit 
den Frontpferden der Eskadron in besondere Stalle gebracht, wenn 
es deren giebt. 

_ §• 244. Bei der bestandigen Einquartierung muß der Haus-
befttzer den Einquartierten für jedes Zimmer einen Tisch geben. 

§. 245. Bei dem Durchmarsch der Truppen oder der temporairen 
Anwesenheit derselben müssen die Hausbesitzer die Einquartierten mit 
Eimern, Spannen, Trögen, Schaufeln und Beilen, zum Zubereiten 
des Essens, versehen. 

§. 246. Alle bezeichneten Sachen werden von de»l Hausbesitzern 
empfangen und beim Ausmarsch aus den Quartieren ihnen unversehrt 
zurückgegeben durch besondere von den Kompagnieen designirte Unter-
Offiziere. 

§. 247. Die Versorgung der Einquartierten mit Wasser gehört 
zur Verpflichtung des Hausbesitzers. 

§. 248. Ausserdem können die Einquartierten vom Wirthe 
Betten verlangen, falls er ein überflüssiges hat, wobei auf eins zu 
drei Mann Gemeine gerechnet werden; wenn aber kein Bett vorhan-
den ist, so wird zur Unterlage Heu und Stroh gegeben, deren Liefe-
rung in Betracht der örtl ichen Umstände, auch auf die allgemeine 
Landsteuer gestellt werden kann. 

§. 249. Die Militaireinquartierten können (nach §. 2Z7) nicht 
nach eigenem Belieben ein Quartier einnehmen oder willkührlich 
von einem Hause ins andere überziehen, ohne Bestimmung und An-
Weisung der Civilodrigkeit. Sie sind verpflichtet, namentlich diejeni-
gen Zimmer im Hause einzunehmen, die ihnen vom Hauswirth einge-
wiesen werden. 

§. 25o. Mit den Wirthen des Hauses müssen sowohl die Offi-
ziere wie die Gemeinen artig umgehen, ohne Unverschämtheit und 
Grobheiten, ihnen keine Beleidigung und noch weniger eine Unord-
nung und Entwendung zufügen und überhaupt so verfahren, daß 
jeder Wirth mit ihnen im Hause leben und ungestört sein Gewerbe 
fortsetzen kann. 

§. 251. Dagegen müssen auch die Einwohner sich jeder Beleidi-
gung des bei ihnen einquartierten Militairs enthalten. 

§. 252. Alle in den Hausern der Einwohner einquartierten Mi-
litairs sind verpflichtet, die ihnen angewiesenen Quartiere reinlich und 
ordentlich zu halten, was der besonderen Aufsicht ihrer Chefs über-
tragen wird. 

§. 253. Das bei den Einwohnern einquartierte Militair muß 
mit Feuer die größte Vorsicht beobachten, auch dieHauswirthe daran 
erinnern, daß sie behutsam mit Feuer umgehen, und bei entstehendem 
Unglücksfall alle von ihm abHangenden Hülfsmaaßregeln in Auwen-
dung bringen. 
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§. 254. Zur Vorbeugung jeder unnöthigen Belästigung der 
Hauswirthe ist es den Einquartierten in den Städten verboten, in 
den ihnen angewiesenen Quartieren mehr Pferde zu haben, als nach 
den Militairverordnungen ihrem Range gemäß für sie festgesetzt f ind, 
und Kühe oder irgend welche andere Thiere oder Geflügel zu halten. 
In den Dörfern ist das Halten von Vieh und Geflügel zwar erlaubt, 
aber nur zur eigenen Konsumtion und nicht zum Aufziehen. Uebri-
gens dürfen die Einquartierten unter keinem Vorwande unentgeltich 
Futter fürs Geflügel und im Winter Fourage für Pferde und Vieh 
verlangen; im Sommer aber können sie die letzteren auf den allge­
meinen Weideplätzen weiden lassen, die zufolge der weiter unten vor­
geschriebenen Regeln für die Regimentspferde angewiesen werden. 

§. 255. Den Einquartierten ist es verboten, in Teichen und 
Seeen Fische zu fangen, ohne desfallsige schrift l iche Erlaubniß der 
Besitzer. 

§. 256. Auch ist es den Einquartierten verboten, ohne solche 
Erlaubniß irgend welche Gutsgerechtsame zu ihrem eigenen Bedarf 
zu benutzen, als die Jagd mit Hunden oder auf Flugwild :c. oder 
Heuschlage und Getreide auf dem Felde abzuweiden, Umzäunungen 
um die Höfe und Küchengärten zu verbrennen oder zu beschädigen, 
und überhaupt den Einwohnern irgend welchen Schaden und Nach-
theil zu verursachen. 

§. 257. Kein Einqurtierter darf, weder auf direkte noch indirekte 
Weise, sich in irgend welche Angelegenheiten der Gutsherrn, Bauern 
und Kaufleute einmischen, oder bei der Verwaltung ihrer Besitzungen 
und Besorgung ihrer Arbeiten Antheil nehmen und darin irgend eine 
Störung veranlassen. 
A n m e r k u n g .  I m  F a l l e  d e r  N i c h t g e n ü g e l e i s t u n g  i h r e r  g e s e t z l i c h e n  

Forderungen wenden sich die Milltairs au die örtl ichen Obrigkei­
ten der Einwohner, dürfen sich aber durchaus nicht in die An-
gelegenheiten der Civil jurisdiktion einmischen. 

§. 258. Den Militairpersonen untern Ranges ist es nicht ver­
boten, sich an den Orten, wo sie ihre Quartiere haben, freiwill ig 
auf Arbeiten zu verdingen, durch welche sie nicht von dem Ort der 
Einquartierung entfernt werben, und mit Ausnahme der Zeit, die zu 
den Besorgungen des Dienstes bestimmt ist. 

§. 25g. Weber Offiziere noch Gemeine können, sowohl auf dem 
Marsch als in ihren Standquartieren, irgend etwas, ausser dem 
gesetzlich bestimmten, von den Einwohnern verlangen, und alles, 
was sie nehmen, müssen sie sogleich in baarem Gelde bezahlen. Die 
Aufsicht und Verantwortung hierfür wird den Militairchefs auferlegt. 

§. 260. Nach dem Ausmarsch der Truppen müssen die von 
ihnen geräumten Quartiere von denselben Personen, die sie empfingen, 
besichtigt werden und falls sich etwas als von den Einquartierten ver-
derben ergeben sollte, ist solches unverzüglich von den Regimentern 
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oder Kommandos auf Rechnung ihrer Gagen wieder zu repariren, 
so daß die Zimmer dem Hauswirth ganz unversehrt wieder zurück-
gegeben werden. 

§ 261. Zur Zeit des Marsches und der Einquartierung sind die 
Regimenter und übrigen Militärkommandos verpflichtet, in den 
Städten von den Gorodnitschen, in den Dörfern aber von den Jspraw-
niken, Beisitzern und Aeltesten, Quittungen zu erhalten, sowohl 
über ihren ruhigen Durchmarsch und Einquartierung, als auch dar-
über, daß den Einwohnern keinerlei Krankungen zugefügt und nichts 
unentgeldlich genommen worden sei. Alle beim Durchmarsch der 
Militärkommandos sich ereignenden Vorfälle ohne Ausnahme müssen 
in diese den Chefs derselben auszufertigenden Bescheinigungen einge­
tragen werden. 

§. 262. Den in den Quartieren zurückbleibenden Soldaten-
frauen und Kindern muß die örtl iche Obrigkeit die nöthige Hülfe er-
weisen und sie gegen alle Bedrückungen und Beleidigungen schützen. 

§. 263. Die Sorge wegen ordnungsmäßiger Erhaltung und 
Aufbewahrung der von den Regimentern und Kommandos beim Aus-
marsch aus den Quartieren oder beim Durchmarsch zurückgelassenen 
Bagage und andern Zubehörs, l iegt der örtl ichen Obrigkeit der innern 
Wache ob. 

Drittes Kapitel. 
Von der Anweisung eines Lokals für die Militairanstalten 

und der Erbauung von Gebäuden für dieselben. 

Erster Titel. 
A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n .  

§. 264. In Städten und Dörfern werden für die verschiedenen 
zur Einquartierung der Truppen gehörigen Militairanstalten, je nach 
Art derselben, Gebäude erbaut und unterhalten: 1) von der Krone; 
2) von den Einwohnern; 3) von den Regimentern und Kommando's 
selbst. 

§. 265. Von der Krone werden erbaut und unterhalten: 
1) Arsenale, Pulverkeller, Laboratorien, Zeughäuser und Scheu­

ren für das Geschütz, die Gerätschaften, die Vorrathe und die 
ganze Bagage der Arti l lerie; 

2) Zeughäuser zur Aufbewahrung der Pontons und ihrer Vorräthe. 
§. 266. Zur Obliegenheit der Stadtbewohner gehört die Er-

bauung und Unterhaltung der Wachhäuser, Schilderhäuser, Flinten-
gestelle und Schlagbäume für jede Stadt. 
A n m e r k u n g  1 .  B i s  z u m  J a h r  1 8 1 6  w a r  d e n  S t a d t - u n d  D o r f -

bewohnern auch auferlegt die Erbauung und Unterhaltung: 
1) der Ställe der Frontkavalleriepferde für ganze Eskadronen, 
und da wo in einer Stadt oder einem Dorfe keine ganze Eskadron 
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einquartiert wird, für eine halbe Eskadron, nach getroffener 
Uebereinfunft der Militair- mit der Civilobrigkeit; 2) eben solcher 
Stalle für die Frontpferde der reitenden Arti l lerie; 3) der Stalle 
für die Arti l leriepferde, die zu den Kanonen, Pulver- und Am-
munitionswagen gebraucht werden, so wie für die Pontons-
pferde, mit Ausnahme der Zugpferde; 4) der Wachhäuser bei 
allen obenerwähnten Stallen; 5) von Verschlagen zur Aufbe­
wahrung der Kriegsammunition der Kavallerie und Arti l lerie; 
6) der Lokale für die Apotheken und 7) der Lokale für die Regi-
mentslazarethe. Im Jahre 1816 aber wurde, bei Gelegenheit 
der von Regimentern undArtil leriekompagnieen erhobenen Forde­
rungen wegen auf Kosten des Landes zu erbauender Stalle, 
Manegen, Scheuren und anderer Militairgebaude, befohlen: 
„daß überhaupt in allen Gouvernements dergleichen Anforde-
rungen nicht erfüllt werden sollen, indem die Truppen diese Ge­
bäude entbehren können, wenn sie an den Orten ihrer Einquar-
tierung die Stalle und Scheunen der Einwohner zur Unterbrin-
gung der Pferde gebrauchen." 

A n m e r k u n g  2 .  P r i v a t h ä u s e r  d e r  E i n w o h n e r  w e r d e n  z u r  A u f -
nähme von Kranken (als Lazarethe) in keinem Fall zur Ein-
quartierung anders angewiesen, als wenn sie von den Städten 
gemiethet sind, und mit freiwill iger Übereinstimmung der Haus­
besitzer selbst. 

§. 267. - Die Regimenter und Kommando's sind verpflichtet, 
selbst zu erbauen und zu unterhalten: 1) die Stalle für die Zugpferde 
der Kavallerie, der Arti l lerie und der Infanterieregimente!' und für 
die Artelfoldatenpferde; 2) die sogenannten Regimentshofe, wo die 
Bagage und die übrigen dem Regimente gehörigen Erfordernisse, ge­
wohnlich ausserhalb der Stadt und des Oorfes gehalten werden; 3) die 
Schmieden und Werkstatten; 4) Heuscheunen und Getreidemagazine. 

§. 268. Zur Erbauung aller im vorigen §. benannten Gebäude 
müssen die Einwohner selbst das Hauptmaterial herbeischaffeil, als 
z. B. Bretter, Latten, Bauholz, und in Ermangelung desselben zu 
Wohngebauden, Reisig, Pfahle, Stangen, Stroh oder Rohr und 
für die Oefen in den Wohnzimmern Ziegel, auchEifeu, Moos und 
Rauten; der Bau selbst aber geschieht bei gelegener Zeit von den 
Leuten und Handwerkern des Regiments, ohne jede dessallsige Leistung 
der Einwohner. 

§. 269. Wenn jedoch die Einwohner die im vorhergehenden §. 
angezeigten Materialien nicht herbeischaffen wollen, so werden für 
alle benannten Anstalten, in derselben Grundlage wie für die Qnar-
tiere des Militairs, in den Häusern und Hdfen der Einwohner Lokale 
angewiesen. 

§, 270. Bei Ermangelung geeigneter fertiger Gebäude in den 
Städten, zum Lokal insbesondere der Lazarethe, Schmieden, Werk­
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statten und anderer bei der Einquartierung des Regiments n'othigen 
Anstalten, vertheilt die Quartierkommission die Hauser der Stadt-
bewohner nach Klassen, im Verhaltniß der Vortheile ihrer Lage, 
ihrer Große und der aus ihnen zu beziehenden Einkünfte, und repar-
tirt nach dieser Eintheilung, zum Behuf der Miethe oder Erbauung 
lolcher Gebäude, eine maßige, die Einwohner nicht benachteil igende 
Steuer, die nach Maaßgabe des Erforderlichen sich auf die ausserste 
Notwendigkeit beschranken muß. 

§. 271. Die Repartit ion dieser Steuer wird zuvor dem Gou-
vernements-Chef zur Bestätigung vorgestellt. 

§. 272. Die eingesammelten Gelder werden unter Aufsicht des 
Kameralhofs aufbewahrt, die Verwendung derselben geschieht aber 
unter Verantwortung der Quartierkommission, mit Bestätigung des 
Gouvernements-Chefs. 

§. 27Z. Die Rechnung über die Ausgaben der im §. 270 be­
zeichneten Steuer stellt die Quartierkomniission jährlich dem Civil-
gouverneur vor, der selbige nach geschehener Durchsicht, an den 
Kameralhof zur vorschriftmaßigen Revision remittirt. 

§. 274. lieber die Repartit ion und den Betrag der im §. 270 
bezeichneten Steuer, gleichwie über die Ausgaben derselben, berich-
tet der Civilgouverneur jährlich dem Minister des Innern. 

§. 275. Die Kasernen und Offiziershäuser, die in einigen 
Städten sowohl von der Landschaft als von der Krone aufgebaut find, 
werden von den Städten unterhalten undreparirt; wo aber die Ein-
wohnerzahl sehr klein ist oder dieselben durch besondere Gesetze von der 
Einquartierung befreit sind, da geschieht die Reparatur auf Rechnung 
der Krone, nach vorgangiger Relation der betreffenden Obrigkeiten. 

§. 276. Jedes zur Civil jurisdiktion gehörige Gebäude, das von 
den Truppen zur Zeit ihrer Dislokation in Standquartieren eil ige-
nommen, oder bei Durch Märschen von ihnen als geeignet zum Lokal 
befunden worden, muß laut einem Jnventario entgegengenommen 
und unversehrt erhalten werden, und wann es nicht mehr erforderlich 
ist, in demselben Zustande, wie es empfangen war, wieder zurück-
gegeben werden. Dabei versteht es sich aber, daß Beschädigungen, 
die durch das Alter an solchen Gebäuden veranlaßt sind, auf Rech-
nung derer, denen sie gehören, reparirt werden müssen. 

§. 277. In den Kasernen muß die größtmögliche Reinlichkeit 
und Sauberkeit erhalten werden und für die Erfüllung dessen sind un-
mittelbar verantwortl ich die Chefs der Regimenter und sonstigen 
Kommando's, von denen die Kasernen eingenommen sind. Den bei 
den Kasernen befindlichen Aufsehern wird es zur unfehlbaren Pflicht 
gemacht, falls sie bemerken würden, daß die Kasernen nicht in der 
gehörigen Reinlichkeit von den Truppen gehalten werden, bei jedes-
maliger Anzeige an die Chefs der Regimenter und andern Komman-
do's, ihrer Obrigkeit hierüber zu berichten; die geringste Versaumniß 
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ihrerseits in dieser Beziehung unterwirft sie der sirengsten Beahn-
dung. 

§. 278. Wenn das Regiment oder Kommando zum Marsch 
oder auf eine andere temporaire Abwesenheit ausgerückt ist, wird die 
Aufbewahrung der Regimentsgebäude und die Aufsicht auf die Rein-
lichkeit derselben und die von den Regimentern darin zurückgelassenen 
Gepäcke, der Sorgfalt und Verantwortung der Civilobrigkeit gemein-
schaftl ich mit der örtl ichen Obrigkeit der innern Wache übergeben. 

§.279 (enthält Bestimmungen rückfichtlich der Kaukasischen Linie). 

Zweiter Titel. 
B e s o n d e r e  V o r s c h r i f t e n  ü b e r  d i e  S t ä l l e .  

§. 280. Die Ställe werden entweder bei den Einwohnern ange-
wiesen oder vom Lande erbaut. 

§. 281. Die bei den Einwohnern angewiesenen Ställe oder 
statt deren geeignete und bedeckte Scheunen, müssen gebrückt und 
warm sein, mit (wenn auch nur durch Stangen) abgetheilten Pferde­
stellen; sind sie aber nur von Flechtwerk gemacht, so muß man sie 
der größeren Wärme wegen noch mit anderm Flechtwerk umflechten 
und Stroh oder Rohr dazwischen einstopfen. Alles dies muß 
von den Leuten des Regiments mit Augpferden ausgeführt werden, 
das Holz aber wird von der Civilobrigkeit angewiesen. 

§. 282. Für die Pferde des Gensd'armenkorps werden besondere 
Ställe vom Lande erbaut ($. 189 P. 12) gemäß dem Reglement 
über dasselbe (s. Swod der Militairgesetze). 

A n m e r k u n g  1 .  D i e  S t ä l l e  f ü r  d i e  G e n s d ' a r m e r i e p f e r d e  w e r d e n  
erbaut in Grundlage der hier, in der ersten Abtheilung über die 
Bauten auf Rechnung der Landsteuer, vorgeschriebenen allge-
meinen Regeln; ihre Reparatur aber wird bewerkstell igt auf 
Rechnung der Stadtseinkünfte. 

A n m e r k u n g  2 .  D a s  E r b a u e n  v o n  S e i t e n  d e s  L a n d e s  d e r  i n  d e r  
Verordnung vom 25sie» December 1808 (23422) erwähnten 
besondern Ställe für die Kavallerieregimenter und reitende Arti l-
lerie, ist durch den Allerhöchsten Befehl vom 6ten Mai 1816 
(26257) verboten, wie solches oben im §, 266 bemerkt worden. 

Viertes Kapitel. 
Voil den Einquartierungsbedürfnissen. 

§. 283. Die Militaireinquartierungöbedürfnisse sind, ausser den 
obenbezeichneten, folgende: 1) Reiseverpflegung der durchmarschi-
renden Gemeinen mit Proviant und Fourage; 2)  Beheizung und Be-
leuchtung der Quartiere und verschiedenen Militairanstalten. 
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Erster Titel. 
V o n  d e r  R e i s e v e r p f l e g u n g  d e r  G e m e i n e n  m i t  P r o -

v  t  a  n  t  u n d  F o u r a g e .  

"§. 284. Die Verpflegung der durchmarschirenden Truppen 
und Kommando's wird von den Einwohnern in folgenden zwei Fallen 
verlangt: 1) wenn ein solches Militairkommando durchmarschirt, 
das keine etatmäßige Anordnung hat uud namentlich weder ein Regi-
ment, noch ein Batail lon, noch eine Eskadron oder Kompagnie, 
noch auch eine Halb- oder Viertelkompagnie bildet; 2) wenn ein 
Militärkommando durchmarschirt, das zwar eine etatmäßige Anord-
nung hat, alle gehabten Vorräthe aber schon ausgegeben, und keine 
Magazine, aus welchen es dieselben zu erhalten hätte, unterwegs 
antrifft und auch keine Proviantgelder hat, um selbige nach Markt-
preisen anzukaufen. 

*§. 285. Wenngleich die Verpflegung der Truppen in den 
beiden obenerwähnten Fällen eine von den örtl ichen Einwohnern in 
Natura zu leistende Obliegenheit bildet, so wird ihnen doch für die 
Erfüllung derselben von der Krone eine Zahlung geleistet und zwar 
der entsprechende Preis des gewöhnlichen Soldatenpajoks, und in 
den gesetzlich bestimmten und nach §. 289 in den Benachrichtigungen 
gewöhnlich angezeigten Fallen, mit einem gewissen Zuschlag für die 
verbesserte Beköstigung. Diese Zahlung wird nach dem Verbältniß 
der in jedem Gouvernement für die Lebensbedürfnisse bestehenden 
Preise bestimmt und von Zeit zu Zeit mit Allerhöchster Bestätigung ab-
geändert. Die Bestimmung über selbige wird in Form von Tabellen er-
lassen, mit Berechnung der täglichen Beköstigung für einen Mann. 
Anmerkung. Die derartige, gegenwärtig geltende Tabelle ist 

dem allgemeinen Rekrutenreglement §. 481 angeschlossen. 
§. 286. In dem ersteren in §. 284 angezeigten Fall, geschieht 

die Zahlung an die Einwohner für die Verpflegung, durch den 
Chef des Kommando's in baarem Gelde, und im zweiten Fall durch 
die Proviantverwaltung, auf die den Einwohnern von dem Regi-
mente, Batail lon, der Eskadron und Kompagnie, für welche die 
Verpflegung verabfolgt war, ertheilten Quittungen. 

§. 287. Zu der Beköstigung, welche die im ersten Punkt des 
§. 284 erwähnten durchmarschirenden Truppen verlangen können, 
gehört: Mehl, Grütze und Fleisch, oder anstatt des Fleisches Fische, 
Erbsen, Kartoffeln, Gurken und überhaupt alles was zu einer guten 
Nahrung dienen kann. 

§. 288. Wenn das im ersten Punkt des §. 284 erwähnte Kom­
mando nur für ein Nachtlager angekommen, so beköstigen die Ein-
wohner dasselbe zwei Mal und zwar einmal am Abend des Tages, da 
es ankam, und dann am Morgen des Tages, da es weiter marschirt; 
in diesem Falle wird den Einwohnern die Zahlung nach der Tabelle 
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für die Verpflegung eines Tages gegeben; wenn das Kommando 
aber für ein Nachtlager und einen Rasttag angekommen, so bekdsti-
gen die Einwohner dasselbe vier Mal, und zwar am Abend der An-
kunft, am Morgen des Rasttages, am Abend des Rasttages und am 
Morgen des Tages des AusmarscheS, und in diesem Falle wird den 
Einwohnern die Zahlung nach der Tabelle für zweitägige Verpflegung 
gegeben. 

§. 289. Behufs der nbthigen Zubereitung der Beköstigung am 
Orte, haben die Chefs der im §. 284 erwähnten Regimenter und 
Kommando's in ihren zufolge §. 184 an die Polizei abzusendenden 
Benachrichtigungen über die Zahl des Kommando's, namentlich auch 
den Betrag des nbthigen Proviants und Fourage anzuzeigen, indem 
sie zeitig um die Besorgung derselben bitten. 

§. 290. Beim Durchmarsch eines Regiments oder andern 
Kommando's, das eine etatmäßige Anordnung hat aber nicht mit 
Verpflegungsvorrath versehen ist, muß der Polizeibeamte, von dem 
der nbthige Betrag an Proviant und Fourage verlangt wird, in den 
Einnahmeartikeln des Regimentsbuches bescheinigen, wie viel davon 
verabfolgt worden ist; und zugleich ist hierüber sowohl die zunächst-
gelegene Proviantkomnnfsion, als auch der Civilgouverneur zu be­
nachrichtigen, unter gemeinschaftl icher Unterschrift des das Kommando 
führenden Regimentsoffiziers und des Polizeibeamten. 

§, 291. In dem Bericht an die Proviantkommission und den 
Civilgouverneur (§. 290) muß auch genau angeführt werden, für 
welche Zeit und für welche Anzahl von Leuten und Pferden Proviant 
und Fourage vom Lande verabfolgt und vom Regimentsoffizier 
empfangen worden. 

Zweiter Titel. 
V o n  d e r  B e h e i z u n g  u n d  B e l e u c h t u n g  d e r  Q u a r t i e r e  

u n d  d e r  M i l i t a i r a n s t a l t e n .  

§. 292. Die Beheizung und Beleuchtung der Militairanstalten 
und Quartiere geschieht entweder von den Hauswirthen der Quartiere 
selbst oder auf Rechnung der Stadtseinkünfte und der allgemeinen 
Landessteuer. 

I. Von der Beheizung und Beleuchtung durch dieHauswirthe 
der Quartiere. 

§. 29Z. Von den Hauswirthen werden mit Heizung versorgt die 
Generale, Stabs- und Oberoffiziere, Geistl ichen und Militairperso­
nen untern Ranges (§. 188), bei Einquartierung derselben in den 
Hausern der Einwohner. Sind die Truppen aber in gedrängten 
Quartieren dislocirt, so werden sie, so wie zur Lagerzeit, auf Rech­
nung der Landessteuer mit Brennholz versehen. 
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§. 294» Wenn die Einquartierten in denselben Zimmern oder in 
den gemeinschaftl ichen Stuben zusammen mit den Hauswirthen ein­
quartiert sind, oder auch mit deren Dienerschaft, so haben sie sowohl 
in den Städten als in den Dorfern, auch die Wärme mit ihnen ge-
meinschaftl ich und begnügen sich mit dem Brennholz der Hauswirthe 
oder demjenigen Material, welches diese gewöhnlich zur Heizung 
gebrauchen. 

§. 295. In Städten, wenn die Einquartierten abgesonderte 
Zimmer von denen der Wirthsleute und deren Dienerschaft haben, 
wird der Betrag der Heizung nach folgendem Maafistab verabfolgt: 
1) in den Wintermonaten vom Oktober bis Mai: a) für Zimmer, 
die an Länge bis 4, und an Breite von 3 bis 4 Faden haben (von den 
Ecken gerechnet), werden für 16 Mann 3'/^ Faden dreischeitiges, oder 
10% Faden einscheitiges Holz abgelassen; b) für ein Zimmer von 
3 Faden Länge und Breite, für 10 Mann 3 Faden dreischeitiges 
oder 9 Faden einscheitiges und c) für ein Zimmer, kleiner als 3 Fa-
den lang und breit, für 6 Mann 2% Faden dreischeitiges oder 7% 
Faden einscheitiges Holz; — 2) für jeden Sommermonat vom Mai 
bis zum Oktober wird an einscheitigem Holz verabfolgt: für 16 Mann 
2 Arschin 11% Werschock; für 10 Wann 1 Arschin 12% Werschock 
und für 6 Mann ebenfalls 1 Arschin 12% Werschock. 

A n m e r k u n g .  D i e  L a n g e  d e s  d r e i s c h e i t i g e n  H o l z e s  i s t  b e s t i m m t  
auf 2% Arschin. 

§. 296. In Dörfern wird denjenigen Einquartierten, denen be-
sondere Bauerhäuser angewiesen sind oder die eigene Hauser besitzen, 
fein Holz von den Hauswirthen verabfolgt; doch können sie selbiges 
auf Anweisung der örtl ichen Obrigkeit, in den nämlichen Wäldern 
hauen, wo die Gutsbesitzer und Bauern selbst es hauen, und es mit 
ihren eigenen Pferden anführen, dürfen aber durchaus nicht die 
Bauern hierzu anhalten. In Steppengegenden müssen die in beson­
dern Bauerhäusern Einquartierten selbst Torf machen oder Rasen 
stechen und trocknen; an den Orten aber, wo der Dünger nicht zum 
Bedüngen der Felder gebraucht wird, Düngerziegel machen, und da, 
wo auch dies nicht ist, Stroh gebrauchen. Falls es nothwendig wäre, 
den Truppen zu erlauben, auf Grund dieses Paragraphen, aus den 
Kronswäldern Holz für sich zuhauen, ist die Zahlung der Stamm-
gelber in Gemäßheit des Forstreglements, auf Rechnung der allge-
meinen Landesprästanden des Gouvernements zu stellen. 

Anmerkung. Sollte die Erfüllung des §. 296 aus besonderen ört­
l ichen Rücksichten, von der örtl ichen Civilobrigkeit und den 
Gouverneiuents-Chefs selbst als sehr beschwerlich für die Trup­
pen und ganz unmöglich befunden werden, so sind die Gouver-
»eure berechtigt, hierüber jedes Mal an dus Ministerium des 
Innern besondere Vorstellungen zu machen, in welchen auch 
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mit Berücksichtigung der örtl ichen Verhältnisse, die Maaßregeln 
zur Beseitigung der angegebenen Schwierigkeiten angeführt fein 
müssen. 

§. 297. Beleuchtung erhalten von den Hauswirthen der Quar­
tiere nur die Militairpersonen untern Ranges; Militairrangpersonen 
dagegen (§. 188) beleuchten sich in Dörfern für ihr eigenes Geld und 
erhalten in den Städten Lichte auf Rechnung der Stadtseinkünfte 
oder der Landessteuer, nach den an seinem Orte erörterte!. Regeln; aus-
genommen nur dann, wann sie mit Truppen durch eine Stadt gehen 
und temporair darin einquartiert sind, in welchem Fall sie in der 
Stadt von den Hausbesitzern und nicht von der Landschaft, Beleuch-
tung erhalten. 

§. 298. In den mit den Hauswirthen oder ihrer Dienerschaft ge-
meinschaftl ichen Zimmern und Wohnungen wird für die Gemeinen 
keine besondere Beleuchtung bestimmt; sie nehmen an der gemein-
schaftl ichen Beleuchtung Theil und begnügen sich, in Ermangelung 
von Lichten, auch mit Pergelholz. 

§. 299. Wenn aber die Einquartierten in den Städten, getrennt 
von den Hauswirthen und deren Dienerschaft, besondere Zimmer 
haben; so wird die Beleuchtung für sie für die Wintermonate auf 
jeden Tag nach folgendem Maaßstabe festgesetzt: auf ein Zimmer für 
16 Mann werden abgelassen 3 Talglichte, von denen hundert auf 
zwölf Pfund gehen; auf ein Zimmer für 10 Mann zwei solcher Lichte 
und auf ein Zimmer für sechs Mann ebenfalls zwei. Für die Sommer­
monate wird keine Beleuchtung angewiesen. 

§. 3oo. Zur Vorbeugung aller Mißhelligkeiten und Streitig­
keiten müssen in allen den Fallen, wo Holz und Lichte besonders für 
die Einquartierten angewiesen sind, dieselben in dem bestimmten Be-
trage, für jeden Monat zum voraus, gegen desfallsige Quittung 
durch besondere von den Regimentern und Kommando's dazu be-
stimmte Personen in Empfang genommen werden, die auch die Ver-
pflichtung haben, die von den Hausbesitzern empfangenen Lichte und 
Holz wem gehörig herauszugeben; dieselben sind aber nicht direkt von 
den Hausbesitzern an die Einquartierten zu verabfolgen. 

II. Von der Beheizung und Beleuchtung auf Rechnung der 
StadtSeinkünfte oder der Landessteuer. 

% 3oi. Auf Rechnung der Stadtseinkünfte oder, wo erforder-
l ich, der allgemeinen Landesprästanden (§. 34) werden beheizt und 
beleuchtet: 1) die Kasernen, welche von der Krone oder vom Lande 
und von den Städten erbaut sind, wenn die Beheizung und Beleuch-
tung derselben nicht auf Rechnung der Krone genommen ist; 2) die 
besonderen Krens-, Gemeinde- und Privathauser, welche von Mili-
tairbeamten und Verwaltungen in Denjenigen Städten eingenommen 
sind, wo sich das Hauptquartier oder die Korps- und Divisions-
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quartiere oder auch der Regimentsstab befinden; 3) die Lokale der 
Batail lone und Halbbatail lone der Militairkantonisten, wo^für sie 
kein Holz und Licht abgelassen ist; 4) diejenigen Krons- und Stadts­
gebäude, in welchen die der Fürsorge der Civilobrigkeit übergebenen 
kranken Militairpersonen untergebracht sind; 5) die Kordongebäude, 
und so lange diese noch nicht erbaut sind, die Tamoschna-, Quaran-
taine- oder Privatgebäude, in welchen die Gränzwache an den Ufern 
des schwarzen und asowschen Meeres und an der türkischen Granze 
einquartiert ist; 6) die den Batterie- und Arti l lerieschulen ähnlichen 
Anstalten; 7) die in den Städten von den Civilarrestantenkompagnieen 
eingenommenen Gebäude, gemäß den Verordnungen über diese Kom-
pagnieen. 
A n m e r k u n g  1 .  D i e  R e g e l n  ü b e r  d i e  B e h e i z u n g  u n d  B e l e u c h t u n g  

der Etappengebände siud in dem Reglement über die Verwiesenen. 
Anmerkung 2. Auf Rechnung der Krone kommt die Beheizung 

und Beleuchtung in verschiedenen Festungen :c. k. 
§. 302. Im Allgemeinen kann die Beheizung der von denTrnp-

pen eingenommenen Lokale nur dann auf Rechnung der allgemeinen 
Landcsprästanden bewerkstell igt werden, wenn sie in Städten und 
nicht wenn sie in Dorfern oder Flecken einquartiert sind. Hiervon 
sind ausgenommen: Bessarabien und einige Städte im Mohilewschen 
und in den westlichen Gouvernements :c. 

§. 3o3. Die Verabfolgung von Lichten, zur Beleuchtung der 
von den Militärverwaltungen und Rangpersonen eingenommenen 
Häuser in denjenigen Städten, wo sich das Haupt-Korps- oder Divi-
sionsquartier und der Regimentsstab befinden, so wie überhaupt zur 
Beleuchtung der Lokale der Militairrangpersonen auf Rechnung der 
Landcsprästanden in solchen Städten, die nicht hinlänglich Häuser 
haben, richtet sich nach der Zahl der von einem jeden derselben wirk-
lich eingenommenen Zimmer und darf das weiter unten in den §§. 325 
bis 332 festgesetzte Maaß nicht überschreiten. In den Arti l leriedwi-
sionsschulen wird zu einem Licht auf drei Schüler abgelassen. 

§. 304. Den bei den Hospitälern befindlichen Beamten des 
Kommissariats- und Medizinalressorts wird Beheizung und Beleuch-
tung verabfolgt: 1) in Natura aus der allgemeinen Quantität von 
Holz und Licht, die auf Rechnung derHospitalsumme angeschafft sind: 
denen, die in Kronshospitalgebäuden und in Häusern, die auf Rech-
nung des Kommissariats gemiethet sind, wohnen (auch in einigen be-
sonders benannten Festungen ic. zc.); 2) auf Rechnung der Stadts-
cinkünfte oder der Landesprästanden, denen die in Privatquartieren 
wohnen, an denjenigen Orten, wo die zur Einquartierung angewie-
jenen Quartiere auf Rechnung der Stadtseinkünfte oder der Landes-
prästanden beheizt und beleuchtet werden müssen. 

§. 3o5. Ausserdem wird 1) auf Rechnung der Stadt oder 
Landesprästanden Holz für Truppen abgelassen, nach den §§. 35o 
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und 35i, wenn sie in Lagern oder zusammengezogenen Quartieren 
stehen; 2) znr Zeit des Marsches erhalten die Truppen Holz zum 
Brodbacken immer auf Rechnung der Landesprästanden; 3) den 
Frauen und Familien der auf dem Marsch befindlichen Militairrang-
Personen muß, zugleich mit der Anweisung von Quartieren, Holz und 
Licht auf Rechnung der Summen der Landessteuer in dem nämlichen 
Betrage verabfolgt werden, in welchem ihre Manner, wenn sie in 
Kantonirungsquartieren sich befanden, diese Erfordernisse erhalten 
würden. 

§. 3o6. Bei der Bestimmung und Erbebungsart der Summen 
für das Material zur Beheizung und Beleuchtung, ihrer Verwendung 
und der Rechnungsablegung über sie, werden allgemeine Vorschrift 
ten beobachtet, die in der ersten Abtheilung dieses Reglements und in 
den Verordnungen über die Einkünfte und Ausgaben der Städte ent-
halten sind; rücksichtlich des Betrages dieses Materials und der bei 
Versorgung mit selbigem zu beobachtenden Ordnung aber stehen die 
nachfolgenden Regeln zur Beobachtung (§§. 3oy—345), 

A. Allgemeine Vorschriften über die Beheizung und Beleuchtung in den Gouvernements 
auf Rechnung der Stadtseinkünfte oder der Landesprästanden. 

a )  V o n  d e r  B e h e i z u n g .  

§. 307. Die Beheizung wird nach den Klimaten, in welchen 
sich die Gouvernements befinden, und nach den Jahreszeiten bestimmt. 

§. 3o8. Nach den Klimaten werden alle Gouvernements, in 
Beziehung auf die Beheizung, in drei Landstriche getheilt: den nörd-
lichen, mittleren und südlichen. Im nördlichen Landstriche rechnet 
man sieben Wintermonate, vom Oktober bis zum Mai; im mittleren 
sechs, vom Oktober bis zum April; im südlichen fünf, vom No-
vmtber bis zum April. Die übrigen Monate werden als Sommer-
monate gerechnet. 
A n m e r k u n g .  Z u m  n ö r d l i c h e n  L a n d s t r i c h  w e r d e n  g e z a h l t  d i e  G o u -

vernements Archangel, Witepsk, Wladimir, Wologda, Wjätka, 
Kasan, Kostroma, Livland, Moskau, Nischnei-Nowgorod, 
Nowgorod, Olonez, Orenburg, Perm, Pleskau, St. Peters-
bürg, ganz Sibirien, Twer, Esthland, Jaroslaw, und das 
Großfürstenthum Finnland. Zum mittleren Landstrich gehören: 
Bialostok, die Gouvernements Wilna, Wolhynien, Woronesch, 
Grodno, Kaluga, Kurland, Kursk, Minsk, Mohilew, Orel, 
Pensa, Rasan, Saratow, Simbirsk, Smolensk, Tambow, 
Tula, Charkow und Tschernigow; zum südlichen Landstrich ge-
hören: das Gouvernement Astrachan, die Provinz Bessarabien, 
die Länder der Kosaken am Don und am schwarzen Meer, das 
Gouvernement Ekaterinoslaw, das Transkaukasische Gebiet, 
die Provinz Kaukasien und die Gouvernements Kiew, Podolien, 
Poltawa, Taurien und Cherson. Gemäß dieser Einteilung der 
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Gouvernements und Provinzen nach Klimaten geschieht die Ver-
abfolgung von Beheizung und Beleuchtung sowohl an die Trup-
pen, als an die übrigen Jurisdiktionen, die vom Lande mit 
diesen Bedürfnissen versehen werden. 

§. 3op. Nach den Jahreszeiten unterscheidet man dieHeizung im 
Winter) zur Heizung der Zimmer und Bereitung der Speisen; und 
die Heizung im Sommer bloß für das- letztere. 

§. 310. Gemäß diesen Eintheilungen wird die Verabfolgung von 
Brennholz verschieden festgesetzt: i) für die Generale, Stabs-und 
Oberoffiziere; 2) für die Militairpersonen untern Ranges; 3) für die 
Militairanstalten, und 4) für durchmarschirende Kommando's. 

§. 3ir. Den Generalen wird an Brennholz bestimmt: einem 
Dollen General für 9, einem Generallieutenant für 7 und einem 
Generalmajor für 6 Zimmer. Auf jedes Zimmer wird ein holländi-
scher Ofen gerechnet und für jeden Ofen wird auf einen Wintermonat 
zu einem Drittel Faden dreischeitiges Holz abgelassen. 

§. 312. Den Stabsoffizieren wird für die Winterzeit nach der 
int vorhergehenden §. angeführten Berechnung, für 2 hollandische 
•Defett, und den Oberoffizieren für 1 Ofen Brennholz gegeben. 

§. 3i3. In Ergänzung zu diesem Betrage wird den Militair-
rangpersonen noch Brennholz für die Küche und Gesindestube bestimmt, 
und man nimmt dabei an: für jeden General eine Küche mit einer be-
sonderen Gesindesstube; für jeden Stabsoffizier eine Kucke (die auch 
Gesindesstube ist); und für Oberoffiziere je für zwei eine Küche. Für 
jede solche Küche oder Gesindesstube wird für's runde Jahr zu zwei 
Faden und zwei Arschinen dreischeitiges Brennholz abgelassen. 

§. 314. Für die Dentschiken der Generale, Stabs- und Ober-
Offiziere wird kein besonderes Brennholz gegeben. 

§. 3i5. Für die Militairpersonen untern Ranges in denjenigen 
Kasernen und Gebäuden, wo die Wohnzimmer mit russischen Oesen 
erbaut find und die folglich keine besondere Küchen haben, wird ab-
gelassen: zur Winterzeit für jede 10 Mann zu einem Drittel Faden 
dreischeitiges Holz für den Monat, und zur Sommerzeit ebenfalls für 
10 Mann zu 10% Werschock dreischeitiges Holz, so daß für jede 
3o Mann zu zwei Arschinen für den Monat kommt. 
Anmerkung .  D ie  Fam i l i en  de r  un te rn  M i l i t a i r pe r sonen  we rden  

bei der Verabfolgung des Brennholzes auf folgende Weise ge-
rechnet: der Mann und die Frau für zwei und zwei Kinder für 
einen erwachsenen Soldaten. 

**§. 316. Wo Kasernen mit holländischen Oefen erbaut und ab­
gesonderte Küchen von ihnen sind, da wird nur für die Wintermonate 
für die Wohnzimmer Brennholz abgelassen, nach der Anzahl der 
wirklich in ihnen befindlichen holländischen Oefen, jeden gerechnet 
für 10 Mann. Hiernachst ist für die Küchen, nach Verhält,,iß der 
in den Kasernen befindlichen Anzahl von^Leuten, besonders Holz zu 
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geben, und zwar auf jede 10 Mann zu 2 Faden 2 Arschinen dreischei-
tiges Holz fürs Jahr zum Bereiten des Essens in den Küchen. 

§ .  3 i y .  Fü r  d i eNeg imeu t s -undBa ta i l l ons l aza re the ,  d i eWohn -
und Klassenzimmer der Militairkantonisten (nach ihren Bataillonen 
oder Halbbataillonen), die Arrestantenzimmer der Militairjurisdik-
tion, Wachstuben, Zeichenkammern, Kanzelleien und Werkstatten, 
wird nicht nach Anzahl der Leute, sondern nach Anzahl der von ihnen 
eingenommenen Zimmer Brennholz abgelassen, indem man für die 
Wintermonate auf jeden russischen oder hollandischen Ofen, Kamin 
und Feuerherd, die nämliche Quantität Holz rechnet, die für 10 
Mann bestimmt ist (für den Monat zu l/z Faden dreischeitiges Holz); 
für "die Sommermonate aber ist nur für die russischen Oefen und 
Feuerherde, wo das Essen gekocht wird, Holz in solcher Quantität 
abzulassen, wie sie nach §• 3i5 für die Sommerlieferung festge-
setzt ist. 

§. 318. Für die Zimmer und Küchen der Lazarethe, so wie für 
Wohn- und Klassenzimmer und Küchen der Militairkantonisten, wird 
für die Winterzeit auf einen Monat mehr Holz gegeben, als für die 
übrigen Gebäude (in Berücksichtigung dessen, daß in den Lazarethen 
sich Kranke, und in den Kantonistenbataillonen Minderjährige 
befinden). 

§. 319. Da bei den Lazarethen und Kantonistenbataillonen sich 
besondere Waschhäuser, Badstuben und ahnliche Anlagen befinden, 
die besonderes Brennholz erfordern, so ist ausser der obenerwähnten 
Quantität, dazu, in runder Rechnung für's Jahr, in folgendem 
Betrage Holz abzulassen: für das Lazareth eines vollen Regiments 
von 3 Bataillonen, 9 Faden; für das Lazareth eines Bataillons oder 
andern in Zahl der Leute demselben gleichen Kommando's, 3 Faden; 
und für die Militairkantonistenbataillone, auf jede 100 Zöglinge zu 
10 Faden dreischeitiges Holz für's Jahr. 

§. 320. Für durchmarschirende Truppen wird, nach ihrer Ver-
legung in Kasernen, für so viel Tage als sie darin bleiben und nach 
demselben Anschlage, wie für die stehende Einquartierung, Holz ver-
abfolgt; kommen sie aber in schon besetzte Kasernen zusammen mit 
den dort schon Einquartierten, so wird für sie nichts besonderes abge-
lassen, es sei denn, daß sie wahrend ihres Bleibens den zehntägigen 
Proviant zubereiten müßten, in welchem Fall ihnen, für jede 3o Mann 
zu 1 Werschok dreischeitiges Holz für den Tag abgelassen wird. 

§. 321. In allen obenbezeichneten Fällen wird dreischeitiges 
Holz zu dem Maaße angenommen, daß die Scheite 2'X Arschinen 
oder 8 bis 10 Viertel Lange haben. 

§. 322. Da aber nach der örtlichen Lage der Gouvernements 
nicht überall Holz von derselben Güte und demselben Maaß gebraucht 
wird, in einigen Gegenden kein wirkliches Brennholz, sondern nur 
dünnes Holz oder Reisig, und in andern gar keines vorhanden 
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so daß Rohr und andere ähnliche Produkte zur Heizung gebraucht 
werden; so wird als allgemeine Regel festgestellt, daß den Truppen 
Heizungsmaterial von der Art verabfolgt werde, wie sie die örtlichen 
Umstände erlauben. Drei Kubikfaden Rohr werden für einen Faden 
dreischeitiges Holz gerechnet; wo aber nicht dreischeitiges Holz gestapelt 
wird, sondern nach einem andern Maaß, oder statt dessen dünnes 
Holz, da muß (zur Vermeidung aller Berechnungen und Schwierig­
keiten in den Korrespondenzen und der Rechnungsablegung) die ört­
liche Civilobrigkeit, nach Relation mit der Militairobrigkeit, fest­
setzen, wie viel von jeder Art Heizung als gleich mit einem dreisei­
tigen Faden des obenerwähnten Maaßes zu betrachten sei, und diese 
Bestimmung sowohl denen, welche die Heizung herbeischaffen, als 
auch denen, für welche sie herbeigeschafft wird, zur unbedingten Er-
füllung eroffnen. Demzufolge ist in allen Korrespondenzen mit den 
Ministerien und in den Rechnungen, der Heizung keine andere Be-
nennung zu geben, als dreischeitiges Holz; und wenn es wo nvthig 
ist, des Preises zu erwähnen, so ist nicht der Preis desjenigen Mate-
rials anzuführen, das an Stelle eines dreiseitigen Fadens Holz 
gebraucht wird, sondern derjenige Preis, den jeder Faden kostet, 
nachdem der Preis des Materials, dem Obigen gemäß auf je einen 
Faden reducirt ist. 

§. 323. Diese Regel (§.322) ist auch bei dem einscheitigenHolz 
(dessen man in einigen Fällen nicht entbehren kann) in Anwendung 
zu bringen; d h. drei Faden einscheitiges werden auf einen Faden 
dreischeitiges Holz gerechnet. 

§. 324. Die Anfuhr des Holzes nach den vom Militair einge­
nommenen Quartieren muß auf Rechnung derselben Mittel, aus 
welchen die Herbeischaffung selbst geschieht, gestellt werden. Daher 
müssen die Gouvernements-Obrigkeiten, bei Anfertigung der Bedingun­
gen über die Abhaltung von Torgen zur Lieferung von Holz, darin 
.auch die Verpflichtung für die Ablieferer aufnehmen, daß das Holz 
nach den vom Militair eingenommenen Hausern angeführt werde. 

b )  Von  de r  Be leuch tung .  

§. 325. Material zur Beleuchtung wird verabfolgt für die Zim-
nur der Stabs- uud Oberoffiziere, Kasernen der Soldaten, die Ba­
taillone der Militairkantonisten und die Arrestantenzimmer der Mi-
litairjurisdiktion. Die Verabfolgung geschieht für die Wohnzimmer 
nebst Küchen und Waschhausern. 

§. 326. Keine Beleuchtung, weder vom Lande noch aus den 
Stadtseinkünften, wird zugestanden: 

1) für Generale; 
2) für die Ingenieur-, Artillerie- und Armeekanzelleien, für die 

Werkstätten und die Klassenzimmer derMilitairkantonisten; denn 
dies gehört zur Oekonomiercchnung dieser Ressorts selbst;' 
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3) für die Regiments- und Bataillonslazarethe, denn die Kom-
mandos, zu welchen sie gehören, haben besondere ihnen zuge-
standene Mittel. Hiervon sind ausgenommen die der Krone 
oder den Städten gehörenden Gebäude, in welchen Militair-
kranke, die der Fürsorge der Civilobrigkeit übergeben worden, 
untergebracht sind; diese Gebäude werden auf Rechnung der 
Stadtssummen beleuchtet; 

4) für die Korridore, Treppen und Stalle derjenigen Gebäude, 
wo Truppen einquartiert sind, weil sie auf ökonomische Anord-
nung derer, die Holz und Licht zur Beheizung und Beleuchtung 
der Soldaten- und Offizierskasernen erhalten, beleuchtet werden 
müssen; 

5) für Wachstuben und Wachen, wo die Kommando's, von denen 
die Wache hingestellt ist, die Lichte brauchen müssen, die sie für 
die Kasernen nach der Zahl der Leute erhalten haben; 

6) für die Dentschike der Generale, Stabs- und Oberoffiziere. 
§. 327. Die Beleuchtung wird für diejenigen, denen sie nach 

den §§. 325 und 326 zukommt, überhaupt nur für die Wintermonate 
zugestanden, nach der nämlichen Bezeichnung derselben, wie sie in 
Beziehung auf die Ablassung von Brennholz gemacht ist. (§. 308.) 

§. 328. Für den Stabsoffizier werden vier, für den Oberoffizier 
zwei Lichte auf den Tag bestimmt. 

§. 829. Für jede 10 Mann Gemeine werden zu zwei Lichte auf 
den Tag bestimmt. 

§. 33o. Für die Wohnzimmer, Küchen und Waschhauser der 
Militairkantonisten und für die Arrestantenzimmer werden Lichte nach 
der Anzahl der Zimmer abgelassen, indem man jedes Zimmer für 
10 Mann Gemeine rechnet. 

§. 33i. In allen obenbezeichneten Fallen werden solche Lichte 
verabfolgt, von denen 8 auf ein Pfund und 320 auf ein Pud gehen. 

§. 332. Wenn aber auch in einigen Gegenden Lichte nach einem 
andern Verhaltniß verkauft werden sollten, so muß man doch immer 
der gleichförmigen Rechnung wegen, 8 Lichte auf ein Pfund und 
320 auf ein Pud rechnen. 

B. Besondere Regeln für die Festungen Kronstadt, Narwa, Schlüsselburg und die 
Städte Sophia, Gatschina, Oranienbaum, Peterhof und Strelna. 

§. 333 bis 345. 

Fünftes Kapitel. 
Von den Lagerplätzen und den Bedürfnissen der Truppen 

zur Zeit ihrer Anwesenheit im Lager. 
tz. 346. Die Platze zum Beziehen eines Lagers für die Truppen 

werden nach gegenseitiger Uebereinkunft der Militair- und Civilobrig-
feit bestimmt. 

5 
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§. 347« Vorzugsweise werden unbebaute, den Städten gehö-
rende Platze zu Lagern angewiesen; ist dies aber nicht möglich, so 
wählt man auch Ländereien, die Gutsbesitzern oder Landgemeinden 
gehören. 

§• 348. Wenn im Fall der Notwendigkeit solche Ländereien 
eingenommen werden, die ihren Besitzern eine Einnahme tragen, so 
erhalten diese letzteren für den dadurch gehabten Verlust volle Entschä-
digung aus der Landessteuer, und die hierzu erforderliche Summe 
wird, in der oben, in der ersten Abtheilung vorgeschriebenen Ord-
nutig, in das Budget und die Reparation aufgenommen. 

§. 349. Die Abschätzung des Verlustes in solchen Fallen ge-
schieht durch die örtliche Obrigkeit unter eidlicher Abhörung unbethei-
ligter kundiger Leute aus verschiedenen benachbarten Ddrfern. 

°§. 35o. Bei der Dislokation der Truppen in Lagern erhalten 
sie auf Anweisung der Ortspolizei zum Grützkochen und Brodbacken 
gefallenes, abgetrocknetes und abgestandenes Holz; in Ermangelung 
dessen aber werden sie nach allgemeiner Grundlage vom Lande mit 
Holzversorgt, wobei für den Monat bestimmt wird: 1) im St. Peters-
burgschen Gouvernement für 10 Mann zu 2 Arschinen einscheitiges 
Holz; 2) in den Gouvernements Livland, Esthland, Witepsk, 
Archangel, Orenburg, Cberson, Ekaterinoslaw, Taurien und dem 
kaukasischen Gebiet für 10 Mann zu 10^ Werschok, oder für 3o Mann 
zu 2 Arschinen dreischeitiges Holz; 3) in den übrigen Gouvernements, 
in den Städten: auf 16 Mann 2 Arschinen 11% Werschok, 
auf 10 Mann 1 Arschin 12% Werschok und für 6 Mann eben so viel 
einscheitiges Holz für den Monat; in den Kreisen: für 12 Mann 
zu 1% Faden einscheitiges Holz für die ganze Zeit, oder 12 Werschok 
für den Monat. 

§. 35i. Den Generalen, Stabs- und Oberoffizieren derGarde-
und Armeetruppen ist für die Zeit ihrer Anwesenheit im Lager, auf 
Rechnung der Landesprästanden ausser dem für die Militairpersonen 
untern Ranges angewiesenen Betrage, Holz zum Gebrauch in der 
Küche für das Zubereiten der Speisen abzulassen, und zwar auf jede 
Küche für den Monat zu 2 Arschinen ein- oder 10% Werschok drei-
scheitiges Holz, wobei für jeden General und Stabsoffizier eine Küche, 
für alle Oberoffiziere jeder Kompagnie, Eskadron oder Artillerie-
Batterie zusammen zwei Küchen, und für die beim Stabe befindlichen 
Beamten, je für zwei, eine Küche bestimmt wird. Doch ist für jede 
Kompagnie und Batterie des Musterinfanterieregiments und der beiden 
Musterartilleriebatterieen dieses Holz nicht für zwei Küchen, die für 
die etatmäßige Anzahl von Oberoffiziercn bestimmt sind, abzulassen, 
sondern nach Maaßgabe der wirklich in ihnen befindlichen Anzahl von 
Oberoffizieren und zukommandirten Zöglinge derMilitairlehranstalten. 

§. 352. Ausserdem (§§. 346—351) wird den Truppen, die im 
Lager, oder während der Ausführung von Festungs- und Krons-
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arbeiten in Lagern und Baracken stehen, und nicht in Kasernen sich 
befinden, Stroh zur Unterlage für die Militairpersonen untern Ranges, 
zn fünf Pfund auf jeden Mann für den Monat, vom Lande geliefert. 

Anmerkung. Für die Truppen der aktiven Armee, die für die 
Lagerzeit in Korps zusammengezogen werden, wird nach Anlei-
hing des Swods der Militairgesetze (Th. 4, Buch 3, §. 1664), 
statt der oben bestimmten Quantität Stroh in Natura, Geld 
abgelassen (für die Leinwand zur Unterlage) nach den zur Zeit 
der Zusammenziehung der Truppen geltenden Marktspreisen und 
nach Verhaltniß der vorhandenen Anzahl von Leuten. 

§. 353. Dieselbe Quantität Stroh (§. 352) wird auch den zur 
Beziehung der Wachen in den Kasernen der Festungen Dünaburg, 
Bobruisk, Wilna und Grodno einquartierten Truppen, für die 
8 Monate, wann die Festungsarbeiten gemacht werden, vom Lande 
geliefert. 

§. 354. Die zum Lager ausmarschirenden Truppen richten, 
zeitig vor ihrem Aufbruch dahin, alle ihre Requisitionen, wegen Lie-
ferung des zu den Bivacs nothigen Materials, so wie wegen Ver-
abfolgung von Holz und Stroh, an die Gouvernements-Obrigkeit. 

§. 355. Die Civilgouverneure erfüllen diese Requisitionen, ohne 
eine besondere Genehmigung dafür zu erbitten, indem sie diese Oblie-
genheit, so gleichmaßig und mit so wenig Belästigung als möglich, 
auf die Einwohner repartiren, und berichten jedesmal über ihre ge-
troffenenAnordnungen dem Minister des Innern zu seiner Wissenschaft. 

1 
Sechstes Kapitel. 

Von den Weideplatzen für die den Truppen 
gehörigen Pferde. 

§. 356. Die bei den Truppen befindlichen Pferde erhalten Wei-
den, entweder auf Rechnung der Regimenter undKommando's selbst, 
oder auf Anweisung bei den Einwohnern. 

§. 357. Auf Rechnung der Regimenter und Kommando's selbst 
erhalten Weideplatze: 

1) dk Frontpferde sämmtlicher Gardekavallerieregimenter und die 
Front-, Reit- und Vorspannpferde der Garde- reitenden und 
Fußartillerie, und der Armee- reitenden Artillerie; 

2) die Frontpferde sämmtlicher Kürafsierregimenter; 
3) in den Dragoner-, Husaren-, Ulahnen- und reitenden Jager-

regimentern diejenigen Pferde, für welche aus der Proviant-
jurisdiktion Fourage für ein rundes Jahr abgelassen wird. 

Anmerkung .  A l l e  h i e r  angeze ig ten  P fe rde  müssen  i n  den  S tä l l en  
mit Gras gefüttert werden und werden nicht zur Abgrasung 
auf die Wiesen gelassen. 

5 *  
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§. 358. Zur Verpflegung dieser Pferde miethen die Militair-
chefs selbst Wiese», oder kaufen das Gras an den nahe bei den Lagern 
oder Quartieren gelegenen Orten für verabredete Preise laut mit den 
Einwohnern abgeschlossener Kontrakte; das Gras auf den gemieteten 
Wiesen lassen sie aber von ihren Leuten abmähen und mit Regiments-
pferden anführen, und dürfen hierbei durchaus keine Hülfe von 
irgend Jemand verlangen. 

§. 359. Von den Einwohnern werden Weideplatze zur Gras-
fütterung angewiesen: 

1) für diejenigen Armeepferde der Dragoner-, Ulahnen-, und Hu-
sarenregimenter, für welche keine Fourage für's ganze Jahr 
abgelassen wird; 

2) für die Artilleriepferde der Pulverkasten, bei der Armeeartillerie 
zu Pferde, und bei der Gardeartillerie zu Fuß und zu Pferde, 
für anderthalb Monate; 

3) für die Pferde bei den Kanonen und Pulverkasten in der Artillerie 
zu Fuß, für zwei Monate; 

4) für die Zugpferde in allen Kavallerie- und Jnfanterieregimentern, 
reitenden und Fußartilleriebatterieen und Sapeurbataillonen, 
nach den Klimaten, und zwar: im nordlichen Landstrich für 
vier, im mittleren für fünf, und im südlichen Landstrich für 
sechs Monate; 

5) für die Packpferde des Gardekosakenreqiments und der Uralschen 
Gardekosaken, für Die Pack- und Reitpferde aller Kosakenregi-
menter, ebenfalls nach den Klimaten (P. 4); 

6) für die eigenen Pferde der Offiziere, in der Anzahl, die jeder 
haben darf, gleichfalls nach den Klimaten (P. 4). 

§. 36o. Für die beim Stabe befindlichen Pferde werden Weide-
platze nur auf so viele Pferde angewiesen, als jedem Beamten zu 
halten bestimmt ist. Die eigenen Offizierspferde über diese Zahl, 
können mit denen der Einwohner zusammen geweidet werden, d. h. 
für die eigenen Pferde der Stabs- und Oberoffiziere der Garnison-
bataillone, der Invaliden- und Etappenkommando's und überhaupt 
der Offiziere der iintern Wache, gleichwie der Lieutenants, Sekond-
lieutenants und Fähnriche der Jnfanterieregimenter werden nicht be-
sonders Weideplatze angewiesen, doch wird es ihnen gestattet, zu-
sammen mit den Einwohnern des Orts, wo sie ihren Aufenthalt 
haben, die Weiden zu benutzen. 

§. 36i. Zur Grasfütterung der Pferde müssen, da, wo die Ein-
wohner selbst ihre Heerde» weiden, Triften und Weideplätze oder an-
fcicre Platze, wo Futterkrauter wachsen, angewiesen werden; wo 
aber dergleichen Platze nicht'hinlänglich oder gar nicht vorhanden sind, 
sind die Pferde im Frühjahr auf Brachfelder, und nach Abnahme des 
Getreides aufRoggenfelder und nach abgenommenem Heu aufWiesen 
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herauszulassen, mit der dabei zu beobachtenden Vorsicht, daß keine 
Abgrasung des Getreides oder Heues geschehe. 

§. 362«. Wenn sich die Grasfütterung in der Nahe der Regiments-
quartiere unzulänglich erweisen sollte, so sind die Pferde eskadron-
weise auch nach anderen geeigneteren, aber nicht entfernten Plätzen 
zu treiben. 

§. 363. Bei unvorhergesehenen Fällen, als: bei Mangel an 
Weideplätzen im Kreise, verspäteter Rückkehr der Truppen von Ma-
nbvern und Revüen u. dgl. m., sind die Truppen berechtigt, statt der 
Anweisung von Weideplatzen, zu 3o Pfund Heu auf jedes Pferd für 
den Tag zu verlangen, und zwar für die Dauer der Zeit, die für die 
Grasfütterung bestimmt ist. 

§. 364. Die Anweisung von Weideplätzen in Natura kann auch 
durch Verabfolgung von Gras, zu 60 Pfund auf jedes Pferd für den 
Tag, ersetzt werden. 

§. 365. Die Militairchefs können in keinem Falle von den Ein-
wohnern Geld an Stelle der in Natura anzuweisenden Weideplätze 
verlangen. 

§. 366. Die Militairchefs sind bei der Forderung von Weide-
Plätzen verpflichtet, durchaus keine Störung in den verschiedenen 
Landarbeiten zu machen, und müssen vielmehr nach den örtlichen Be-
quemlichkeiten und der Jahreszeit sich richten, um für die Einwohner 
weder eine Bedrückung noch ein Hinderniß in ihrer Wirtbschaft zu ver-
anlassen, und für die Regimenter die Zeit zum Herauslassen der 
Pferde auf die Grasfütterung derartig bestimmen, daß dieselbe gesund 
und nahrhaft fei. 

§. 367. Wegen Anweisung von Weideplätzen, wo keine unbe-
bauten Stellen sind, wenden sich die Militairchefs zeitig an die Civil-
obrigfeit und zwar nicht spater als einen Monat vor Auslassung 
der Pferde. 

§. 368. Requisitionen dieser Art werden erfüllt entweder durch 
Anweisung von Weideplätzen bei den Einwohnern in Natura, oder 
durch Miethe derselben aus den im Gouvernement für die Landes­
obliegenheiten erhobenen Summen, je nachdem das eine oder das 
andere für angemessener befunden wird; wobei im ersteren Falle die 
Reihefolge und die erforderliche Gleichstellung zwischen den Dörfern 
zu beobachten ist, deren Bestimmung von dem Ermessen der Civil-
obrigf'eit abhängt; während im letzteren Falle der Ersatz der Natural-
Obliegenheit durch Geldsteuer nicht anders bewerkstelligt wird, als 
mit Allerhöchster Bestätigung, und nachdem die vorgeschlagene Steuer-
erhebung und die Ausgabe, nach der in der ersten Abtheilung dieses 
Reglements vorgeschriebenen allgemeinen Ordnung, in das Budget 
und die Reparation aufgenommen worden. 



§. 36g. Wenn wegen Mangels anderer geeigneter Platze, zur 
Jurisdiktion der Forstverwaltung gehörige Heuschlage als Weideplatze 
angewiesen werden; so geschieht die Zahlung der dafür den Forstein-
fünften zustandigen Gelder, in obenbezeichneter Ordnung, aus den 
allgemeinen Summen der Prastandensteuer. 

Siebentes Kapitel. 
Von den für die Truppen zu stellenden Podwoden 

und Führern. 

Grster Titel. 
V  o  n  d e n  P o d w o d e n .  

I. Allgemeine Vorschriften. 
§. 370. Podwoden werden von den Einwohnern gegeben: r) bei 

Bewegungen der Regimenter und anderer Kommando's, die einen 
etatmäßigen Bestand haben; 2) bei Durchmärschen der verschiedenen 
abgetheilten Militairkommando's, die keinen etatmäßigen Bestand 
haben; 3) bei anderen weiter unten angezeigten Gelegenheiten. 
(§. 422 und folg.) ' «1 
Anmerkung .  D ie  Rege ln  übe r  d i e  Podwoden  f ü r  Rek ru tenpa r t i een  

und für die, die Arrestanten und Verwiesenen geleitenden Kom-
mando's, sind im Rekrutenreglement und in den Reglements 
über Arrestanten und Verwiesene enthalten. 

§.  371.  Podwoden werden in jedem Fall nicht anders verlangt 
und gegeben, als in der weiter unten für jedes Erforderniß festgesetzten 
Anzahl, es sei denn, daß ein besonderer Befehl der höheren Obrigkeit 
wegen Stellung von Podwoden in größerer Zahl erfolgt. 

§. 372. Die Stellung der P^vwoden geschieht, in Natura und 
gleichmäßig für alle Jurisdiktionen, durch die örtliche Obrigkeit auf 
Requisition der Militairobrigkeit, welche jedesmal über die Anzahl 
der ihr erforderlichen Podwoden, so wie über den Marsch des Regi-
ments oder Kommando's die gehörige Benachrichtigung zu er-
lassen hat. 
Anmerkung .  Be i  e i ne r  Ve rse t zung  de r  T ruppen  aus  den  K re i sen  

der Militairkavallerieansiedelung geben die Militairangesiedelten 
dieser Kreise Podwoden zum Transport der Militairlasten gemein-
schaftlich mit den innerhalb der Kreise belegenen Krons- und 
Privatdörfern, bis zur Granze ihrer Kreise. 

§. 373. In allen Fällen, wo es verordnet ist Podwoden zu 
geben, sind die Regimenter und übrigen etat- und nichtetatmaßigen 
Militairkommando's verpflichtet, den Einwohnern für selbige an 
jedem Orte den nach der Postverordnung zuständigen Betrag der 
Progon, in baarem Gelde ohne den geringsten Aufenthalt, zu bezahlen; 
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Quittungen oder andere Bescheinigungen dürfen sie durchaus nicht 
an Stelle des Geldes geben; und wenn das Regiment oder Kom-
mando die Progon nicht in baarem Gelde zahlen würde, so trifft die 
Ortsobrigkeit die Anordnung, daß ihnen Podwoden gegen Quittungen 
oder Bescheinigungen nicht gegeben werden. Wenn aber Truppen 
von einem Orte zum andern übergehen (jedoch nicht dann, wann die 
Militairlasten transportirt werden, was nur gegen Zahlung der ge-
schlichen Progon geschehen kann), und es ganz unmöglich wäre, 
dazu die Zugpferde zu gebrauchet,; so requiriren die Korpschefs die 
Stellung der durchaus notwendigen Anzahl Podwoden vom Lande, 
und geben ihren Truppen den Befehl, den Einwohnern für die ge-
nommenen Podwoden Quittungen zu ertheilen, zufolge der im Swod 
der Militairgefetze (Th. 4, Buch 3, i5qj—i6i3) enthaltenen 
Regeln. 

§. 374. Wenn aber beim Marsche der Truppen eine größere 
Anzahl von Podwoden ndthig wäre, als hier in den untenfolgenden 
Paragraphen bestimmt ist und die Civilobrigkeit darüber keinen Be-
fehl erhalten hatte, so müssen die Militairchefs, ohne die Stellung 
von Podwoden zu verlangen, selbige für verabredete Preise niiethen. 

§.  376.  Bei der Dislokation der Truppen in Quartieren, können 
sie in keinem Falle und wegen keines Bedürfnisses Podwoden von den 
Einwohnern verlangen und müssen dieselben, wenn sie deren bedürfen, 
für verabredete Preise miethen. Einige Ausnahmen von dieser Regel 
sind unten in §. 397 und den folgenden angezeigt. 

§. 376. Ein Paar Ochsen mit dem gewöhnlichen Angespann 
wird für zwei einspannige Podwoden gerechnet. 

II. Von den bei Bewegungen der Regimenter und anderer etat-
mäßigen Kommando's zu stellenden Podwoden. 

§. 377. Die Podwoden werden von den Einwohnern in ver-
schiedener Anzahl gestellt: 1) für die inneren und Liniengarnison-
bataillone und 2) für die Infanterie- und Kavallerieregimenter und 
die Artillerie. 
Anmerkung .  Nach  a l l geme ine r  G rund lage  de r  m i l i t a i r i s chen  Be -

stimmungen werden bei Uebergangen von Partieen oder Kom-
niando's der O.uarantainewache von einem Ort zum andern Pod-
woden vom Lande gegeben, die Progongelder für diese Podwo-
den aber aus den Ueberresten der für die innere Wache abgelasse-
nen Summen bestritten. 

1) Von den Podwoden für die Garnisonbataillone. 

§. 378. Ein Garnisonbataillon, das den Etat der Feldtrnppen 
hat, erhalt zur Zeit seiner Bewegung die nachstehende Zahl einspan-
niger Podwoden: 
1) für das Bataillonslazareth, gerechnet auf40 Mann Kranke, und 

darunter für 16 Schwerkranke, von denen 2, und im Fall ihrer 
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mehr sind, auch 3 auf eine Podwode gelegt werden, mit der 
ganzen Ammunition, acht Podwoden; 

2) für den Transport der Ammunition der übrigen 24 Mann Kran­
ken, die bei demLazareth zu Fuß folgen können, zwei Podwoden; 

3) für den Transport der Hospitalsachen und Geschirre zwei 
Podwoden; 

4) für den Transport des siebentägigen Proviants, der bei voll-
standiger Anzahl der Leute nicht über 3oo Pud an Gewicht be-
tragt, zwanzig Podwoden; 

5) für die Artelkessel zwei Podwoden; 
6) für die Apotheke und Bataillonskanzellei eine Podwode; 
7) für die Schlosser- und anderen Instrumente eine Podwode; 
8) für die Rentei eine Podwode; 
9) für die Offiziersequipagen: a) dem Bataillonskommandeur zwei 

Podwoden, b) dem Major eine, c) dem Kasnatschei und Ad-
jutanten eine, d) dem Auditor und Arzt eine, e) für vier Kom-
pagnieen, auf jede für 4 Oberoffiziere zu 2 Podwoden gerechnet, 
acht Podwoden; 

10) falls kranke Offiziere da sind, für's ganze Bataillon zwei 
Podwoden; 

im Ganzen also nickt mehr als zweiundfunfzig Podwoden, ausser 
denen für die Brodbacker, über welche die Regeln unten erörtert sind. 
(§. 387.) 

§. 379. Für ein Garnisonbataillon, das den Etat der innern 
Wache hat, werden von der obenbezeichneten Anzahl Podwoden zum 
Transport des Lazareths, des siebentägigen Proviants und der Artel-
kessel vier Podwoden abgezogen. Ein solches Bataillon hat folglich 
im Ganzen nicht mehr als achtundvierzig Podwoden nbthig. 

§. 38o. Wenn ein Garnisonbataillon kompagnieweise zum Marsch 
ausrücken soll, so sind die Podwoden dem Obigen gemäß zu nehmen, 
indem man sie für eine oder zwei, oder drei Kompagnieen, und nicht 
nach der Anzahl der wirklich in denselben befindlichen Leute, berechnet 
(um so die Detailberechnungen zu vermeiden). 

§, 38i. Wenn bei der Bestimmung zum Marsche den Offizieren 
Rationen bewilligt sind, so werden ihnen weder Podwoden noch Progon-
gelder gegeben. 

2) Von den Podwoden für Infanterie- und Kavallerieregimenter und Artillerie. 
§. 382. Bei Bewegungen der Infanterie- und Kavallerieregi-

menter und der Artillerie müssen die Einwohner Podwoden geben: 
1) für die zum Backen der Zwiebäcken (Sucharen) und zur Uebernahme 
der Quartiere (Quartiermeister) vorausgeschickten Kommando's; 
2) für den Transport der Kranken nach den Hospitalern, nämlich 
derjenigen Regimenter, die keine Lazarethfuhren nebst Pferden haben, 
und ZUM Transport des Geschirres der gefallenen Pferde derKavallerie-
regimenter. 
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% 383. Für 36 Mann Brodbacker, die von jedem Infanterie-
batail lon abzuschicken sind, werden sechs einspannige Podwoden ge-
nommen; wenn aber deren eine geringere Anzahl abgeschickt ist, weil 
das Batail lon nicht vollzählig ist, so werden die Podwoden so gegeben, 
daß auf20 Mann nicht mehr als drei einspännigePodwoden kommen» 
Für 20 Mann Brodbacker, die von fünf Eskadronen eines Kavallerie-
regiments abzuschicken sind, werden je zu drei einspannigen Podwoden 
genommen. Mehr als dies darf aber, bei der strengsten Beahndung, 
nirgends und unter keinen Umständen verlangt werden. 

§. 384. Gemäß dieser Berechnung werden die Podwoden für'S 
ganze Infanterie- oder Kavallerieregiment gegeben. 

§. 385. Wenn ein Kavallerieregiment in vier Eskadronen zum 
Marsch ausrückt, so sind für die Brodbacker, deren alsdann i6Mann 
bestimmt sind, drei Podwoden, und wenn in acht Eskadronen, sechs 
Podwoden zu nehmen. Eine solche Anzahl von Podwoden ist für 
Kavalleristen auch um deshalb hinlänglich, weil sie einen Theil ihrer 
Equipage bei den Pferden in der Eskadron zurücklassen. 

§. 386. Falls eine oder zwei Eskadronen zum Marsch kommau-
dirt sind, wird für die Brodbacker nur eine einspannige Podwode ge-
nommen. Wenn eine Kompagnie zum Marsch kommandirt ist, ist 
für die Brodbacker ebenfalls eine einspannige Podwode zu nehmen; 
wenn aber zwei Kompagnieen abgeordnet werden, so sind zwei Pod-
woden zu nehmen, wenn gleich beide Kompagnieen auch zusammen 
marschiren. 

§. 38y. Den von einer Arti l leriebatterie, oder von einer Sapeur-. 
oder Garnisonkompagnie zur Bereitung der Zwiebäcken abgeschickten 
Kommando's ist zu einer einspannigen Podwode zu geben; falls aber 
das ganze Garnisonbatail lon ausrückt, so erhalt dasselbe für die Brod-
backer die gleiche Anzahl von Podwoden, wie die Jnfanteriefeld-
batail lone. 

§. 388. Für die Quartiermeister eines Infanterieregiments sind 
um die Hälfte weniger Podwoden zu geben, als für die Brodbacker 
desselben. Für die Quartiermeister eines Kavallerieregiments aber 
sind zwei einspännige Podwoden zu geben, und für die einer Arti l lerie-
Batterie oder Sapeurkompagnie eine Podwode. Zum Transport der 
Kranken und Pferdegeschirre, nach §. 382, werden für ein Infanterie­
regiment acht, für ein Kavallerieregiment zehn, für eine Arti l lerie-
battcrie oder Sapeurkompagnie eine, und für ein Kosakenregiment 
vier einspännige Podwoden gegeben. 

§. 389. Es ist verboten, Podwoden von den Einwohnern zu 
verlangen: 

1) zum Transport der Fourage für die Zugpferde, die auf Kosten 
der Regimentschefs und in derArti l lerie auf Kosten der Batterie-
kommandeure verpflegt werden müssen 
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2) zum Transport der Kranken zur Zeit des Marsches eines Regi-
ments, einer Kompagnie oder Eskadron, die nach ihrem Etat 
Lazarethfuhren nebst Pferden haben; 

3) zum Transport der Schanzinstrumente und überhaupt derjenigen 
Ammunition, welche der Soldat (es versteht sich der gesunde) 
(§§. 378, 382, 388) in jedem Fall bei sich haben muß. Aus-
genommen hiervon ist der Fall, wann die Regimenter nicht ver-
arbeitete und nicht ausgetheilte Ammunition noch bei sich haben; 
geschieht der Ausmarsch solcher Regimenter plötzlich, so ist ihnen 
zufolge Bestimmung der Korpskommandeure die durchaus nothige 
Zahl von Podwoden zum Transport jener Ammunition zu geben, 
dabei aber zu beobachten, daß nach Maaßgabe der Verfertigung 
und Austheilung derselben an die Soldaten, auch die Forderung 
von Podwoden für selbige eingestellt werde. 

§. 390. Die übrigen Bestimmungen über die Podwoden für die 
etatmäßigen Militairkommando's sind in den §§. 397 und folgenden, 
enthalten. 

III. Von den Podwoden bei Märschen der verschiedenen abge-
theilten Kommando's, die keinen etatmäßigen Bestand haben. 

§. 391. Einzelne Kommando's, die bei verschiedenen Gelegen-
heiten durch Gouvernements durchmarschiren, als: nach Wiedergene-
sung aus den Hospitälern, nach Ueberführung wegen Dienstunfähig-
keit aus Feldregimentern in Garnisonen, oder nach Versetzung aus 
Garnisonen in Feldregimenter, erhalten Podwoden von den Einwoh-
nern nur für die Kranken. 

§. 392. Die Kranken müssen überhaupt zu zwei auf eine ein-
spännige Podwode gelegt werden. — Die Podwoden werden gegeben 
nach der wirklichen Anzahl der Kranken. — Zur Beglaubigung der 
geschehenen Zahlung der Progongelder für die Podwoden, muß der 
die Partie kommandirende Offizier seinem Chef die Quittungen der 
Landisprawniks oder Assessoren vorstellen, wenn er nicht ein besonde-
res Ausgabeheft, mit quittirten Bescheinigungen führt, wie z. B. bei 
der Begleitung von Rekrutenpartieen. 

§. 3g3. Podwoden der Einwohner werden ebenfalls gegeben für 
Militairpersonen untern Ranges, die im Kriege verwundet oder ver-
stümmelt sind, so wie jenen, welche, nachdem sie auf Zeugniß der 
Militairobrigkeit, wegen Krankheiten oder Verstümmelungen, zu 
jeder Art des Dienstes für untauglich befunden worden, nach ihren 
Bestimmungsorten abgefertigt werden. 

§. 394. Von diesen erhalten nur diejenigen Podwoden, welche 
gänzlich unvermögend sind zu Fuß zu gehen; sie werden von der 
innern Wache transportirt, so viel als möglich nach Orten, die an 
derselben Straße liegen, zu zwei und zu drei Mann auf einer 
Podwode. 
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_ §• 3g5. Zur Abfertigung dieser Leute (§. 3g3) auf Podwoden 
geschieht die Verabfolgung der erforderlichen Progongelder aus den 
Kommissariatssummen oder aus dem Kameralhof auf Rechnung dieser 
nämlichen Summen, auf Requisition der Civilgouverneure oder Ba-
taillonskommandeure, gegen Quittung der besonderen Empfanger 
oder der Offiziere, welche die Partieen, wo jene Verstümmelten sich 
befinden, begleiten. 

§. 3g6. Den Remontekommando's (§. 422 u. flg.) wird es auch 
bei ihrer Rückkehr zu den Regimentern mit den angekauften Pferden 
gestattet, für die erkrankten Leute und nöthigenfalls zum Transport 
derFourage, zu einerPodwode auf jede 25 Remontepferdezu nehmen, 
unabhängig von der zur Beihülfe für das Remontekommando von den 
Ortsbewohnern zu stellenden Leuten. 

IV. Von den besonderen Fällen, in welchen für's Militair (gegen 
die gesetzliche Progon auf Grund des §. 393) Podwoden 

gegeben werden. 

§. 397. Bei Versetzung der Divisionsartil lerieschulen und der 
Sapeurschulen aus einem Quartier ins andere, sind einspännige Pod; 
woden zu geben: 1) auf je 20 Mann, zum Transport alles dessen, 
was diesen Schulen gehört, zu einer Podwode, und 2) wenn Kranke 
sind, auf je zwei derselben, nach der in §. 3g2 enthaltenen Vor­
schrift ,  zu einer Podwode. 

§. 3g8. Bei Versetzung von einem Orte zum andern sind für 
jede Garnisonartil leriekompagnie zu geben: 1) zum Transport der 
Kranken nebstAmmunition, derKompagniekessel und der Instrumente, 
vier Podwoden; 2) für siebentägigen Proviant (dreitägigen müssen 
die Leute tragen) sechs; und 3) für die Offiziersequipagen zweiPod-
woden. Hiernach sind die Podwoden auch dann zu berechnen, wann 
die Versetzung einer halben, oder Viertelkompagnie angeordnet ist. 

§. 3gg. f  Bei Versetzung des Kreisarsenals aus einer Festung in 
die andere sind dem Offizier und Unterzeugwärter jedem zu zwei Pod-
woden zu geben, und für das Kommando und die in jedem Arsenal 
befindlichen Handwerksinstrumente sieben Podwoden. 

§. 400. Wenn zur Zeit des Marsches, in Gemäßheit der brt-
lichen Umstände, nicht anbefohlen worden, Podwoden für freie 
Preise zu miethen, sind dieselben von den Einwohnern zu stellen: 
1) zum Transport der Effekten des 2ten, 3ten und 4ten Theils jeder 
Abtheilung eines Belagerungsartil lerieparks (zum Transport dreier 
Theile der Gerätschaften und Vorräthe, doch ohne die Kanonen und 
ohne die Bagage); 2) zum Transport auf jede Entfernung der 
Uebungsvorräthe, für alle Reserveartil leriebatterieen und beweglichen 
Parks, die keine Kronspferde haben. 

§. 401. Bei der Abfertigung der zur Garde ausgewählten Leute 
nach St. Petersburg werden Podwoden gegeben: 1) für die diese 
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Leute begleitenden Offiziere und für die (auf drei Tage) vorausge-
schickten Unteroffiziere, zu einer zweispannigen Podwode; 2) für 
jene Leute selbst, für je zwei, zu einer einspännigen Podwode. Was 
aber die zu Grenadieren, Kürassieren und Sapeuren ausgesuchten Leute 
betrifft, so sind nur für die Kranken unter ihnen zufolge der in den 
§§. Z91 und 392 enthaltenen Vorschrift Podwoden zu geben. 

§ 402. Für Kommando's, die aus den Divisionen zu den in 
St. Petersburg stehenden Mustertruppen, oder von dort wieder zu-
rück nach ihren Divisionen geschickt werden, sind ebenso viel Pod-
woden, als für die zur Garde Ausgewählten zu geben. (§. 401.) 

§. 403. Junker und Feuerwerker, die zur Beförderung als 
Offiziere in der Feldartil lerie attestirt sind und sich nach St. Peters-
bürg zum wissenschaftlichen Examen begeben, erhalten jeder zu einer 
Podwode. 

§. 404. Bei der Abfertigung von Militairperfonen untern Ran-
ges, die zu Polizei- oder andern Stellen der Civiljurisdiktion ernannt 
sind, werden nur für die Kranken, auf den Grund der im §.392 
enthaltenen Vorschriften, Podwoden gegeben. 

405. Bei derAbsendung minderjähriger Soldatenkinder oder 
Kantonisten nach ihrem Bestimmungsorte, sind zu geben: 1) dem 
Offizier zwei Podwoden; 2) dem Unteroffizier eine; 3)'fur diejenigen 
Minderjährigen/ die noch nicht 12 Jahre alt sind, auf je 6, und die-
jenigen die alter sind, auf je 12 zu einer Podwode; und ausserdem 
4) für die Kranken, gemäß der im §. 392 enthaltenen allgemeinen 
Vorschrift. 

§. 406. Den kranken Stabs- und Oberoffizieren der Feld- und 
Garnisontruppen, die Behufs ihrer Heilung nach einem Hospital, 
und nach ihrer Genesung wieder nach ihrem Aufenthaltsort zurück-
reisen, sind jedem Stabsoffiziere 3 und jedem Oberoffiziere 2 Pferde 
zu geben. 

§. 407. Bei Versetzung der Kranken aus den Regimentslazarethen 
ins Hospital sind dem Oberoffizier nebst dem Unteroffizier, und dem 
jüngeren Arzt nebst dem Feldscher, zu einer oder zwei Podwoden zu 
geben, zum Transport der Kranken selbst aber nach der allgemeinen 
Vorschrift (§. 392); überdies müssen die Kranken, um sie unterwegs 
gegen Frost, Sonnenhitze, Regen und Unwetter zu schützen (wenn 
sie nicht in Lazarethwagen oder Droschken fahren), auf verdeckten 
Fuhren abgefertigt werden. 

§. 408. Bei Versetzung der Kranken aus einem Hospital ins 
andere sind zu geben: 1) für den die Kranken unterwegs behandelnden 
Arzt, für den die Kranken begleitenden Offizier, und für den Unter-
offizier nebst den Gemeinen, die zur Entgegennahme der Quartiere 
und zur Bereitung der Kost vorausgeschickt werden, je zu einer zwei-
spannigen, im Ganzen also drei zweispannige Podwoden; 2) für die 
Arzeneivorrathe eine einspannige Podwode; 3) zum Transport der 
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übrigen Lasten, als der Mundvorrathe und der Hospitaleffekten, auf 
jede 20 Pud zu einer einspannigen Podwode. '  Was die Kranken 
selbst betrifft, so ergiebt sich die Zahl der Podwoden für sie nach der 
im §. 392 vorgeschriebenen Regel. 

§. 409. Für diejenigen Feldscherer und Hospitaldiener, welche, 
nach Abfertigung der im vorhergehenden §. bezeichneten Kranken, sich 
nach ihrem Hospital begeben (aber nicht dann wann sie die Kranken 
begleiten, in welchem Fall sie zu Fuß gehen müssen) sind auf je zwei 
Mann zu einer einspannigen Podwode zu geben. 

Anmerkung. Bei Versetzung der Kranken aus einem Hospital ins 
andere, sind unter andern nachstehende Vorschriften zu beobach­
ten : 1) Die örtliche Civilobrigkeit muß, sogleich nach von der 
Militairobrigkcit erhaltener Anzeige über die Versetzung der Kran-
ken aus einem Hospital ins andere, an die betreffenden Dörfer 
wegen ordnungsmäßiger Stellung der Podwoden, Anweisung 
bequemer Quartiere an den Orten des Nachtlagers, und Herbei-
schaffung von Stroh für die Betten der Kranken und Holz zum 
Bereiten der Kost, die erforderlichen Befehle erlassen; die An-
zeige selbst aber durch die Landpolizei an alle die Dorfer voraus-
schicken, wo nach der Marschroute der Transport geschieht, da­
mit es schon überall bekannt sei, für welche Zahl von Kranken 
namentlich man Podwoden zu stellen und sich zurAufnahme der­
selben vorzubereiten hat. Aus dem letzten auf dem Wege bele-
gelten Dorfe wird diese Anzeige dem Aufseher desjenigen Hospi-
tals, wo die Kranken aufgenommen werden sollen, zugestellt, 
der auch schon früher, sobald die Versetzung bestimmt worden, 
durch das Hospitalkomptoir hierüber benachrichtigt wird; 2) auf 
der Anzeige quittiren, in jeder Stadt ein Glied des Landgerichts 
und in den Dörfern die Dorfaltesten (Starosten) oder ihre Ge-
hülfen, daß sie die Anzeige an dem und dem Tage gelesen haben; 
darüber aber, daß selbige nach dem andern Dorfe gehörig abge-
fertigt worden, erhalten sie Quittungen von den nämlichen Boten, 
die von Dorf zu Dorf geschickt werden; 3) der Sorgfalt der ört-
liehen Obrigkeit auf dem Lande wird es übertragen, die Quar-
tiere für die Kranken so zu bestimmen, daß dieselben so bequem 
als möglich und ohne Beschwerde untergebracht werden können. 
Da, wo unbesetzte Krons- oder Gemeindegebaude für die Kranken 
angewiesen werden, müssen dieselben zum Empfange der Kranken 
gereinigt und gelüftet und bei nasser und kalter Jahreszeit einige 
Tage vor Ankunft der Kranken geheizt werden. Wo aber der-
gleichen Gebäude nicht vorhanden sind, muß die Obrigkeit zu 
diesem BeHufe einige Hauser der Einwohner aufräumen lassen. 
Die Erfüllung dieser Vorschrift wird auf die Verantwortung der 
Land- und Stadtpolizei gestellt, als welches nötigenfalls auch 
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der, zum Empfange der angewiesenen Quartiere vorausgeschickte 
Unteroffizier in Erinnerung bringen muß. 

§. 410. Bei Abfertigung der Soldatenfrauen zu ihren Mannern 
nach dem Kaukasischen Korps und den Sibirischen Linienbataillonen 
und Etappenkommando's, wird ihnen, wenn sie minderjährige Kni-
der bei sich haben, oder wenn sie einzeln zu ihren Mannern gehen, 
zu einer Podwode gegeben; sind ihrer aber mehr als eine, so bekom-
men sie je für zwei eine Podwode; wenn aber Rekruten mit ihren 
Weibern zum Kaukasischen Korps abgefertigt werden, so sind für 
diese Weiber eben so Podwoden zu geben, wie solches für die Rekru-
ten selbst bestimmt ist (Rekr. Regl. §§. i3o. 5oi. P. 1.). 
Anmerkung 1. Ein Soldatenweib, das Kinder mitnimmt, wird 

auf einer Podwode (gegen Progon) sogleich abgefertigt; denje-
«igen aber, die einzeln weg wollen, wird, um Reisegefahrtinnen 
für sie abzuwarten, ein halbjahriger Termin gesetzt, und wenn 
sich nach Ablauf dieser Zeit keine gemeldet, so werden sie einzeln 
abgefertigt, mit der Bestimmung jedoch, daß sie in jeder Gou-
vernements-Stadt sich bei dem Bataillonskommandeur der innern 
Wache zu melden haben, um zu erfahren, ob keine Reisegefahr-
tiit für sie da sei. 

A n m e r k u n g  2 .  N a c h  S i b i r i e n  s i n d  n u r  d i e j e n i g e n  S o l d a t e n w e i b e r  
zu ihren Mannern abzufertigen, welche nicht alter als 45 Jahre 
sind und überdies freiwillig ihnen dahin zu folgen wünschen. 

§, 411. Bei Absendung von Soldatenweibern zu ihren Mannern, 
die aus den polnischen Eingebornen in den Reichsdienst getreten, 
wird, auf Grund der allgemeinen Vorschriften über die Bewegungen 
der Truppen, jedem dieser Soldatenweiber zur Reise eine einspan-
nige Podwode gegeben; werden aber mehre derselben auf einem Wege 
abgefertigt, so wird je auf drei Frauen oder drei Kinder eine einspan-
nige Podwode gegeben. 

412. Die Soldatenweiber von Militairpersonen untern Ran-
ges aus dem Kaukasischen Korps, welche verwittwet sind und da sie 
im Transkaukasischen Gebiete keine Mittel zu ihrem Unterhalt haben, 
sich von dort nach ihrer Heimath zurückbegeben wollen, erhalten je 
für zwei von ihnen eine einspannige Podwode. Uebrigens geschieht 
diese Verabfolgung von einer Podwode für zwei bloß bis zu dem 
Punkte, bis wohin sie zusammen abgefertigt werden; weiterhin aber, 
wo jede nach verschiedenen Punkten zu gehen hat, erhalt jede der-
selben eine Podwode. 

§.413. Convoikommando's, die mit einem Transport Pulver 
ohne Rasttage marschiren, erhalten für jeden Transport, der bis zu 
15 Fuhren betragt, eine Podwode; für Transporte von 15 bis 49 
Fuhren, zwei Podwoden, und für Transporte von 49 bis 100 Fuhren 
drei Podwoden (zur Erholung der Convoifuhren unterwegs). 
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§. 414« Die Einwohner müssen Podwoden geben für Militair­
chefs bei Gelegenheit vonInspektionsrevüen, so wie für andere Mili-
tairrangpersonen, die in Dienstgeschaften Straßen zu befahren haben, 
wo keine Posten sind, oder auch Poststraßen, aber von denselben ab-
lenken müssen. Diesen Personen sind aberPodwoden gegen die gesetzliche 
Progon nicht anders zu geben, als auf offene Billete, die von den 
Gouvernements-Chefs ihnen ertheilt worden. In diesen offenen 
Villeten müssen (anf Grund der vorgangigen Relation dieserMilitair-
Personen mit den Gouverncments-Chefs) genau die Orte angeführt 
sein, die sie auf der ohne Posten versehenen Straße zu durchreisen 
haben, und eben so auch die Zahl der Pferde (welche dem Range ge-
maß bestimmt ist); in denjenigen Fallen aber, wann bei ihrer Ab-
kommandirung die Notwendigkeit ihrer Reise auf einer solchen Straße 
ohne Posten nicht vorauszusehen war, müssen diese Personen selbst 
die nächste Civilobrigkeit um Ertheilung eines offenen Billets requi-
riren, jedoch nicht anders, als nach Vorweisung der ihnen von ihrer 
Obrigkeit gegebenen Auftrage. 

§. 4i5. Militairperfonen untern Ranges der Gensd'armendivi-
sionen und Kommando's, welche in Angelegenheiten des Dienstes 
von ihrem bleibenden Aufenthaltsort abkommandirt worden, werden, 
je nachdem es notwendig ist, mit Kourier- oder Postpferden, oder 
mit Podwoden gegen Zahlung der gesetzlichen Progongelder, und 
eben so auch, nach Erledigung des ihnen gegebenen Auftrages, zu 
ihren Kommando's wieder zurück, abgefertigt; ist zu ihrer Rückkehr 
aber keine Eile erforderlich, so machen lsie den Rückweg mit Podwoden, 
wobei für jeden Mann eine einspannige Podwode bestimmt wird. 
Was diejenigen Militairperfonen untern Ranges betrifft, die aus den 
Truppen und Gensd'armenkommandos für dieDivisionen ausgewählt 
und bestimmt werden, so werden sie nach Marschrouten auf Podwo-
den abgefertigt, und zwar zu zwei Mann auf einer einspännigen Pod-
wode, mit Zahlung der gesetzlichen Progongelder. 

§. 416. Der Unteroffizier der innern Wache, der eine Partie 
irgend welcher Art geleitet, erhält vom Orte der Abfertigung an zum 
Transport des Kastens mit Geldern und Papieren eine einspännige 
Podwode; wenn aber in der Partie Kranke sich befinden, so wird der 
Kasten auf die Podwoden gelegt, welche zum Transport der Kranken 
genommen worden, selbst wenn nur eine solche Podwode da ist; eine 
besondere Podwode für den Kasten kann in diesem Fall nicht verlangt 
werden. 

§. 417. Während des Marsches von Kommando's aus den 
aktiven zu den Reservebataillonen und von den Reserve- zu den aktiven 
Bataillonen werden für die Kranken, nach §.87?, Podwoden gegen 
Quittungen genommen und zwar auf 25 Mann Gesunde zu einer ein-
spännigen Podwode« Die Korpskommandeure und Chefs der Reserve­
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divisionen wenden sich dieserhalb zeitig an die Chefs derjenigen Gou-
vernements, durch welche die Partieen zu gehen haben. 

§. 418. Beim Marsche von Kommando's der auf unbestimmte 
Zeit Beurlaubten, werden, mich §. 373, Podwoden gegen Quittung 
genommen, doch nicht mehr als eine für 5o Mann, die sich in der 
Partie befinden, und insbesondere nur für die kranken Militairpersonen 
untern Ranges bis zu ihrer Abgabe in die auf dem Wege belegenen 
Militairhospitaler oder Stadtkrankenhauser, und ausserdem noch 
eine Podwode für den vorauszusendenden Quartiermeister. Die 
Korpskommandeure und Chefs der Reservedivisionen benachrichtigen 
hierüber die Gouvernements-Chefs vor Abfertigung der Kommando's. 

§. 419. Wenn die auf unbestimmten Urlaub Entlassenen zum 
Dienst einberufen werden, so sind für ihre, nach den Bestimmungs-
orten marschirenden Reservehalbbataillone, Halbeskadrone und Ar-
til leriehalbbatterieen zum Transport der Kranken Podwoden zu nehmen, 
und zwar für jedes Halbbataillon zu acht, für jede Halbeskadron zu 
zwei, und für jede Halbbatterie zu drei Podwoden, nach vorherge-
gangener desfallsiger Mitteilung der Bezirksgenerale an die Chefs 
der Gouvernements, durch welche diese Halbbataillone, Eskadronen 
und Batterieen marschiren werden. 

§. 420, Bei Fahrten der für die Aufnahme von Karten bestehen-
den Topographen nach dem Orte der von ihnen auszuführenden Feld-
arbeiten, so wie der bei den Truppen befindlichen, in Auftragen 
innerhalb des Bezirks ihrer Dislokation, erhalt Jeder zu einer Pod-
wode; führen die Topographen aber Instrumente zur Aufnahme der 
Karten bei sich, so wird für die Instrumente eines jeden derselben, 
der solche hat, ebenfalls ein Pferd gegeben. Bei Fahrten der Topo-
graphen, die von einem Orte zum andern beordert oder von einer 
Kompagnie zur andern übergeführt werden, wird, wenn in diesem 
Fall ein Topograph einzeln abzufertigen ist, demselben eine zweispan-
nige Podwode gegeben, ohne weiter zu berücksichtigen, ob er Jnstru-
mente hat oder nicht. Fahren die von einem Orte zum andern ab-
kommandirten, oder von einer Kompagnie zur andern übergeführten 
Topographen zusammen; so bekommt jeder ein Pferd, und für die 
Instrumente wird für Jeden, der solche hat, noch ein Pferd zuge-
geben. Den zu Topographen bestimmten Kantonisten ist, bei ihrer 
Abfertigung nach ihrem Bestimmungsort, je für zwei eine einspan-
nige Podwode zu geben. 

§. 421. Die zur Jurisdiktion der Oberverwaltung der Wege-
kommunikation und öffentlichen Bauten gehörigen Auditoren, Zeich-
ner und Schreiber erhalten für ihre Fabrt nach dem Bestimmungsort 
ihres Dienstes je für drei eine zweispannige Podwode. 
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Zweiter Titel. 
V o n  d e n  F ü h r e r n .  

§. 422. Ausser den Führern bei den Podwoden haben die Ein-
wohner Führer zur Begleitung der Kavallerieremonten zu stellen. 

*§. 423. Die Begleitung der Kavalleneremonten unterscheidet 
sich ,  je nachdem sie im Sommer oder Winter geschieht. Die erstere 
ist bestimmt vom i6ten Marz bis zum i6ten Oktober, die zweite 
vom i6ten Oktober bis zum löten Marz. 

A n m e r k u n g  D i e  R e m o n t e n  m ü s s e n  b e i  d e n  K a v a l l e r i e r e g i m e n -
tern der Garde und Armee durchaus nicht spater als den i5ten 
Oktober ankommen; bei der Gardeartil lerie und den Musterartil le-
riebatterieen zum istenDecember und bei der Armeeartil lerie zum 
i5ten April. 

424. In allen Kürassierregimentern der Garde und Armee, 
der leichten Gardedivision und Artil lerie, die ihre Pferde in Gestüten 
kaufen, wird zum Führen derRemonte im Sommer auf zwei Pferde, 
und im Winter auf jedes Pferd ein Mann bestimmt; daher werden 
auch dem von den Regimentern abgeschickten Kommando, für die 
ganze Anzahl der Jahresremonte eines Regiments, im Sommer 5o 
und im Winter 120 von den Einwohnern zu stellende Führer beige-
geben; am Orte des Nachtlagers und des Rasttages aber in jeder 
Jahreszeit zu 20 Mann zur Aufsicht. 

§. 425. Den leichten Armeekavallerieregimentern und der Armee­
artil lerie, den leichten Batterieen zu Pferde und zu Fuß, die ihre 
Remonte in den Steppentabunen und Steppengestüten kaufen, wer­
den , da das von ihnen abgeschickte Kommando zum Treiben derselben 
hinlänglich ist, von den Einwohnern keine Führer gegeben, es sei denn, 
daß diese Regimenter einen Theil ans den Gestütepferden kaufen 
wollen, in welchem Fall ihnen, bei Requisition einer Hülssleistung 
von Seiten der Einwohner, die obige Berechnung zur Anleitung dient, 
so daß im Sommer auf je zwei Pferde, und im Winter auf jedes 
Pferd ein Mann bestimmt wird. 

§. 426. Uebrigens muß jeder zur Remonte abgeordnete Offizier 
vom Regiment mit einem offenen Billet versehen werden, in welchem 
angeführt ist: die Anzahl des bei ihm befindlichen Kommando's, die 
Zahl der zu kaufenden Pferde, und welche Hülssleistung in Stellung 
von Führern, sowohl auf dem Marsche als am Orte, von den Ein-
wohnern verlangt werden kann. 

§. 427. Nach geschehener Vorweisung des offenen Billets wird 
die Stellung der Führer der Kompetenz nach durch die Stadt- oder 
Landpolizei angeordnet. Uebrigens dürfen die Remontenre, wenn sie 
Kommando's von Gemeinen, znr Erhebung von Podwoden und 
Führern, mit Remontepferden abfertigen, denselben keine Abschriften 
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ihrer offenen Billets herausgeben, sondern müssen für diese besondere 
offene Billets von der Civilobrigkeit verlangen. 

§. 428. Diese Obliegenheit wird von den Ortseinwobnern in 
Natura, unentgeldlich, und mit der gehörigen Ausgleichung geleistet. 

§• 429. Die von den Truppen zur Remonte gelieferten Pferde 
unterliegen keinem Chausseezoll. 

Achtes Kapitel. 
Von der Untersuchung der Streitigkeiten und Beschwerden 

in Sachen, betreffend die Obliegenheiten für die 
Militärverwaltung. 

§. 43O. Beschwerden von Civilpersonen gegen das Militair in 
Sachen, betreffend die Einquartierung, müssen bei der Ortspolizei an-
gebracht werden und diese ist verpflichtet, hierüber dem Clvilgouver-
neur zu berichten, der die Beschwerde dem Regimentschef zur Be-
rücksichtigung übergiebt, und wenn von letzterem keine Zufriedenstellung 
erfolgt, sich dieferhalb der Ordnung gemäß an die höhere Militair-
odrigkeit wendet; in wichtigem Fallen aber verlangt der Gouverneur, 
zur Bewcrkstelligung der Untersuchung, einen Deputirten von Seiten 
des Militairs. Die von der Militairobrigkeit geschehene und vom 
Gouverneur für genügend befundene Zufriedcnstellung des Verletzten, 
erledigt die Sache. Im entgegengesetzten Fall aber, oder wenn die 
B e s c h w e r d e n  w i e d e r h o l t  w e r d e n ,  b e r i c h t e t  d e r  G o u v e r n e u r  S e i n e r  
Kaiserlichen Majestät durch den Minister des Innern. 

§. 431. Beim Marsch der Truppen hat der dieselben geleitende 
Landesbeamte darauf zu sehen, daß die Einwohner nicht bedrückt und 
verletzt werden. 

*§. 432. Im Fall geschehener Verletzungen von Seiten der 
Hausbesitzer werden die Beschwerden über dieselben von den Einquar-
tierten bei ihren unmittelbaren Militairchefs angebracht, welche zur 
Herbeiführung der gesetzlichen Zufriedenstellung sich dem Stande der 
Schuldigen gemäß an die örtliche Polizei oder an die Gutsbesitzer 
wenden, falls sie aber nicht zufriedengestellt bleiben ,  ihre Beschwer-
den, durch wen gehörig, an den Civilgouverneur bringen. 

§. 433. Im Fall von Seiten der Einquartierten oder der Haus-
bciitzer begangener Kriminalvergehen werden jene wie diese unverzüg-
lich an das ihrem Stande nach kompetente Gericht abgeliefert. 

*§. 434. Als Kriminalvergehen, in Beziehung auf die Militair-
einquartierung, werden insbesondere erachtet: 1) die eigenmächtige 
Einnahme eines Quartiers ohne Anweisung der Ortsobrigkeit; 2) die 
Verschreibung des Quartierbillets auf einen fremden Namen; 3) jeder­
lei Erhebung von den Einwohnern, die nicht gesetzlich bestimmt ist. 
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§. 435. Wenn von Militairpersonen, auf dem Marsch oder in 
ihren Standquartieren, irgend einem der Einwohner eine persönliche 
Beleidigung zugefügt wird, so unterliegen sie bierfür nach allgemeiner 
Grundlage einer Beahndung; für Mißhandlung eines Bauers aber 
wird der Unteroffizier arretirt und einer Bestrafung, der Gemeine der 
Spießruthenstrafe unterzogen. 

§. 436. Für alle den Bewohnern verursachten Schaden, als: 
gewaltsames Nehmen und Rauben von Proviant und Fourage, Ab-
grasen des Getreides, Verwüstung der Höfe und Gemüsegarten 
u. dgl. m., unterliegt der Schuldige, ausser der gesetzlichen Strafe, 
der doppelten Bezahlung des Schadens; für das Abgrasen des Ge-
treides oder Heues aber auf den bei der Weide der Pferde belegenen 
Landereien der Einwohner, verantworten die bei den Pferdetabunen 
angestellten Offiziere. 

§. 437. Einem Schadensersatz und einer Bestrafung nach rich-
terlichem Ermessen unterliegen die Einquartierten auch dann, wann 
durch ihre Schuld oder Unachtsamkeit im Hause oder im Dorfe eine 
Feuersbrunst entsteht. 

§, 438. Wenn bei Gelegenheit der Erhebung von Podwoden bei 
Truppenmarschen ein Pferd durch Ueberjagen stürzt, so muß der 
Chef des Regiments oder Kommando's den Preis desselben ohne 
Widerrede dem Besitzer bezahlen und es bleibt ihm überlassen, dieses 
Geld von den Schuldigen einzufordern. 

§. 439. Wenn irgendwo, nach dem Abmarsch der Einquartier-
ten, die von ihnen in den Hausern der Einwohner verursachten Be­
schädigungen unreparirt nachbleiben und von den Hauswirthen hier-
über Beschwerden entstehen sollten, so wendet sich die Polizei, nach 
Besichtigung der Beschädigungen, an die betreffende Militairobrigkeit, 
und diese übersendet — nach von den Schuldigen geschehener Beitrei-
bung der zur Reparatur erforderlichen Summe und Beahndung der-
selben — die beigetriebenen Gelder an die Polizei, Behufs deren Aus-
handigung an wen gehörig. 

Die dritte Abteilung (§§. 440—633) enthalt die besonderen 
Reglements für die Landesobliegenheiten der westlichen Gouverne-
ments, des östlichen und westlichen Sibiriens, der Lander der Kosa-
ken am Don und schwarzen Meer, des Transkaukasischen Gebiets 
und der im Astrachanschen Gouvernement und im Kaukasischen Gebiet 
nomadisirenden Kalmücken. 

6* 
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„ 73 „ 
„ 74 „ „ 75 „ „ 82 „ „ 84 abgeändert 
„ «7 ergänzt 
„ 91 „ „ 94 „ 

io3 _ 
n io5 P. 3 n „ 107 P. 6 „ „ HO Anm. 1 abgeändert 

115 ergänzt 

" 118 

t t  119 abgeändert 
t t  i3o ergänzt 
t t  143 

" 

t t  
155 abgeändert 

n 161 ergänzt 

in der VI. Fortsetzung. 
IL 
VII. 
VI. 
V. 
1. 
V. 
VI. 
VII. 
VIII. 
IX. 
I. 
III. 
I. 
VI. 
II 
VI. 
VI. 
X. 
X. 
X. 
X. 
X. 
X. 
I 
VI. 
X. 
X. 
X. 

r -n 
VIII. „ 
III 

r 
VI. 
X. 
VI. 
IX. 
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§. 162 

i65 
170 
188 
189 

1! 
202 

2IO 
216 
225 
284 
285 
3oi 
316 
35o 
383 
405 
412 
423 Anm. 
424 
432 
434 

abgeändert 
ergänzt 

abgeändert 
ergänzt 

abgeändert 
ergänzt 

abgeändert 

ergänzt 

in der IV. Fortsetzung. 
VII. 
IX. 
VI. 
V. 
VII. 
I. 
VII. 
II. 
VI. 
I. 
I. 
VI. 
vi. 
VI. 
VIII. 
II. 
I. 
VII. 
I. 
VI. 
VI. 

§. 2. (VI. Forts.) 
A n m e r k u n g .  D i e  ö r t l i c h e n  O b r i g k e i t e n ,  w e l c h e  e s  s i c h  e r l a u -

ben, ohne besondere gesetzliche Genehmigung der höheren Staats-
regierung neue Prästanden anzuordnen oder die Naturalobliegenheiten * 
durch eine Geldsteuer zu ersetzen, oder auch von der vorgeschriebenen 
Ordnung bei Leistung der Obliegenheiten abzuweichen, unterliegen den 
im Strafkodex angeordneten Beahndungen. (§§, 579. 58o.) 

§. 4. P. 3. (II. Forts.) 
An in. 1. Die Errichtung und Unterhaltung der Posten wird durch 

ein besonderes Reglement bestimmt. 
Hinsichtlich der Stellung von Pferden für die Allerhöchsten Reisen 

werden die hier angeschlossenen Regeln beobachtet. 

A n m .  2. (VII.Forts.) 
Im Livländischen Gouvernement sind bei Gemeindebauten die 

Bauern verpflichtet, nur das Material anzuführen und Arbeiter zu 
stellen; alle übrigen Ausgaben aber fallen auf die Gutsbesitzer. 

§. 4. P. 4. (VI. Forts.) 
E r g ä n z u n g .  D i e  C i v i l a r r e s t a n t e n k o r r e k t i o n s k o m p a g n i e e n  w e r -

den aus den Prästanden derjenigen Gouvernements, in welchen sie 
errichtet, oder derjenigen, aus welchen die Arrestanten an sie abge­
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schickt sind, gemäß der besondern Verordnung über dieselben, unter-
halten. (Regl. über die Arrestanten VI. Forts.) 

§. 4- P. 8. (V. Forts.) 
E r g ä n z u n g .  G e m ä ß  d e m  P e n s i o n s r e g l e m e n t  ( § .  i 6 6  V . F o r t s . )  

werden die Pensionen und einmaligen Unterstützungen für die bei den 
Volksverpflegungskommissionen dienenden Beamten aus den Landes-
Prästanden bestritten. 

§. 4. P- io. (I. Forts.) 
E r g ä n z u n g .  D i e  P e n s i o n e n  u n d  e i n m a l i g e n  U n t e r s t ü t z u n g e n  

der Beamten der adlichen Vormundschaftsämter werden aus den 
Prästanden Der Privatgüter oder aus der Adelskasse bestritten. 

§. 6. (V. Forts.) 
E r g ä n z u n g .  P .  i 5 .  D i e  M e d i z i n a l -  u n d  V e t e r i n a i r b e a m t e n  d e r  

Kaiserlichen Gestüte erhalten ihre Gage aus den Prästanden :c. 
P. ib. Die Miethe, Heizung und Beleuchtung der in gewissem 

Fall (Rekr. Regl. §. 169 V. Forts.) von den Kreisrekrutensessionen 
eingenommenen Prwathauser wird auf die allgemeinen Prästanden 
des Gouvernements gestellt. 

P. 17. Allen auf Adelswahlen dienenden und ihren Unterhalt 
aus den Prästanden beziehenden Beamten werden ihre Pensionen und 
einmaligen Unterstützungen aus der nämlichen Steuer angewiesen 
gemäß den Vorschriften des Pensionsreglements. (§. 164. V.Forts.) 

§. 6. (VI. Forts.) 
P. t8. Die Aufzuge aus den Senatszeitungcn für die Adels­

marsch alle ttnD die Landgerichte und aus den Gouvernements-Zeitun-
gen für die LandeSkirchenkirchspiele, geschehen auf Rechnung der 
Prästanden. 

§. 6. (VII. Forts.) 
P. 19. In einigen Gouvernements werden die Gagen der zur 

Vertilgung Der Wölfe angestellten Kreisjagermeister und die Ve-
lvhnungsgelder für erlegte Wölfe aus den Landesprästanden bestritten. 

§. 6. (VIII. Forts.) 
P. 20. In einigen Gouvernements gebort die Unterhaltung der 

Landcsstütereien zu den Prästanden nach der besonderen Rospissanie 
darüber. 

§ 6. (IX. Forts.) 
P. 21. Den Chefs aller derjenigen Gouvernements, aufweiche 

die Verfassung der Gouvernements-Rcgierungen von 1845 ausgedehnt 
ist, ist es im Jahr 1847 bewilligt worden, zur Auszahlung von 
Diätengeloern an die im Innern des Gouvernements in Dienstgeschäften 
abkommandirten Bean^ten, bis 2000 Rub. S. jahrlich aus den lieber-
reiten der Landesprästanden in Anwendung zu dringen, und zwar bis 
zur schlicßlichen Bestimmung über den Betrag dieser Ausgabe. 
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§• 6. P. 3. (I. Forts.) 
A n m .  D i e  C i v i l i n g e n i e u r s c b u l e  i s t  i m  I a k r  1842 mit der Archi­

tektenschule vereinigt und heisit nun : Bauschule Der Oberverwaltung 
der Wegekommunikation und der öffentlichen Bauten. 

§. 6. P. 14. (III. Forts.) 
E r g ä n z u n g .  D i e  G a g e  d e r  C i v i l i n g e n i e u r e  w i r d  a u f  R e c h n u n g  

der örtlichen Landesprastanden bestritten. 

§• 7* (I- Forts.) 
A n m .  1 .  D i e  E r r i c h t u n g  u n d  U n t e r h a l t u n g  d e r  F a s c h i n e n d ä m m e ,  

Brücken und Ueberfahrten auf den die Gouvernements- und Kreis-
stadte verbindenden Wegen, wo sich dergleichen auch befinden, d. f>. 
entweder innerhalb des Territoriums oder im Innern der Städte selbst, 
falls sie nur auf einer Verbindungsstraße liegen und nicht zur Juris­
diktion der Krone oder der besondern Oberverwaltung gehören, werden 
auf die Landesprastanden gestellt; alle sonstigen Ueberfahrten in den 
Städten aber, die insbesondere zur innern Verbindung der Stadtstheile 
dienen, werden auf Rechnung der Städte unterhalten. 

§. 7. (VI. Forts.) 
A n m .  2.  Von der, in der ersten Anmerkung dieses §. enthaltenen 

Regel, ist das Kurländische Gouvernement ausgenommen: indem-
selben verbleibt zur Zeit die Errichtung und Unterhaltung der Brücken, 
Faschinendämme und Ueberfahrten auf Poststraßen in den Städten 
und dem städtischen Territorio, eine Verpflichtung der Slädte selbst; 
in ausserordentlichen Fällen jedoch, wann die Stadtsmittel sich als 
unzulänglich erweisen, wird diese Obliegenheit auf die Laudesprästan-
den gestellt. 

§• 8. (II. Forts.) 
A n m .  W a r e n  a u c h  B e i s p i e l e ,  d a ß  d i e  G e l d o b l i e g e n h e i t  i n  e i n e  

Naturalobliegenheit umgewandelt wurde, so geschah dies nicht anders, 
als auf besondern Allerhöchsten Befehl. 

§• 17- (VI. Forts.) 
E r g ä n z u n g .  D i e  S u m m e ,  w e l c h e  z u f o l g e  v o m  M i n i s t e r i o  

des Innern bestätigter Beschlüsse des Adels zu Gagenzahlungen an 
die Kuratoren der Landvorrathsmagazine bestimmt ist, wird, ohne 
jedesmalige Erbittung der Allerhöchsten Genehmigung dazu, in die 
Budgets der Landesprästanden eingetragen; ähnlich dem. wie solches 
in diesem §. für die vom Adel zur Unterhaltung von Pensionen bei den 
Gymnasien gewilligten Summen, bestimmt ist. 

§• 27. (VI. Forts.) 
E r g ä n z u n g .  D e r  n a c h  d e n  § § .  4 9 6  u n d  649 des Standerechts 

Leuten freien Standes, die sich zu Städten als Bürger und zu Ddr-
fern als Reichsbauern anschreiben lassen, bewilligte Erlaß an Abga-
ben, Leistungen und Diensten erstreckt sich auch auf die Landes-
Prästanden. 
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§. ?3. (X. Forts.) 
A n m .  O i e  A n o r d n u n g e n  ü b e r  d i e j e n i g e n  S u m m e n ,  w e l c h e ,  g e -

maß den bestätigten Budgets und anderen Regeln (Baureglement 
§. 129) in den Gouvernements zur Errichtung neuer Gebäude, oder 
zum Umbau und zur Reparatur schon bestehender Gebäude und über-
Haupt zu Gegenstanden, die unter der Jurisdiktion der Oberverwal-
tung der Wegekommunikation und der öffentlichen Gebäude stehen, 
angewiesen werden, kompetiren den dieser Oberverwaltung unter-
geordneten Autoritäten und werden unter ihrer Aufsicht nach der-
selben Grundlage ausgeführt, wie die Anordnungen über die, aus 
der Landessteuer zur Errichtung von Wasser- und Wegekommunikatio-
nen und aus anvcrn Quellen zu Civilbauten eingehenden Summen. 

§. 74. (X. Forts.) 
A n m. Die Gouvernements-Baukommissionen befolgen bei Aus-

führung von Bauten auf Rechnung der Landesprastanden das im 
Baureglement (§. 100) angeoronete Verfahren. 

§. 75. (X. Forts.) 
A11 m. Alles was in den §§. 75 und 77 dieses Reglements über 

die Theilnahme der Adelsmarschälle und Landgerichte gesagt ist, be-
zieht sich nicht auf diejenigen Anlagen, Bauten und Reparaturen, 
welche von den Baukommißlvnen und Bezirksverwaltungen der Wege-
kommunikation, für Rechnung der Landesprastanden auf Anordnung 
und unter der unmittelbaren Aufsicht der Oberverwaltung der Wege-
kommunikation der öffentlichen Bauten, ausgeführt werden. 

§. 82. (X. Forts.) 
E r g ä n z u n g .  B e i  B e s t ä t i g u n g  d e r  K o n t r a k t e  ü b e r  B a u t e n ,  d i e  

auf Rechnung der Prästanden auszuführen sind, werden die in den 
io5 und loci des Baureglements enthaltenen Regeln beobachtet. 

§. 84. (X. Forts.) 
A b ä n d e r u n g .  W e n n  i n  d e m ,  i m  § .  8 3  e r w ä h n t e n  F a l l ,  d e r  

Gouvernements-Chef es nöthig finden sollte, die Leistung gewisser 
Erfordernisse, als Lieferung von Holz u. s. w. in Kommission zu ver­
geben (§. 74 und Anmerkung dazu in der X. Fortsetzung); so stellt er 
nebst seiner Empfehlung Kommissionaire vor, für deren Zuverlässig-
feit er selbst verantworten muß; der Kameralhos aber giebt ihnen 
Bücher zum Eintragen der Einnahme und Ausgabe, und laßt ihnen 
die abzulassenden Gelder auf Anweisung des Civilgouverneurs aus-
zahlen. 

§. 87. (X. Forts.) 
A tt m. Dieser §. bezieht sich nicht anf die Aufsicht über Bauten, 

die unter der Jurisdiktion der Oberverwaltung der Wegekonintunika-
fion und der öffentlichen Gebäude stehen, gleichviel auf wessen Rech-
nnng sie auch ausgeführt werden. 
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§- 91- (I. Forts.) 

A n m .  D i e  B e f u g n i ß  d e s  M i n i s t e r s  d e s  I n n e r n ,  d i e  A u s f ü h r u n g  
verschiedener im Bauressort nothwendiger neuen Bauten und Repara­
turen auf Rechnung der Landesprastanden, ohne Beschränkung der 
Summe, zu genehmigen, ist durch die im §. 129 des Baureglements 
enthaltenen Regeln bestimmt. / 

§. 94- (VI. Forts.) 
E r g ä n z u n g .  W e r  z u r  L e i s t u n g  e i n e r  L a n d e s o b l i e g e n h e i t  i n  

Natura verpflichtet ist, sie nicht binnen der gesetzlichen Frist erfüllt, 
verfallt in die nach §. 5j5 des Strafkodex angeordnete Verant-
wortung. 

§. io3. (X. Forts.) 
A n m .  I n  B e z i e h u n g  a u f  d i e  R e c h n u n g s a b l e g u n g  ü b e r  d i e  z u  

Ausgaben für das Civilbaufach abgelassenen Prästandensummen, 
wird diejenige Ordnung beobachtet, welche in dem Rechnungsregle-
ment der Oberverwaltung der Wegekommunikation und öffentlichen 
Bauten überhaupt für alle Summen bestimmt ist, die dieser Ver­
waltung aus fremden Ressorts, als z. B. aus Stadtseinkünften, 
aus den Kapitalien der allgemeinen Fürsorge :c. zu Bauausgaben 
abgelassen werden, und namentlich: 

1) die Rechnungen über die Prastandensummen werden getrennt 
von den Rechnungen über die eigens zur Jurisdiktion der Ober­
verwaltung gehörigen Summen angefertigt, und ohne die einen 
mit den andern zu vermischen (Baureglement §. 156); 

2) zur Revision gelangen dieselben, unter Anschluß wo erforderlich der 
Einnahme- und Ausgabebücher, der Dokumente und technischen 
Rechnungen (Baureglement §. 154 IV. Forts.) aus den Gou-
vernements- Baukommissionen unmittelbar an das Revisions-
Departement der Oberverwaltung der Wegekommunikation und 
öffentlichen Bauten, und von da an die Reichskontrole. Alle 
Ueberreste aus den Prästanden aber, und wenn sie in Kredit­
anstalten angelegt waren auch ihre Zuwüchse, gleichwie die bei 
Revision der Rechnungen über selbige entdeckten Defekte, ge­
hören immer zu der Gesammtsumme dieser Steuern selbst, aus 
welchen jene Gelder an die Bauverwaltung abgelassen waren; 
solchemnach haben die der Oberverwaltung untergeordneten Be-
Hörden und Personen und nötigenfalls auch die Oberverwaltung 
selbst hierüber wen gehörig zu seiner Zeit in Kenntniß zu setzen, 
indem sie die Ueberreste binnen des reglementsmäßigen Termins 
(eines Monats nach Beendigung des Geschäfts) zurücksenden, 
oder aber die Anrechnung derselben auf neueZahlungen verlangen, 
falls, nach vorhergegangener erforderlicher Genehmigung, neue 
Zahlungen aus denselben Mitteln für das Civilbaufach be-
vorstehen. 
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Die übrigen Regeln wegen der Rechnungsablegung über die aus 
den Prästanden für das Baufach abgelassenen Summen, sind weiter 
unten bei den §§. io5 und 106 (X. Forts.) und in dem Rechnunge-
reglement der Oberverwaltung der Wegekommunikation UND öffent­
lichen Bauten, angeführt. 

§. io5. (X. Forts.) 
Z u m  P .  3 .  A n m .  A u f  G r u n d  d i e s e s  P u n k t e s  ü b e r s e n d e t  j e d e  

Gouvernements-Baukommission jährlich dem örtlichen Civilgouver-
neur eine Abschrift ihrer Rechnung — worunter lediglich die Geld-
rechnung verstanden wird — über Die in ihrem Ressort verausgabten 
Prastandensummen, zur Berücksichtigung bei Anfertigung der allge-
meinen Rechnung über dieLandesobliegentieiten für's volle Triemuum, 
welche vom Gouverneur dem GouvernementsPrastandenkomite und 
der Deputirten- und Adelsversammlung vorzulegen ist. (§. 106.) 
Wenn die Baukommission über Prastandensummen nicht eines, son-
dem zweier oder mehrer Gouvernements disponirt hat, so muß sie 
eine Abschrift ihrer Rechnung an jedes Gouvernement besonders 
absenden. Gleichermaßen muß die Baukommission — wenn Sum­
men zu irgend einem Bau oder der Reparatur eines Gebäudes theils 
aus den Prästanden, theils aus andern Mitteln verausgabt sind — 

* eine Abschrift ihrer Rechnung über diese Neubaute oder Reparatur ein-
senden, damit selbige der Hingehorigkeit nach der Adels- und ver 
Deputirtenversammlung zur Durchsicht in Betreff der Prästanden-
summen, vorgelegt werde. 

§. 107. (X. Forts.) 
A n m .  z u  P. 6. Die Versammlungen des Adels und der Städte 

müssen ihre Erwägungen zu den vom Gouverneur (nach §. IO5,P. 3, 
X. Forts.) ihnen vorzulegenden Abschriften der Rechnungen der Gou-
vernements-Baukommissionen, durch die Gouverneure, und nebst 
den Meinungen dieser letzteren, dem Revisionsdepartement der Ober-
Verwaltung der Wegekommunikation und öffentlichen Gebäude mit-
theilen; das Departement aber muß dieselben, nach erforderlicher 
Durchsicht oder Erfüllung, zugleich mit seinen Generalrechnungen 
der Reichskontrole zustellen. 

§. 110. Anm. 1. (VI. Forts.) 
A b ä n d e r u n g .  D i e  a n g e o r d n e t e n  u m s t ä n d l i c h e n  R e c h n u n g e n  

über die Landesprastanden werden der Hingehorigkeit nach an den 
Kameralhof, ebenfalls jährlich in den bestimmten Terminen, der Depu-
tirtenversammlung aber auf Grund der §§. 102, IO3 uud 106 P. 3, 
bei Anfertigung des ersten folgenden Budgets zugestellt. 

§. II5. (I. Forts.) 
A n m .  2. Die Hülfsstener von den Handelsscheinen, die im 

§. II5 angeordnet ist, wird vom Jahre 1842 an sowohl beim Don-
schen Heere von den fremden Kaufleuten und handeltreibenden 
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Bauern, als auch in Bessarabien und in den Gouvernements Kur--
land, Esthland und Livland erhoben. 

§. I i5. (VIII. Forts.) 
21 i i m. Die Hülfssteuer von den Hanvelsscheinen ist im Jahr 1847 

überall verdoppelt und namentlich an Stelle der frühern Ansätze von 
den Handelsscheinen der Kaufleute und handeltreibenden Bauern zu 
erheben angeordnet worden: für die iste Gilde j3 Rubel 92 Kop., 
für die 2te Gilde zu 29 Rubeln 58 Kop., für die 3te Gilde in den Re-
sidenzen, Gouvernements- und Hafenstädten ZU 7 Rubeln 40 Kop. 
und in den Kreis- und nicht etatmäßigen Städten (für dieselbe Gilde) 
zu 2 Rubeln 42 Kop. Silb. 

§. 118. (III. Forts.) 
21 n m. 2. Ein Tkeil der Hülfslandessteuer wird zur Errichtung 

von Gouvernements-Chausseeen verwandt gemäß den besondern des-
fallsigen Regeln. (Reglement über die Wegekommunikation §. 6g3. 
III. Forts.) 

§. 119. (VI. Forts.) 
A b ä n d e r u n g .  Z u r  U n t e r h a l t u n g  d e r  L a n d p o l i z e i  w i r d  d i e  n a c h  

Reparationen angeordnete Landessteuer in jedem Gouvernement — mit 
Ausnahme vonTranskaukasien und des Kaukasischen und Jakuzkischen 
Gebiets — um neun Kop. Silb. für jede männliche Revisionsftele 
aller die Landessteuer zahlenden Stande mit Ausnahme der stadtischen, 
erhöht. (Nun folgen Bestimmungen für die westlichen Gouverne-
ments, für Bessarabien und für die Gouvernements des östlichen und 
westlichen Sibiriens.) Von den Ostseegouvernements wird in Kur-
Iand die obenerwähnte Steuer vom Jahr 1847 an nach allgemeiner 
Grundlage erhoben; in Livland und Esthland aber, wo die Landes-
Obliegenheiten nach besonderer Ordnung geleistet werden und wo diese 
Steuer nicht besteht, werden die Ausgaben für die dasige Landpolizei, 
vom Jahre 184b an, auf die ertlichen Mittel zur Leistung dieser Ob­
liegenheiten gestellt. 

§. I3O. (X. Forts.) 
A n m. In Städten sowohl als Dorfern wird jede Requisition um 

Podwoden in ein Schnurbuch eingeschrieben und unterliegt einer Auf-
ficht nach den weiter unten im §. 148 (X. Fortsetzung) enthaltenen 
Regeln. 

§• 143. (VI. Forts.) 
E r g ä n z u n g  z u  A n m .  2 .  F ü r  d a s  o h n e  g e d r u c k t e s  B l l l e t  g e j c h e -

hene Nehmen einer, an der Reihe stehenden oder gemieteten Pod-
wode obne Progon, unterliegt der Schuldige einer Geldstrafe von 
20 bis 3o Rubeln, und für die genommenen Pferde werden die doppel-
ten Progongelder von ihm beigetrieben. Für das Ertheilen einer 
Podoroschna, ohne Zahlung der Werstgelder, an einen nicht in Krons-
geschasten Reisenden unterliegen die Schuldigen einer Verantwortung 
nach §. 3g3 des Strafkode^r. 
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§. 143. (X. Forts.) 
A n m .  4. Zur Beseitigung einer unerlaubten Benutzung der Pod­

woden und zur möglichsten Gleichstellung der Podwodenobliegenheit 
für die zur Leistung derselben Verpflichteten, sind im Jahr 1847 zur 
Anleitung für die Gouvernements folgende allgemeine Vorschriften 
erlassen worden: 1) In Städten und Dörfern, die an den zur inner» 
Verbindung dienenden Post- und Nebenstraßen liegen, werden zum 
Eintragen der jahrlichen Forderungen von Podwoden und Pferden 
Schnurbücher geführt, in welchen die Beamten der Landpolizei und die 
übrigen Beamten des Militair- und Civilressorts über den Empfang 
der Podwoden quittiren müssen. 2) Die Kosten für die Einführung 
dieser Bücher werden auf die besonderen Obliegenheiten der leistenden 
Gemeinden, für jede Jurisdiktion besonders, gestellt. 3) Die Be­
stimmung der Stationspunkte auf dem Lande, wo Schnurbücker ein-
geführt werden müssen, und dieAnschreibung derDorfer zu denselben, 
wird, nach Erwägung des Bedarfs an Podwoden an den einzelnen 
Orten, dem näheren Ermessen der Kreiskomitc's überlassen, die 
zur Gleichstellung der Militaireinquartierung und der Podwoden­
obliegenheit unter dem Vorsitz der Kreisadelsmarschalle und Mitsitz 
der Landisprawniks, Gorodnitschen, Bezirksinspektoren des Do-
mainenressorts und Deputirten von Seiten der Appanagebauern und 1 

der einquartierten Truppen niedergesetzt sind. 4) Die Schnurbücher 
zum Einschreiben der gestellten Podwoden werden gleichmaßig nach 
der hier angeschlossenen Form geführt; in deren erste Abtheilung wer-
den die Podwoden für Bedürfnisse der Militärverwaltung, und in die 
zweite die für die Civilverwaltung eingetragen, und in beiden Abthei-
lungert bemerkt: a) die Zeit, wann die Podwoden gegeben sind; 
b) auf welche Requisition, d. h. ob auf ein offenes Billet, oder auf 
Anordnung der Ortspolizei; c) für welches Erforderniß, ausgenom­
men in Sachen, die keine Bekanntmachung zulassen; d) die Anzahl 
der genommenen Podwoden und Pferde und e) ob mit oder ohne 
Progon, auf welche Entfernung, und die Summe der erhaltenen 
Progongelder. 5) Die Versorgung der betreffenden Autoritäten mit 
diesen Büchern liegt den Gouvernements-Regierungen ob, zu deren 
Verpflichtung in dieser Beziehung gehört: a) die Einrichtung des zu 
den Büchern erforderlichen Materials und der Druck der formmäßi-
gen Blankatbogen für dieselben in den Gouvernements-Typographieen, 
gegen Wiedererstattung der berechneten Kosten von denjenigen Ressorts, 
an welche die Bücher versandt worden; und b) die Versendung der 
Bücher unter Schnur und Siegel der Gouvernements-Regierungeu, 
Behufs bereit Einhändigung an wen gehörig durch die Stadt- und 
Landpolizei, welche verpflichtet ist, den Gouvernements-Regierungen 
zeitig über den Betrag der für jede Stadt und jeden Kreis erforder­
lichen Schnurbücher zu berichten, damit die Regierungen Zeit haben, 
vor dem Anfang des neuen Jahres die Bücher abzuschicken, und nicht 

I - . •; \, 
I 
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damit behelliget werden, Berechnungen wegen der Kosten mit den be-
treffenden Ressorts zu führen. Die Aufsicht über die Rechtmäßigkeit 
der gestellten Podwoden und Pferde, in allem entsprechend den für 
jedes besondere Erforderniß bestehenden Verordnungen, gehört zur 
unmittelbaren Verpflichtung derjenigen Verwaltungen, unter denen 
die betreffenden Stadt- und Landgemeinden zunächst stehen. Bei 
Durchsicht dieser Bücher ist jede dieser Autoritäten, im Fall eines 
Zweifels über die Rechtmäßigkeit Der geschehenen Forderung von 
Podwoden, verpflichtet, von wogehörig die nöthigen Erklärungen 
eiuzuverlangen. G) Die Kreiskomites nehmen die Auskünfte aus den 
Schnurbüchern zur Berücksichtigung bei Anfertigung der ausgleichen-
den Ansätze für die daran Theil nehmenden Gerichtsbarkeiten; was 
aber die gleichmäßige Rcpartition innerhalb jeder einzelnen Gerichts-
barkeit anbetrifft, so l iegt diese dem näheren Ermessen ihrer besonde-
reu Verwaltungen ob. 7) Diese Regeln erstrecken sich nicht auf die 
besonderen Fahrten in Angelegenheiten der innern Verwaltung jeder 
besondern Gerichtsbarkeit, da solche der allgemeinen Rcpartition für's 
Gouvernement nicht unterliegen. 

§. 155. (VI. Forts.) 
A b ä n d e r u n g .  D i e  e t a t m ä ß i g  f ü r  d i e  D o m a i n e n h ö f e  u n d  B e -

zirksverwaltungen der Reichsdomainen angewiesenen Reisegelder wer-
den von ihren abkommandirten Beamten nur bei Ausfahrten aus den 
Städten und zur Zahlung der Progongelder bei Fahrten durch Privat-
und andere nicht zu den Reichsdomainen gehörigen Güter gebraucht; 
in den Kronsdörfern aber benutzen sie die Podwoden der Einwohner 
ohne Zahlung. 

§. 161. (IX. Forts.) 
A n m .  I m  J a h r e  1 8 4 7  w u r d e n  d i e  i n  G e m a ß b e i t  B e s c h l u s s e s  

des Reichsraths für das Triennium von 1847 an, Allerhöchst bestä­
tigten Budgets und Reparationen über die Gemeindesteuer der Reichs­
bauern für 44 Gouvernements, vom Domainenminister dem dirigi-
reuden Senat vorgestellt, und von letzterem in gedruckten Exempla-
ren zur gehörigen Erfüllung und Bekanntmachung in den Krons-
dörfern an die Domainenhbfe, und zur Wissenschaft an die Civil-
gouverneure und den Domainenminister, bei Ukasen versandt. 

§. 162. (IV. Forts.) 
A b ä n d e r u n g .  Z u r  U n t e r s t ü t z u n g  d e r  R e i c h s b a u c r n  b e i  B r a n d -

schaden wird von denselben eine bestandige Steuer zu vier Kop. S. 
von jeder Seele, in allen Gouvernements erhoben. Im Fall der 
Unzulänglichkeit dieser Summe zur Deckung der aus den örtlichen Ren-
teien im vorhergegangenen Jahre bewerkstelligten Ausgaben, wird die-
selbe aus dem Bauernwirthschaftskapital, da solches die Unterstützung der 
Bauern und überhaupt die Verbesserung ihres ökonomischen Zustandes 
bezweckt, ergänzt; wenn aber von dieser Steuer ein Ueberrest nach­
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bleibt, so wird derselbe zur Deckung ausserordentlicher Ausgaben bei 
Hülfsleistungen für Abgebrannte in den folgenden Jahren verwandt. 

§. 165. (VII. Forts.) 
A n m .  D i e j e n i g e n  G e l d e r ,  w e l c h e  z u f o l g e  d e r  i n  d e n  § § . 9 5 9 — 9 6 2  

im Reglement über den Staatsdienst enthaltenen Regeln, noch ausser 
den Summen, die für die aus der Gemeindesteuer der Reichsbauern 
zu bestreitende Unterhaltung der Domainenhöfe und der ihnen unter-
geordneten Bezirksverwaltungen bestimmt sind, erforderlich werden, 
sind auf Rechnung der Ueberreste dieser Steuer zu stellen und werden 
nicht von der Krone abgelassen. Abzüge für Beurlaubungen von 
Beamten, die ihren Unterhalt aus dieser Gemeindesteuer beziehen, 
werden zum Besten der Summen des Domainenressorts verwandt 
und kommen nicht zur Kronseinnahme. 

§. 170. (IX. Forts.) 
A n m. 3. Wegen der in Kronsdörfern sich ansiedelnden, auf un­

bestimmten Urlaub entlassenen und verabschiedeten Militairpersonen 
untern Ranges, sind die Regeln über ihre Berechtigung, Landstücke 
zu erhalten, und die von ihnen dafür zu leistenden Obliegenheiten, in 
einer besondern Verordnung ausführlich erörtert. (Regl. über die 
Kronsdörfer. §§. 89, 91.) 

§. 188. (VI. Forts.) 
A b ä n d e r u n g  d e r  A n m .  D i e  G e i s t l i c h e n  d e r  Q u a r a n t a i n e w a c h e  

erhalten Quartiere in gleicher Art wie die Geistlichen der Truppen. 
Allen Geistlichen der romischkatholischen Kirche überhaupt, die sich 
bei den Truppen in Dienst befinden, müssen, gleichwie den Geist-
lichen der rechtgläubigen Kirche, von den Einwohnern Quartiere in 
Natura angewiesen, oder Quartiergelder gezahlt werden. 

§. 189. (V. Forts.) 
A n m. zu P. 11. Durch die Verordnung über die Beamten des 

Auditoriats wurde im Jahr 1843 bestimmt, daß ihnen nach den 
Regel» für's Militair Kronsquartiere angewiesen, oder Quartier-
gelber gezahlt werden. Im Jahr 1844 wurde angeordnet, daß diese 
Berechtigung, Quartiere ober Quartiergelber von ber Stadt zu er-
halten, in voller Kraft sich auf die Auditoren des Ressorts der Wege-
kom munikation erstrecke. 

P. 14. Allen im Militairressort dienenden Medizinal-, Pharma-
ceut- und Veterinairbeamten werden, nach allgemeiner Anordnung 
wie für das Militair, Quartiere mit Beheizung unb Beleuchtung, 
oder Quartiergelder gegeben. 

§. 189- (VII. Forts.) 
E r g ä n z u n g .  P .  i 5 .  D e n  K a s t e l l a n s f r a u e n  d e r  M i l i t a i r h o s p i -

taler und Halbhospitaler, die ihrer Herkunft oder Verheirathung noch 
die Rechte der Ehrenbürger oder des Adels genießen, find an den 
von der Quartierobliegenheit nicht eximirten Orten, Quartiere in 
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Natura oder wo erforderlich Quartiergelder, gemäß dem ersten Ober-
offiziersrang, von der Civilodrigkeit zu geben. Haben dieselben aber, 
weder ihrer Herkunft noch ihrer Verheirathung nacht, nicht die Rechte 
der Ehrenbürger oder des Adels, so erhalten sie Quartiere gleichwie 
die Militairpersonen untern Ranges. 

§. 202. (I. Forts.) 
A n m .  z u  P .  8 .  I n  d e n j e n i g e n  S t ä d t e n ,  w o  d i e  N a t u r a l e i n q u a r -

tiernngslast in eine Geldsteuer unigewandelt ist, sind die Häuser der 
Schulbeamten von dieser Steuer nicht ausgenommen. 

§. 210. (VII. Forts.) 
A n m .  A l l e  P e r s o n e n  v o m  M i l i t a i r ,  d i e  H ä u s e r  h a b e n ,  b e z i e h e n ,  

wenn sie selbst darin wohnen und an der Zahlung der Einquartierungs-
steuer (für die Emquartierungslast) gleich den übrigen Einwohnern 
Theil nehmen, — auch Quartiergelder, so wie die übrigen Militair-
Personen. 

§. 216. (II. Forts.) 
E r g ä n z u n g .  I n  d e n j e n i g e n  S t ä d t e n ,  w o  Q u a r t i e r k o m m i s s i o n e n  

sind, geschehen die Wahlen der Depntirten für selbige in Vorschrift-
maßiger Ordnung unter dem Vorsitz der Vorsitzer dieser Kommissionen, 
d. H. der Polizeimeister oder Gorodnitschen; in den Städten aber, 
die Gutsbesitzern gehören, unter dem Vorsitz der Besitzer dieser 
Städte. 

§. 225. (VI. Forts.) 
E r g ä n z u n g .  D e n  G e i s t l i c h e n  d e s  M i l i t a i r r e s i b r t s  w e r d e n  Q u a r ­

tiere in Natura angewiesen oder Quartiergelder gezahlt: i) den Ober-
geistlichen so wie dem Generalmajor; 2) den Protohiereien einiger be­
sondern Militairkirchen der Garde ic. wie dem Major; 3) den übrigen 
Protohiereien und Geistlichen, wie dem Kapitaine. 

§ 284. (I. Forts.) 
A n m .  D i e  M i l i t a i r p e r s o n e n  u n t e r n  R a n g e s ,  w e l c h e  w e g e n  K r a n k -

heit oder Verstümmelung vom Dienste entlassen und in die Kollegien 
allgemeiner Fürsorge bestimmt sind, werden unterwegs von den Ein-
wohnern auch beköstigt, in gleicher Art, wie die aus denselben l lr-
fachen auf eigenen Unterhalt Verabschiedeten. 

§. 285. (I. Forts.) 
A n rn. 2. Die in der Anmerkung zu §. 284 erwähnten Militair­

personen untern Ranges, werden von den Einwohnern nicht anders 
beköstigt, als gegen die nach der vorschriftmäßigen Tabelle zu leistende 
Zahlung aus den Zehrungsgeldern, die jenen Leuten aus dem Pro-
viantressort zu verabfolgen sind. 

§. 3oi. (VI. Forts.) 
A n m .  3 .  D i e  B e l e u c h t u n g  d e r  H a u p t w a c h e n  u n d  W a c h h a u s e r  i n  

denjenigen Orten, wo keine Kasernen sind, muß nach den allgemeinen 
desfallsigen Vorschriften, entweder auf Rechnung der Städte, oder 
der Landessteuern bewerkstelligt werden. 
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§. 3I6. (VI. Forts.) 
E r g ä n z u n g .  H o l z  o d e r  a n d e r e s  H e i z u n g s m a t e r i a l  f ü r  d i e  v o n  

den Garnisonbataillonen oder Invaliden- und Etappenkommando's 
bei den Hausern der Einwohner errichteten Küchen, wird in demselben 
Betrage auf Rechnung der Stadtseinkünfte oder der Landessteuer ab-
gelassen, wie solches für die bei den Kasernen befindlichen Kuchen 
bestimmt ist. 

§. 35o. (VI. Forts.) 
A b ä n d e r u n g .  B e i  d e r  D i s l o k a t i o n  d e r  T r u p p e n  i n  L a g e r n  e r -

halten sie auf Anweisung der Ortspolizei zum Grützkochen und Brod-
backen gefallenes, abgetrocknetes und abgestandenes Holz; in Er-
mangelung dessen aber werden sie nach allgemeiner Grundlage vom 
Lande mit Holz versorgt, wobei für den Monat auf 10 Mann zu 
2 Arschinen einfcheitiges oder 10% Werschok dreiseitiges Holz be­
stimmt wird. 

§. 383. (VIII. Forts.) 
A n m .  N a c h  d e m  M i l i t a i r r e g l e m e n t  ü b e r  d e n  J n f a n t e r i e d i e n s t  

vom Jahr 1846 werden die Brodbacker von den Truppen in zwei 
Partieen vorausgeschickt, und für jede Partie wird ein Unteroffizier, 
oder bei derArtil lerte ein Feuerwerker, und acht Mann Gemeine von der 
Kompagnie oder Batterie, bei einem Offizier des Regiments oder Batail-
lvns oder der Batterie, bestimmt. Die Podwoden werden nach Vor­
schrift des §. 383 gegeben; die Brodbacker können aber, ebenso wie 
die Quartlermeister, nur ihre Ranzel auf dieselben legen, die von 
den Sapeurbatailloneu auch ihre Schanzinstrumente; Ammunition 
und Flinten jedoch müssen die Leute selbst tragen. 

§. 405. (II. Forts.) 
A n m .  K a n t o n i s t e n  w e r d e n  d i e j e n i g e n  S o l d a t e n s ö h n e  g e n a n n t ,  

welche sich persönlich in den Militairanstalten der Kantonisten befin-
den, oder auch bei ihren in Regimentern und Militairkommando's 
dienenden Aeltern; diejenigen aber, welche bei ihren Müttern, oder 
verabschiedeten oder auf unbestimmten Urlaub entlassenen Vätern 
zur Erziehung gelassen worden, heißen Soldatenkinder. End­
lich werden diejenigen, welche nach Erreichung des 2ostcn Jahres 
von ihren Aeltern in die Garnisonbataillone der innern Wache und die 
Bataillone und Halbbataillone der Militairkantonisten zum Eintritt 
als Rekruten abgeschickt werden, Rekruten aus den Soldatenkindern 
genannt. 

§. 412. (I. Forts.) 
A n m .  D e n j e n i g e n  S o l d a t e n f r a u e n ,  w e l c h e  a u s  d e n  i n n e r n G o u -

vernements nach dem abgeheilten Kaukasischen Korps zum Aufent­
halt bei ihren Männern berufen sind, und diese nach ihrer Ankunft 
nicht mehr unter den Lebenden antreffen oder deren Rückkehr von der 
Flucht binnen der bestimmten Zeit nicht erwartet haben und dann 
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if jrem Wunsche gemäß nach ihrem früheren Wohnorte zurückkehren, 
werden für die Rückreise die Progon- und anderweitigen Gelder in 
gleicher Art gegeben, wie bei ihrer Abfertigung nach dem Kaukasus. 

§. 423. (VII. Forts.) 
A b ä n d e r u n g  d e r  A n m .  D i e  R e m o n t e n  m ü s s e n  b e i  d e n  K a v a l ­

lerieregimentern der Garde und Armee durchaus nicht später als den 
i5ten Oktober ankommen; für die Rcmontcpferde der Artil lerie aber 
werden folgendeTermine angesetzt: 1) bei der Garde-und Feldartil lerie 
zu Pferde, für die Reit- und Anspannpferde der iste November; 
2) bei der Artil lerie zu Fuß, für die Garde der iste November, für 
die Armee der isteDccember; 3) bei berArtil lerie des abgeheilten Kau­
kasischen Korps der iste August. 

§. 424. (I. Forts.) 
A b ä n d e r u n g .  D e n  z u m  A n k a u f  v o n  R e m o n t e p f e r d e n  a b k o m -

mandirten Offizieren werden von den Divisionschefs offene Billete 
ertheilt, in welchen angeführt ist, welche Anzahl von Remonte-
pferden namentlich sie kaufen und zu den Regimentern und Batterieen 
bringen müssen. Nach geschehener Vorweisung dieser offenen Ordern 
bestellt die brtüche Civilobrigkeit von den Einwohnern derjenigen 
Orte, durch welche die Remonte geführt wird, zum Führen der Re-
montepferde zu einer Podwode nebst Führer auf jede zwei Hengste, 
oder auf je 3 Wallache und Stuten. 

§. 432. (VI. Forts.) 
E r g ä n z u n g .  F ü r  N i c h t a n w e i s u n g  d e r  Q u a r t i e r e  a n  d i e  T r u p -

pen, wenn sie nach ihrem Bestimmungsorte gehen, unterliegen die 
Schuldigen der gesetzlichen Strafe. (Rekrutenreglement §. 627. Straf­
kodex §. 676.) 

§. 434. (VI. Forts.) 
E r g ä n z u n g .  F ü r  d i e  e i g e n m ä c h t i g e  E i n n a h m e  e i n e s  Q u a r t i e r s  

ohne Genehmigung der Ortsobrigkeit (§§. 186, 237), für Ausferti­
gung des Quartierbillets auf fremden Namen (§§. 232, 2.33) und 
für jede von Seiten der Einquartierten geschehene widergesetzliche Er-
Hebung von den Einwohnern und andere dem ähnliche Handlungen, 
unterliegen die Schuldigen den im Kodex der Militairgesetze angeord-
neten Beendungen. (Th. V. Buch I. §§. 290— 295.) 
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B e i l a g e  z u  § .  R S  

Form des Budgets und der Reparation. 
Budget und Repartition derLandesprastanden des N. Gou­

vernements für das Triennium vom .. bis.. 18.. 

I. Budget. 

Best imm u n  g 2 3 " E ||| 

BS 3 (p/z c 

Gegenstände 

der 
3.|c 
%§ £? 

fürs künftige 
Triennium. 

||| 

BS 3 (p/z c 

?5 

Landesprästanden. jährlich. 
für alle 

3 Jahre. ß, s* ~:£ 

||| 

BS 3 (p/z c ü 
• SR. |ÄP.| SR.^Kv.! SN. >Kv-!SR.!Kp.>SR.!Kv. 

A. Allgemeine Prä­
standen. 

1. Jährliche. 
a) Zur Unterhaltung von 000 

Postpferden, für jedes zu... und in 
Summa 

b) Zur Beheizung für die Trup­
pen u. dieMilitairlokale, 00 Faden 
Brennholz zu... für jeden, und 
in Summa 

<) Zur Beleuchtung für die Trup­
pen und die Militairlokale 00 Pud 
Lichte. zu ... für jedes, und in 
Summa 

fl) ZurReparatur undErhaltung 
der Militairgebäude, zusammen .' 

t) Zur Unterhaltung der imGou-
vernemcnt befindlichen 00 Brücken, 
von denen 00 von Stein u. 00 von 
Holz sind, zusammen 

f) Zur Unterhaltung vonFäbren, 
00 für den Sommer und 00 fürs 
Frühjahr, nach derselben Berech-
nung, zusammen 

u. s. w. 
Nach dem Budget des abgelaufen 

nen Trienniunts, waren, ausser den 
im gegenwärtigen berechneten, noch 
folgende Ausgaben bestimmt: 

a) Zur Miethe von Podwoden für 
den und den Transport 

u. s. w. 

000 

000 ! 0 

ooo! o 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

Summa der jährlicher.Präftanden;00001 0 (00001 0 J0000 0 
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^Gegenstände 

der 

Best ,mm u n g IIP 

J.f 1 

^Gegenstände 

der 

& E 3 3 
« 'S 
o> 5 

fürs künftige 
Triennium. J.f 1 

<25 c 3 

Landespräftanden. 2 5 
3 c 
! jährlich. 

für alle 
3 Jahre. 

«5'° 3.Z 
E^E'E s'sl S 

E n 
c?$ 

SR,>Kv.>SR.!Kv.! SR,IKv.!SR.>Kv.ISR.>Kp. 

II. Einmalige. 

a) Zur Erbauung von 00 stei­
nernen oder hölzernenPostbäusern, 
zu... für jedes, und in Summa. 

b) Zur Erbauung von 00 stei­
nernen oder hölzernen Brücken, 
zu... für jede, und in Summa. 

u. f. w. 

— — 000 

000 

0 

0 

000 

000 

0 

0 

Summa d. einmaligenPräftanden 0000 00 0000 00 0000 00| 1 
Summa der allgem. Prästanden 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 

B. Besondere Prä­
standen. 

a) Der Reichsbauern.  

Zur Unterhaltung der Gebiets-
Verwaltungen, für jede, nach dem 
Beispiel des abgelaufenen Trien-
niums oder nach der und der Ver-
ordnung, 00, und in Summa. 

u. f. w. 
000 0 000 0 000 0 

Summa 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 

b)  Der  Pr ivatbauern.  

aa) Zur Unterhaltung der Kan-
zelleien der Adelsmarschälle, zu 
00 für jede, in Summa. . . . 

bb) Zur Unterhaltung des Hau­
ses der Deputirtenversammlung. 

u. s. w. 

000 0 000 

000 

0 

0 

000 

000 

0 

0 

Summa |000 10 | 000 10 |000 |0 |000 10 |000 |0 1 
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II Rcpartition. 

Personen und Gegenstände, 

auf welche die Steuer 

repartirt wird. 

5 ° -
B e s t i m m u n g  

Summa derSreucr 
des künftigen 
Tricnniums. 

& E V ~ .3 

iP v* 3? n 5 >B 
» % 3 « ö - 2 Ii £ .5 W 1 
•E = -B -5 W .-i y S s 
$9 -JE VC tt "C. :'E 5 iE 
©3t.|Ä».|@9t.|Ä».| SR.>Kv.! SR.>Kp.>SN.!Kv 

A. Für  d ie  a l lgemeinen 
Prästanden.  

1) Kaufleute . . 

2) Bürger 
3) Bauern: 

a) Reichsbauern von allenBe-
nennungen 

b)  Appanagebauern . . . .  
< ) Privatbauern 

(mit Inbegriff der Hofes­
leute.) 

4) Ländereien: 
a)  ad l iche . . . . . . . . . .  
li) Kaufmannsländereien . . 

u. s. w. 

Kapital. 
0000|00 
Seelen. 
0000 i— 

0000 
0000 
0000 

Dessätin 
0000 
0000 

0000 

0000 

0000 
0000 
0000 

0000 
0000 

0000 

0000 

0000 
0000 
0000 

0000 
0000 

^umma 

B. Für  d ie  besondern 
Prästanden.  

aa) Für die Prästanden der 
Reichsbauern. 
Reichsbauern von allen 

Benennungen 
; umma 

bb) Für die Prästanden der 
Privatbauern. 
Privatbauern und Hofes-

leutc 

Seelen. 
0000J— 00 00 0000 00 0000100 

0000 00 

Summa 

0000 00 0000 00 

NB. In der letzten Rubrik dieser Form werden, jedem Artikel gegenüber, die Erklä-
rungen darüber verschrieben: aus welches Gesch die Anweisung der Ausgaben 
sich gründet, zufolge welcher Berechnung die mummen bestimmt sind, welche 
Veränderungen im Bettage der Bedürfnisse im Verhältnis) zu dem Budget de» 
abgelaufenen Trienniumö stattgehabt, und andere Auskünste nach §. 18. Sind 
dieselben aber zu umfassend, so werden hier nur die Beilagen bezogen, in 
welchen diese Auskünfte enthalten find. 
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B e i l a g e  z u  § •  f O G .  

Form der Rechnung über die Landesprästanden. 
Rechnung der Gouvernements-Obrigkeit über Einnahme, Ausgabe und 
Rest der Geldlandesprästanden des Gouvernements N. für das Trien­

nium vom Isten N. 18 . . bis zum Isten N. 18 . . 

Einnahme der Landesprästanden vom 1. 
18.. bis zum 1. .. 18.. für das 

Gouvernement N. 

1) Nach den bis zum 1. .. 18.. auf­
gestellten Rechnungen war nachge-
blieben: 

baar 
im Rückstände 

Anmerk. Hier ist zu bemerken, 
von wem namentlich und wie 
viel. 

2)Vom 1.  . .  18. .  an so l l te ,  ge­
mäß dem Allerhöchst bestätigten 
Budget der Landesprästanden, für 
alle drei Jahre in Einnahme 
kommen: 

a) von 000 Revisionsseelen . 

b) von 000 RubelnKaufmanns-
kapitalien. . . 

Anmerk. Hier ist die Einnahme 
speciell anzuzeigen, wie es in 
der Form über die Rcpartition 
vorgeschrieben ist (f. §. 15). 

3) Bon neu zugekommenen Revisions-
seelcn 

Anmerk. Hier ist namentlich an-
zugeben, von welchen Ständen, 
und wie viel Seelen Privat-
dauern. Reichsbauern u. s. w. 

4) AnStrafgeldern für nicht geschehene 
Einzahlung der Prästanden . . . 

RblK 

00 

00 

00 

00 0 

Ausgabe der Landesprästanden vom 1.. 18-

biszuml... 18.. für das Gouvernement N. 

A. Allgemeine jährliche Prästanden. 
1)Zur Unterhaltung von 000 Post­

pferden auf000 Sta t ionen. . . .  
Anm. Hier ist anzuzeigen, ob nicht 

welche Veränderungen in den 
Stationen, oder eine Verminde-
rung oder Vermehrung der Pfer-
de stattgehabt. 

2) Zur Erbauung von Posthäusern 
u.  s.  w . .  .  

Anm. Jeder Artikel ist getrennt 
anzugeben und durchaus nicht 
ein Gegenstand mit dem andern 
zu vermischen. 

Summa 

B. Allgemeine einmalige Prästanden. 

3) Zur Erbauung eines Lazareths . . 
4) Zur Erbauung einer Brücke . . . 

Anm. In gleicherArt wie die frühe-
ren Artikel anzugeben. Ueberdies 
sind bei jedem Artikel Beilagen 
oder Auskünfte anzuschließen, in 
welcher Art jede einzelne Oblie-
genheit geleistet worden, d. h. ob 
aufPodräd oder in ökonomischer 
Weise, und im letzteren Fall ist 
zu bemerken, warum es nament-
lich nicht in Torgen. und in wel-
chen Terminen die Vorladung 
geschehen. 

Summa 

C. Besondere Prästanden, 

a) Der Privatbauern: 
5) Zur Unterhaltung der Kanzellei des 

Gouvernements-ÄdelsmarschallS. 
6) Der KreisadelSmarschälle u. s. w.. 
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Einnahme der Landesprästanden vom 1. 
18.. bis zum 1. .. 18.. für das 

Gouvernement N. 

5) An Resten von den Ausgaben 
des vorigen Triennimns . . . . 

Anmerk. Diese Reste find getrennt 
anzuzeigen. 

RblK 

00 

Solchemnach stand für alle Landes­
prästanden, sowohl die allgemeinen, 
jährlichen und einmaligen, als die 
besondern der Reichs- und Privat-
dauern,  für  d ie  Ze i t  von 18. .  
bis 18..zur Einnahme 00 

Ausgabe der Landesprästanden vom 1.. 18. 

bis zum 1... 18.. für das Gouvernement!^. 

b) Der Reichsbauern. 
7) Zur Unterhaltung der Gebietsver-

waltungen u. s. w 
Anm. Auch hier ist jeder Artikel 

besonders anzugeben. 
Summa 

Solchemnach stand für alle drei Arten 
von Prästanden zur Ausgabe. . . 

Hiervon sind für alle obenerwähnten 
Gegenstände wirklich verausgabt . 

und sind folglich noch auszugeben . . 
Anm. Bei diesem letzten Artikel ist 

umständlich anzugeben, welche 
Obliegenheit namentlich noch zu 
beendigen sei, für welche auf 
Rechnung des erwähnten Trien-
niums annoch Gelder zu verab-
folgen sind. 

Summa |00| 

Anmerk. Nach dieser Form werden die Rechnungen über die Landesprästanden in 
allen Gouvernements und Provinzen angefertigt. 


